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Sachverhalt

Die Gemeindevertretung hat in 6ffentlicher Sitzung am 28.10.2021 den Beschluss
zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 4
»,Photovoltaikanlage nordlich des Bahnhofs” gefasst.

Die friihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung fand in der Zeit vom 07.03.2022 bis
einschlieBlich 11.04.2022 statt. Zeitgleich fand auch die Beteiligung der
Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange statt.

Die eingegangenen Stellungnahmen (6ffentliche und private Belange) sind
nunmehr untereinander und gegeneinander gerecht abzuwagen (§ 1 Abs.7 und §
la Abs. 2 Satz 3 BauGB). Dazu wurde ein entsprechender Abwagungsvorschlag
erarbeitet. Dieser wird hiermit der Gemeindevertretung zur abschlieBenden
Beratung und Entscheidung vorgelegt. - Abwagungsbeschluss zum
Vorentwurf

Im Ergebnis der Abwagung wurde ein Entwurf durch das Planungsburo erarbeitet,
der hiermit der Gemeindevertretung zur Billigung vorgelegt wird. Dieser Entwurf
ist nach Freigabe durch die Gemeindevertretung nach § 3 Abs. 2 BauGB o6ffentlich
auszulegen. Des Weiteren sind die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher
Belange nach § 4 Abs. 2 zu beteiligen. - Offenlegungsbeschluss zum Entwurf

Mitwirkungsverbot
Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung fiur das Land Mecklenburg-Vorpommern
ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.
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Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neddemin beschliefSt:

Abwagungsbeschluss:

1.

2.

Die eingegangenen Stellungnahmen der Behdrden und sonstiger Trager
offentlicher Belange bzw. der Offentlichkeit wurden unter Beachtung des
Abwagungsgebotes entsprechend den jeweiligen Empfehlungen in der
Abwagungstabelle (An/age 1) geprift.

Den Abwagungsvorschlag und das Abwagungsergebnis (Anlage 1) macht sich
die Gemeinde zu eigen. Sie sind Bestandteil des Beschlusses. Die Verwaltung
wird beauftragt, die Behorden und sonstige Trager 6ffentlicher Belange sowie
die betroffene Offentlichkeit von diesem Ergebnis mit Angabe der Grinde in
Kenntnis zu setzen.

Offenlegungsbeschluss zum Entwurf:

3.

Der Entwurf vom Oktober 2022 des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr.
4 ,Photovoltaikanlage nordlich des Bahnhofs” (An/lage 2) mit der
dazugehorigen Begrundung vom Oktober 2022 (An/age 3) sowie der
Artenschutzfachbeitrag (An/age 4) und die FFH-Vorprufung (Anlage 5) werden
in der vorliegenden Fassung gebilligt.

. Der Entwurf und die Begrindung sind gemal § 3 Abs. 2 BauGB o6ffentlich

auszulegen. Die 6ffentliche Auslegung ist gemal § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB
ortsublich bekannt zu machen.

. Die betroffenen Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange sind

gemals § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen und Uber die 6ffentliche Auslegung zu
unterrichten. Die Abstimmung mit den Nachbargemeinden hat gemal § 2
Abs. 2 BauGB zu erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?

X

Nein (nachfoglende Tabelle kann geldscht werden)

finanzwirksa

Ja ergebniswirksam m
Anlage/n
1 Anlage 1 - Abwagungstabelle anonymisiert (6ffentlich)

2 Anlage 2 - Planentwurf (6ffentlich)

3 Anlage 3 - Begrundung (6ffentlich)

4 Anlage 4 - Artenschutzfachbeitrag (6ffentlich)
5 Anlage 5 - FFH-Vorprufung (6ffentlich)

Seite 2 von 167




Seite 3von 167



Gemeinde Neddemin
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 ,,Photovoltaikanlage noérdlich des Bahnhofs*

STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERUHRTEN BEHORDEN,
DER SONSTIGEN TRAGER OFFENTLICHER BELANGE
nach § 4 Abs. 1 BauGB

STELLUNGNAHMEN DER OFFENTLICHKEIT
nach § 3 Abs. 1 BauGB

ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN
nach 8 2 Abs. 2 BauGB

ABWAGUNGSMATERIAL
nach 8 1 Abs. 7 BauGB

Beratungsstand:
Gemeindevertretungvom ...................
Aufgestellt:
Neverin/Neubrandenburg, den 27.10.2022
Amt Neverin
Fachbereich Bau und | Dorfstrafl3e 36 17039 Neverin Tel.: 039608-251 22 Fax: 039608-251 26 |a.diekow@amtne-
Ordnung verin.de

In Zusammenarbeit
mit

Planungsbtiro Traut-
mann

Walwanusstraflle 26

17033 Neubranden-
burg

Tel.: 0395-5824051

Fax.: 0395-36945948

info@planungsbuero-
trautmann.de
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Folgende von der Planung beriihrten Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange waren nach 8§ 4 Abs. 1 BauGB zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert:

Behorden und sonstige Trager dffentlicher Belange

Schreiben vom

Eine Stellungnahme
liegt nach Ablauf der
gesetzlichen Frist

nicht vor
1. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 01.06.2022 Fristverlangerung bis
25.04.2022

2. Staatliches Amt fur Landwirtschaft und Umwelt MS 21.03.2022

3. Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege M-V X
4, Landesamt fir Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V keine Stellungnahme
5. Deutsche Telekom Technik GmbH 22.02.2022

6. Landesamt fUr innere Verwaltung M-V 10.02.2022

7. Bundesamt fir Infrastruktur, Umwelt und Dienstleistungen der Bundeswehr 09.03.2022

8. StralBenbauamt Neustrelitz 15.03.2022

9. Bergamt Stralsund 03.03.2022

10. Landesamt fur zentrale Aufgeben und Technik der Polizei, Brand- und Katastro- |15.02.2022

phenschutz M-V

11. Industrie- und Handelskammer Neubrandenburg 12.04.2022

12. Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Neubrandenburg 18.02.2022

13. Bundesanstalt fur Immobilienaufgaben X
14. Landesamt fir Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern X
15. Wasser- und Abwasserzweckverband Friedland 10.02.2022

16. Landesforst M-V 15.02.2022

17. Wasser- und Bodenverband ,Untere Tollense/Mittlere Peene” 10.02.2022

18. E.DIS Netz GmbH 16.03.2022

19. Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern 15.02.2022

20. Neubrandenburger Stadtwerke GmbH 10.03.2022

21. Flughafen Neubrandenburg-Trollenhagen X
22. Deutscher Wetterdienst 28.02.2022

23. Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Mecklenburg X
24. Katholisches Pfarramt Neubrandenburg X
25. BVVG Bodenverwaltungs- und -verwertungs GmbH 21.02.2022

26. GDMcom GmbH 22.02.2022

27. Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH 11.04.2022

28. 50Hertz Transmission GmbH 10.02.2022
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Behorden und sonstige Trager dffentlicher Belange

Schreiben vom

Eine Stellungnahme
liegt nach Ablauf der
gesetzlichen Frist
nicht vor

29. Polizeiinspektion Neubrandenburg 28.02.2022
30. Telefébnica Germany GmbH & Co. OHG X
31. Deutsche Bahn AG 21.03.2022
32. Eisenbahn-Bundesamt 26.09.2022
Amt fir Raumordnung und Landesplanung MS 22.02.2022
Nachbargemeinden:
1. Gemeinde Trollenhagen
2. Gemeinde Neverin
3. Stadt Altentreptow
4, Gemeinde Woggersin
5. Stadt Neubrandenburg 08.03.2022 nicht beruhrt

Wahrend der frihzeitigen 6ffentlichen Auslegung vom 07.03.2022 bis zum 11.04.2022 wurden folgende Stellungnahmen aus der
Offentlichkeit vorgebracht.

1.

Landesjagdverband M-V e.V.

14.02.2022

2.
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Landkreis
Mecklenburgische Seenplatte

Der Landrat

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Postanschrift:PF 110264, 17042 Neubrandenburg

Regionalstandort /Amt /ISG
. PR Waren (Mdritz) /Bauamt /Kreisplanung
Gemeinde Neddemin lber

Amt Neverin
DorfstraBe 36
17039 Neverin

Ihr Zeichen Ihre Machricht vom Mein Zeichen Datum

596/2022-502 01. Juni 2022

Satzung iiber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 "Photovoltaik-
anlage nordlich des Bahnhofs" der Gemeinde Neddemin

hier:  Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als Trager dffentlicher
Belange gemal § 4 Abs. 1 BauGB

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neddemin hat die Aufstellung der Satzung Uber den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4  Photovoltaikanlage nordlich des Bahnhofs® be-
schlossen.

Die Gemeinde Neddemin fiihrt hierzu als ersten Verfahrensschritt die Beteiligung der Behérden
und sonstigen Tragem &ffentlicher Belange geméalk § 4 Abs. 1 BauGB durch.

Diese frihzeitige Behdrdenbeteiligung dient vorrangig der Festlegung von Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprifung (sog. Scoping). Die beteiligten Beharden und sonstigen Trager
offentlicher Belange sollen die Gemeinde hierbei beraten.

Zur Aufstellung der Satzung Uber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 "Photovoltaik-
anlage ndardlich des Bahnhofs" der Gemeinde Neddemin wurde dem Landkreis Mecklenburgi-
sche Seenplatte der Vorentwurf mit Begrindung (Stand- Januar 2022) zugesandt und um ent-
sprechende Rickéulerung gebeten.

Zu dem mir vorliegenden Entwurf der Satzung Uber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan
Nr. 4 "Photovoltaikanlage nordlich des Bahnhofs” der Gemeinde Neddemin, bestehend aus Teil
A — Planzeichnung, Teil B — Text und der Begrundung nehme ich als Trager &ffentlicher Belan-
ge wie folgt Stellung:

1. Allgemeines/ Grundsatzliches

1. Auf einem ehemaligen Betriebsgelande einer Produktion von Weilhnachtsbaumen ist die
Errichtung und der Betrieb einer Freiflachen-Photovoltaikanlage beabsichtigt. Der damit erzeug-

Landkreis

Zum Amisbrink 2 Regionalstandort Demmin Regionaistandort Neustrelitz Regionalstandort Neubrandenburg
17192 Waren (Miritz) Adolf-Pompe Stralie 12-15 Woldegker Chaussee 35 Platanenstralle 43
Telefon: 0305 57087-0 17102 Demmin 17235 Neustrefitz 17033 Neubrandenburg

Fauc 0385 57087-65006
IBAN: DE 5715 0501 000G 4004 £200
BIC: NOLADE 21 WRN

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der frihzeitigen T6B-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausfihrungen und Hinweise des Landkreises Mecklenburgi-
sche Seenplatte werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur
Kenntnis genommen und in die Begriindung eingestellt.
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Seite 2 des Schreibens vom 01. Juni 2022

te Strom soll in das offentliche Netz eingespeist werden. Der Einspeisepunkt befindet sich laut
Aussage in der Begriindung innerhalb des Plangeltungsbereiches.

Mit der Satzung tiber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 "Photovoltaikanlage nord-
lich des Bahnhofs" der Gemeinde Neddemin sollen hierfir planungsrechtliche Voraussetzungen
geschaffen werden.

2. Bauleitplane sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (Anpassungspflicht nach
§ 1 Abs. 4 BauGB).

Eine landesplanerische Stellungnahme vom 22. Februar 2022 liegt mir vor. Danach istdero. g
Bebauungsplan nicht mit dem Ziel der Raumordnung gemalk Programmpunkt 5.3(9) Absatz 2
LEP M-V vereinbar

Es wird auf die Maglichkeit der Beantragung eines Zielabweichungsverfahrens gemafk
§ 5 Abs. 6 LPIG M-V gegeben.

3. Gemal § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungsplane aus dem Flachennutzungsplan zu ent-
wickeln (Entwicklungsgebot). Von dem Grundsatz des Entwicklungsgebotes kann bei Vorlie-
gen bestimmter Voraussetzungen gegebenenfalls abgewichen werden (§ 8 Abs. 2 — 4 BauGB)

Die Gemeinde Neddemin hat keinen Flachennutzungsplan. Der o. g. Bebauungsplan soll inso-
weit als vorzeitiger Bebauungsplan nach § 8 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.

Danach kann ein z. B. vorzeitiger Bebauungsplan dann aufgestellt werden, solange (noch) kein
rechtswirksamer Flachennutzungsplan besteht

Ein solcher vorzeitiger Bebauungsplan kann aber nur dann aufgestellt werden, wenn dringende
Grinde es erfordern und wenn der Bebauungsplan der beabsichtigten stadtebaulichen Entwick-
lung des Gemeindegebiets nicht entgegenstehen wird

Das heiltt, die Gemeinde miisste nachweisen, dass es dringende stadtebauliche Grinde fir die
vorliegende Planung gibt, und dass dieser Bebauungsplan der beabsichtigten stadtebaulichen
Entwicklung des Gemeindegebietes nicht entgegensteht.

Insofern i1st die Begriindung zu vorliegendem Bebauungsplan um Aussagen zur Auseinander-
setzung mit der Moglichkeit zur Aufstellung des o. g. Bebauungsplanes als vorzeitigen Bebau-
ungsplan nach § 8 Abs. 4 BauGB noch zu qualifizieren.

Auf die Genehmigungspflicht durch die héhere Verwaltungsbehérde nach § 10 Abs. 2
BauGB - hier: Landkreis Mecklenburgische Seenplatte — weise ich in diesem Zusam-
menhang vorsorglich hin.

4. Zu den vorliegenden Planunterlagen mochte ich im Hinblick auf das weitere Aufstel-
lungsverfahren zum Satzung uber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 "Photovolta-
ikanlage nordlich des Bahnhofs" der Gemeinde Neddemin auf folgende grundsatzliche Aspekte
aufmerksam machen.

4.1. Grundvoraussetzung fur die Zulassigkeit eines Bauvorhabens im Geltungshereich eines
vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist die gesicherte Erschliefung.

Begriindung:
Der Vorhabentrager bereitet den Antrag auf Zielabweichung vor.

Der Ausbau erneuerbarer Energien ist von tberragendem offentli-
chen Interesse.
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Laut vorliegender Begriindung soll diese Erschlie3ung tiber einen privaten Weg zur Lan-
desstrale L35 gesichert sein. Auf die 6ffentlich-rechtliche Sicherung gemai § 4 LBauOQ
M-V mach ich an dieser Stelle vorsorglich aufmerksam. Entsprechende Festsetzungen
sind daher zu treffen.

Nach § 12 BauGB kann die Gemeinde durch einen vorhabenbezogenen Bebauungs-

plan die Zulassigkeit von Vorhaben bestimmen.
Regelmatig enthalt ein vorhabenbezogener Bebauungsplan danach drei bekannte Elemente:
*den Varhaben- und ErschlieBungsplan des Vorhabentragers.

*den Durchfiihrungsvertrag und

*als Satzung den vorhabenbezogenen Bebauungsplan.

Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist gemaR § 12 BauGB somit an
bestimmte Voraussetzungen gebunden:

Der Vorhabentrager muss sich zur Durchfihrung der Vorhaben- und ErschlieBungs-
mafnahmen innerhalb einer bestimmten Frist sowie zur Tragung der Planungs- und Er-
schliefungskosten im Durchfiihrungsvertrag verpflichten.

Der Vorhabentrdger muss zur Durchfilhrung des Vorhabens und der Erschliellung be-
reit und in der Lage sein.

Hieraus folgt die Nachweispflicht der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfahigkeit
des Tragers zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses. Ein bloBes Glaubhaftmachen der
Leistungsfahigkeit des Tragers reicht nicht aus.

Die finanzielle Bonitat des Vorhabentragers kann z. B. durch eine Kreditzusage geeigne-
ter Banken oder durch Burgschaftserklarungen nachgewiesen werden.

In der Regel muss der Vorhabentrager Eigentlimer der Fldchen sein, auf die sich der
Plan erstreckt.

Ist der Vorhabentrager nicht Eigentimer, so ist gof. eine qualifizierte Anwartschaft auf
den Eigentumserwerb oder eine andenweitige privatrechtliche Verfugungsherechtigung
nachzuweisen_ (Dies gilt auch fir Fldchen fir externe Ausgleichsmalnahmenl)

Dieser Nachweis muss spatestens zum Satzungsbeschluss vorliegen.

Die Vorhabenflache soll laut Begriindung zur Errichtung der PV-Anlage verpachtet wer-
den. Die Vertragsdauer wird nicht beschrieben. Auch sind keine Aussagen tber einen
evtl. geregelten vorzeitigen Riickbau bei méglichem vorzeitigem Vertragsende getroffen
worden. Grundsétzlich sollte eine solche Regelung vertraglich festgehalten werden
dariber hinaus auch im Durchfiihrungsvertrag.

Der Durchfiihrungsvertrag ist vor dem Satzungsheschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB
Uber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zwischen dem Vorhabentrager und der
Gemeinde zu schlielten. (Hierzu bedarf es eines nach Kommunalrecht notwendigen
Gemeinderatsbeschlusses.)

Erfolgt dies nicht, fehlen der Gemeinde die Voraussetzungen zum Beschluss tiber die
Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Ein Rechtsanspruch darauf besteht
grundsatzlich nicht.

Die Begrundung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan muss auch auf den Durchfihrungs-
vertrag eingehen. Sie muss neben dem Erfordernis der Durchfuhrung der Baumalnahme und
der ErschlieBung auch auf die Verpflichtung des Vorhabentragers eingehen. Weiterhin muss

Dem wird gefolgt.
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alles, was mit dem Durchfuhrungsvertrag in Zusammenhang steht, in die Begrandung einge-
hen, soweit es fur die planerische Abwégung von Bedeutung ist

Insoweit ist die Darstellung derjenigen Inhalte des Durchfuhrungsvertrages notwendiger Be-
standteil der Begriundung, die fur die Beurteilung der Ziele nach § 12 Abs. 1 BauGB relevant
sind.

6. In diesem Zusammenhang weise ich auf die Besonderheit des § 12 Abs. 3a BauGB hin.
Den Gemeinden wird hiermit namlich die Moglichkeit erdffnet, in einem vorhabenbezogenen
Bebauungsplan nicht nur ein konkretes Vorhaben zuzulassen, sondern daruber hinaus die zu-
lassigen Nutzungen allgemein zu beschreiben und sich nur im Durchfuhrungsvertrag auf ein
konkretes Vorhaben festzulegen.

Insoweit wird im o. g. Bebauungsplan ein Baugebiet nach BauNVO festgesetzt. Die Art der bau-
lichen Nutzung wird in einem gewissen Rahmen allgemein festgesetzt.

Im Durchfihrungsvertrag ist dann das Yorhaben aber so konkret zu beschreiben, dass hinrei-
chend deutlich wird, zu welchem Vorhaben sich der Vorhabentrager verpflichtet.

Hierunter fallen die Regelungen zu den einzelnen zu errichtenden Anlagen, die fir den Betrieb
der PV-Anlage notwendig sind, die zu realisierenden Ausgleichsmalinahmen, usw.

Im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist dann unter entsprechender Anwendung des § 9
Abs. 2i.V.m. § 12 Abs. 3a BauGB ausdriicklich festzusetzen, dass “im Rahmen der festge-
setzten Nutzungen nur solche Vorhaben zuldssig sind, zu deren Durchfiihrung sich der
Vorhabentrager im Durchfiihrungsvertrag verpflichtet ~.

Zu einem spateren Zeitpunkt kann bei einem entsprechenden Bedarf durch eine im Vergleich
zu einer Plananderung verhaltnismaRig einfachen Anderung des Durchfihrungsvertrages die
Zulassigkeit des Vorhabens modifiziert werden.

Dies bringt dann Vorteile, wenn sich im Genehmigungsverfahren oder wahrend der Nutzung
des Vorhabens herausstellt, dass sich die urspriinglich als zutreffend erachteten Bedirfnisse
gedndert haben.

Insofern sind die vorgenannten Hinweise zu § 12 Abs. 3a BauGB im weiteren Verfahren zu be-
achten.

Il. Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung

Nach § 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB legt die Gemeinde fur jeden Bauleitplan fest, in welchem Um-
fang und Detaillierungsgrad die Ermittiung der Umweltschutzbelange fur die Umweltprafung
erforderlich ist (sog. Scoping). Die beteiligten Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Be-
lange sollen die Gemeinde hierbei beraten

Durch den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ergeht im Hinblick auf den erforderlichen
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprufung nach § 2 Abs. 4 BauGB folgende Stellung-
nahme im Sinne des § 4 Abs. 1 BauGB.

1. Aus naturschutzrechtlicher und —fachlicher Sicht wird zu vorliegendem Vorentwurf des o.
g. Bebauungsplanes wie folgt Stellung genommen

Eine entsprechende Festsetzung nach 8§ 12 Abs. 3a BauGB war Be-
standteil der Festsetzungen des Vorentwurfs.
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Regionales Raumentwicklungsprogramm (RREP) Mecklenburgische Seenplatte und Lan-
desraumentwicklungsprogramm (LEP) M-V

Entsprechend Punkt 6.5 (6) des RREP sollen PV-Anlagen vorrangig an bzw. auf vorhandenen
Gebauden und baulichen Anlagen errichtet werden PV-Freifldchenanlagen sollen inshesondere
auf bereits versiegelten oder geeigneten wirtschaftlichen oder militarischen Konversionsflachen
errichtet werden_ In Punkt 5 3 (9) des LEP M-V ist vermerkt, dass landwirtschaftlich genutzte
Flachen nur in einem Streifen von 110 m beiderseits von Autobahnen, Bundesstrafien und
Schienenwegen fir PV-Freiflachenanlagen in Anspruch genommen werden dirfen.

Da die Flachen im Plangeltungsbereich landwirtschaftliche Nutzflache und teilweise Dauergriin-
land sind, ist hier vom Amt fir Raumordnung in Neubrandenburg zu priifen, ob das geplante
Vorhaben mit den Zielen der Raumordnung vereinbar ist. Darliber hinaus wird darauf hingewie-
sen, dass die grofite Entfernung der Baugrenze zum Bahngleis hier 166 Meter betragt.

Daher wird eine Stellungnahme der unteren Naturschutzbehérde vorerst zuriickgestellt

Biotopschutz

Zwischen dem Bahngleis und dem Plangebiet befindet sich das gemal § 20 NatSchAG M-V
gesetzlich geschitzte Biotop ,MST01980 - Natumahe Feldgehdlze®. Alle Maltnahmen, die zu
einer Zerstérung, Beschadigung, Veranderung des charakteristischen Zustandes oder sonsti-
gen erheblichen oder nachhaltigen Beeintrachtigung (z. B. gegebenenfalls notwendige Baustel-
leneinrichtungen, Umfahrungen, Lager- und Stellplatze usw.) fihren konnen, sind unzuléassig.
Das o. g. Vorhaben ist so zu planen, dass das gesetzlich geschitzte Biotop ,MST01980° nicht
beeintrachtigt wird.

Gehdlzschutz
Nach Auswertung der eingereichten Unterlagen und des Luftbildes ist festzustellen, dass sich
im Plangebiet gemalt § 18 NatSchAG M-V gesetzlich geschutzte Baume befinden.

Eine Fallung geschitzter Baume ist im Zuge der Umsetzung der Planung nicht vorgesehen.

Fur die Fallung gesetzlich geschitzter Baume bedarf es einer Naturschutzgenehmigung.
Ausnahmen vom gesetzlichen Baumschutz gemaf § 18 Abs. 2 NatSchAG M-V kénnen von der
Naturschutzbehérde gemaf Abs. 3 nur zugelassen werden, wenn ein nach sonstigen &ffentlich-
rechtlichen Vorschriften zuldssiges Vorhaben sonst nicht oder nur unter unzumutbaren Be-
schrankungen verwirklicht werden kann, es aus Grinden der Gefahrenabwehr unumgéanglich
ist, oder es der Forderung anderer gesetzlich geschutzter Baume dient.

Sollte im Plangebiet zu einem spateren Zeitpunkt die Fallung gesetzlich geschitzter Baume
unumganglich werden, so ist ein Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung von den
Verboten des § 18 NatSchAG M-V an die untere Naturschutzbehdrde zu stellen. Es sind Anga-
ben zu den jeweiligen Baumarten und zu den Stammumfangen, gemessen in 1,30 m Hihe,
erforderlich.

Der Ersatz fur gefallte gesetzlich geschutzte Baume richtst sich nach dem Baumschutzkompen-
sationserlass.

Gesetzliche Grundlagen:

— Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfithrung des Bundesnaturschutz-
gesetzes (Naturschutzausfihrungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010
(GVOBI. M-V 2010, S. 66),

— Baumschutzkompensationserlass

Artenschutz
Fur nach § 15 BNatSchG zulassige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie fur Vorhaben im
Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu-

Die Gemeinde hat einen Antrag auf Zielabweichung beim Ministe-
rium gestellt.

Die Stellungnahme des Amtes fiir Raumordnung vom 22.02.22 sagt
sinngemal aus, dass es sich beim Griinland um eine landwirtschaft-
liche Restflache handelt und damit der Umfang des Flachenentzuges
dem Grundsatz der Raumordnung gem. Programmsatz 4.5(5) nicht
entgegen steht.

Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass die uNB noch
keine abschlieRende Stellungnahme abgegeben hat.

Das gem. § 20 NatSchAG M-V gesetzlich geschlitzte Biotop ,Natur-
nahe Feldgehdlze wurde vermutlich durch die Bahn stark zuriickge-
schnitten und abgetragen. Das Feldgehélz ist nicht mehr vorhanden.
Im Bereich des Plangebiets ist eine Neubepflanzung geplant

Die in den eingereichten Unterlagen gekennzeichneten gem. § 18
NatSchAG M-V gesetzlich geschiitzten Baume werden nicht entfernt
und bleiben somit erhalten (Erhaltungsfestsetzung). Fallungen finden
nur im Bereich der Baumschulflachen statt.

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass Fallungen gesetzlich ge-
schitzter Baume zu einem spéteren Zeitpunkt ein Antrag auf Ertei-
lung einer Ausnahmegenehmigung von den Verboten des § 18
NatSchAG M-V an die uNB zu stellen ist.
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lassig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Mafigabe von Satz 2
his 5 des § 44 Abs. 5 BNatSchG

Sind demnach gemalk EU-Vogelschutzrichtlinie europaische Vogelarten oder im Anhang 1Va
der FFH-Richtlinie aufgefihrte Tierarten sowie im Anhang IVb der FFH-Richtlinie aufgefihrte
wild lebende Pflanzenarten betroffen, liegt ein Verstolk gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1
und 3 BNatSchG nicht vor, wenn die dkologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben
hetroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang weiterhin erfullt
wird.

Da durch die Planung Eingriffe in Natur und Landschaft varbereitet werden, ist es erforderlich,
dass die Auswirkungen des Vorhabens auf die geschitzten Arten gegentber der zustandigen
Behdrde darlegt werden. Diese Untersuchung, z. B. als ,Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
{AFB)" ist als Voraussetzung fur die behordliche Prufung erforderlich.

Die fachliche Grundlage fur die Ermittiung und Bewertung des Eingriffes bilden die Hinweise zur
Eingriffsregelung Mecklenburg-Vorpommern, Schriftenreihe des Landesamtes fur Umwelt, Na-
turschutz und Geologie, Neufassung 2018 Tabelle 2a.

Da es sich um ein groteres Areal handelt mit zahlreichen Gehdlzen und angrenzender Bahn-
strecke sind insbesondere zu kartieren: Brutvogel, Fledermause, Reptilien. Fur geschitzte Ka-
fer- und Schmetterlingsarten nach Anhang IV FFH-RL ist eine Potenzialabschatzung ausrei-
chend.

Zum Rickbau vorgesehenen Gebaude, falls vorhanden, stellen potentielle Quartiermaglichkei-
ten fur Fledermause und hausbewohnende Vogelarten dar. Sollte ein Abbruch von Gebauden
geplant sein, ist Folgendes zu beachten:

Um nicht gegen die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG beim
Ruckbau zu verstolien, sind die Gebaude vor Beginn der Maltnahme auf das Vorhandensein
von Lebensspuren an und in den Geb&auden lebender besonders geschitzter Arten zu Uberpri-
fen

Diese Untersuchung ist durch ein in den Bereichen des Fledermaus- und Vogelschutzes erfah-
renes Fachburo vorzunehmen. Die Untersuchung hat durch Sicht- ggf. endoskopische Prufung
von Gebdudefugen und der Dachrdume auf das Vorhandensein von Flederm&usen zu erfolgen.
Ferner ist zu prifen, ob Niststatten gebdudebritender Vogelarten vorhanden sind.

Sind Lebensstatten besonders geschitzter Arten betroffen, ist bei der unteren Naturschutzbe-
hérde (UNB) des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte ein Antrag auf Ausnahme/ Befrei-
ung von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu stellen.

Begrindung
In und an Gebauden kommt es schnell zur Ansiedlung verschiedener Vogelarten, wie Rauch-

und Mehlschwalbe, Mauersegler, Haussperling, Bachstelze und Hausrotschwanz. Gebaudefu-
gen und dahinterliegende Hohlraume stellen oft Zwischenquartiere, z. T. auch Wochenstuben-
quartiere fur verschiedene Fledermausarten dar. Keller werden von Fledermausen haufig als
Winterquartiere genutzt

Fr verlustig gehende Lebensstatten sind im AFB entsprechende CEF-Mal3nahmen vorzuse-
hen, ferner sind Vermeidungs- und Minimierungsmalnahmen darzustellen.

Alle europaischen Vogelarten sind gema § 7 Abs. 2 Nummer 13 bb BNatSchG als besonders
geschutzt eingestuft. Nach § 7 Abs. 2 Nummer 14 b BNatSchAG sind alle in Deutschland vor-
kommenden Fledermause aus den besonders geschutzten Arten als streng geschutzt heraus-
gehoben.

lll. Sonstige Hinweise

Weiterhin mochte ich bereits zum vorliegenden Vorentwurf der Satzung tber den vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplan Nr. 4 "Photovoltaikanlage nérdlich des Bahnhofs" der Gemeinde Ned-
demin folgende Hinweise fur die Weiterentwicklung bzw. zum durchzufiuhrenden Verfahren ge-

ben:

Im weiteren Verfahren wird ein AFB auf Grundlage umfanglicher Er-
fassungen der Artengruppen Avifauna, Amphibien und Reptilien, so-
wie Uber Potentialanalysen zu anderen Tierarten erstellt.

Es befinden sich keine Gebaude im Plangebiet und damit ist auch
kein Abriss geplant.

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass Hinweise oder Anderungen
des Umfang und des Detaillierungsgrades der Untersuchungen vom
Landkreis nicht gefordert wurden.
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1. Folgende Stellungnahme wird von Seiten der unteren Wasserbehorde abgegeben:

Niederschlagswasser

Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser ist ortsnah (auf dem Grundstiick) schad-
los und ohne Beeintréchtigung Dritter breitflachig Giber die belebte Bodenzone zu versickern.
Fur diesen Sachverhalt ist gemaf § 32 Abs. 4 LWaG M-V aulerhalb von Wasserschutzgebie-
ten keine wasserbehdrdliche Erlaubnis erforderlich, soweit dem weder wasserrechtliche noch
sonstige offentliche noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 WHG). Bedin-
gung ist, dass dies die Bodenverhélinisse zulassen (Grundwasserstand und Versickerungsfa-
higkeit). Der Baugrund ist auch dann hinsichtlich seiner Versickerungsfahigkert zu untersuchen.

Wassergefdhrdende Stoffe

Es wird auf den § 40 AwSY verwiesen. Da beim Betrieb der Trafostation wassergefahrdende
Stoffe zum Einsatz kommen, ist durch den Antragsteller eine entsprechende Anzeigepflicht zu
prisfen. Anzeigevordrucke sind auf der Internetseite des Landkreises Mecklenburgische Seen-
platte erhaltlich.

Allgemein

Es sind durch das Vorhaben keine Oberflichengewésser, festgesetzte Uberschwemmungsge-
biete und Wasserschutzgebiete betroffen, so dass sich daraus keine gesonderten Forderungen
ergeben.

Jedoch ist, entsprechend dem Sorgfaltsgebot des § 5 WHG, bei allen Vorhaben und Malinah-
men, mit denen Einwirkungen auf ein Gewasser (Oberflachengewasser, Grundwasser) verbun-
den sein kénnen, die nach den Umstdnden erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um Beeintréch-
tigungen sicher auszuschlielen. Insbesondere ist zu gewahrleisten, dass keine wassergefahr-
denden Stoffe in den Untergrund eindringen kénnen, die zu einer Beeintrachtigung des Oberfla-
chengewassers/ Grundwassers fuhren konnten.

2. Aus bodenschutzrechtlicher Sicht wird grundsatzlich darauf hingewiesen, dass nach § 4
Abs. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) jeder, der auf den Boden einwirkt, sich so zu
verhalten hat, dass keine schadlichen Bodenveranderungen hervorgerufen und somit die Vor-
schriften dieses Gesetzes eingehalten werden. Die Zielsetzungen und Grundsatze des
BBodSchG und des Landesbodenschutzgesetzes (LBodSchG) sind zu berlicksichtigen. Insbe-
sondere bei bodenschadigenden Prozessen wie z. B. Bodenverdichtungen, Stoffeintréagen ist
Vorsorge gegen das Entstehen von schéadlichen Bodenverénderungen zu treffen. Bodenver-
dichtungen, Bodenvernassungen und Bodenverunreinigungen sind zu vermeiden. Das Boden-
gefiige bzw. wichtige Bodenfunktionen sind bei einem méglichst geringen Flachenverbrauch zu
erhalten.

Altlasten gemalt § 2 des BBodSchG, die dem geplanten Vorhaben auf der benannten Fléache
entgegenstehen, sind dem Umweltamt zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Falls bei Erdarbeiten Anzeichen von schadlichen Bodenveranderungen (z. B. abartiger Geruch,
anormale Farbung, Austritt verunreinigter Fliissigkeiten, Reste alter Ablagerungen) auftreten, ist
das Umweltamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte umgehend zu informieren.

Soweit im Rahmen von Baumalnahmen Uberschussboden anfallen bzw. Bodenmaterial auf
dem Grundstick auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichtigen
Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher Bodenveranderungen zu treffen, die standorttypi-
schen Gegebenheiten sind hierbei zu beriicksichtigen. Die Forderungen der §§ 10 bis 12 Bun-

Die Gemeinde Neddemin nimmt die fachtechnischen Hinweise der
unteren Wasserbehorde zur Kenntnis. Sie sind bei der Realisierung
von MaRRnahmen durch die Vorhabentrager und deren Beauftragte
zu beachten und werden als Hinweis in die Begriindung eingestellt.
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desbodenschutzverordnung (BBodSchV) sind zu beachten. Auf die Einhaltung der Anforderun-
gen der DIN 19731 (Verwertung von Bodenmaterial 5/1998) wird besonders hingewiesen.

Der bei der Herstellung der Baugrube/des Kabelgrabens anfallende Bodenaushub ist getrennt
nach Bodenarten zu lagern und nach Verlegung der Kabel/Schliefung der Baugrube getrennt
nach Bodenarten wieder einzubauen. Nachweislich mit Schadstoffen belasteter Bodenaushub
ist einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Entsorgung zuzufiihren

Es ist darauf zu achten, dass wahrend des gesamten Bauvorhabens die Lagerung von Baustof-
fen flachensparend erfolgt. Baustellzufahrten sind sowelt wie maglich auf vorbelasteten bzw
entsprechend befestigten Flachen anzulegen. Durch den Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen
und Technologien, die den technischen Umweltstandards entsprechen, sind die Auswirkungen
auf den Boden so gering wie mdaglich zu halten. Nach Beendigung der Baumalnahme sind Fla-
chen, die temporar als Baunebenflachen, Bauzufahrten oder zum Abstellen von Fahrzeugen
genutzt werden wiederherzurichten. Insbesondere sind die Bodenverfestigungen zu beseitigen.

Die Vorschriften des BBodSchG mit der Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchV) sowie
die Technischen Regeln der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall M 20 (LAGA) sind einzuhalten.

Die Verwertung bzw. Beseitigung von Abfallen hat entsprechend der Vorschriften des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes (Kr'wG) und des Abfallwirtschaftsgesetzes (AbWG) fur Mecklenburg-
Vorpommern und der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen zu erfolgen.

3. Gemal § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB sind in der formlichen Offentlichkeitsbeteiligung die
Entwirfe der Bauleitplane mit der Begrindung einschlielzlich aller Anlagen (z. B. Grinord-
nungspléane, Gutachten) und den nach Einschatzung der Gemeinde wesentlichen, bereits
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen fir die Dauer eines Monats Gffentlich aus-
zulegen

Wesentliche Stellungnahmen sind u. a. die der Behdrden und anerkannten Naturschutzverban-
den.

Ort und Dauer der &ffentlichen Auslegung sind mindestens eine Woche vorher ortstblich be-
kannt zu machen.

Im Rahmen der Bekanntmachung ist weiterhin anzugeben, welche Arten umweltbezogener
Informationen ausgelegt werden.

Dies erfordert einen grob gegliederten Uberblick derjenigen Umweltinformationen, die u. a.
in den verfligbaren Stellungnahmen behandelt werden.

Die Informationen sollen der Offentlichkeit eine erste Einschatzung dartber erméaglichen, ob die
Planung weitere, von den verfugbaren Stellungnahmen nicht abgedeckte Umweltbelange be-
rahrt, denen sie durch eigene Stellungnahmen Gehor verschaffen will

Eine blolke Auflistung der verfligbaren Stellungnahmen einzelner Trager offentlicher Belange
ohne Uberblicksartige Gliederung verfehlt diese AnstoRwirkung.

Sofern zum Zeitpunkt der Bekanntmachung noch keine wesentlichen umweltrelevanten Stel-
lungnahmen oder andere Informationen vorliegen, ist dazu ebenfalls eine entsprechende Aus-
sage zu treffen.

Es wird daher vorsorglich darauf hingewiesen, dass es zwar unbeachtlich ist, wenn im Ausle-
gungsverfahren bei der gemaf § 3 Abs. 2 BauGB vorgeschriebenen Angabe, welche Arten
umweltbezogener Informationen verfligbar sind, einzelne Angaben gefehlt haben. Das schlichte
Unterlassen dieser Angaben bleibt jedoch ein beachtlicher Fehler gemag § 214 BauGB, was
zur Unwirksamkeit des Bauleitplans fuhrt.
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Ich weise vorsorglich darauf hin. dass diese Regelung laut geltender Rechtsprechung
einer Ausnahme nicht zugénglich ist!!

Auf § 4a Abs. 4 BauGB mache ich insbesondere aufmerksam.

Danach sind der Inhalt der ortstiblichen Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB und
die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen zusétzlich ins Internet einzu-
stellen und Uber ein zentrales Internetportal des Landes zuganglich zu machen

Dariber hinaus sind auch die Anforderungen an den gemél § 2a BauGB zu erarbeitenden
Umweltbericht nach Anlage 1 zum BauGB qualifiziert bzw. erwsitert worden
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Staatliches Amt
fiir Landwirtschaft und Umwelt
Mecklenburgische Seenplatte

SLALU Mecklenbwgische Seenpiatie
Mewstralitzer Sir. 120, 17053 Neubrandenbug

Amt Neverin
Dorfstralle 36
17039 Neverin

Neubrandenburg, 21,03.2022

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 ,Photovoltaikanlage nérdlich des
Bahnhofs® der Gemeinde Neddemin

(01588 22mp29o

nach Prifung der eingereichten Unte.rlagen nehme ich wie folgt Stellung:

Sehr geehrte Damen und Herren,

1. Landwirtschaft und EU-Forderangelegenheiten

Mit dem o. g. B-Plan wird der Dauerkulturfeldblock DEMVLIOBTBA10143 und der iber-
wiegende Anteil des Dauergrinlandfeldblockes DEMVLIOSBTBAI0010 Gberplant, Flr
diese iberplante Flache sind die Bodenzahlen im Geoportal des Landkreises Mack-
lenburgische Seenplatte mit Werten von 18 bis 24 angegaben.

In Punkt 4.2 (Seite 9) des Begriindungsvorentwurfes mit Stand Januar 2022 ist aufge-
flihrt, dass sich die Baugrenze in einem Abstand von bis zu 166 m parallel zum vor-
handenen Bahngleis erstreckt. Zudem steht in Punkt 7.1.3 (Seite 11) des . g. Begriin-
dungsvorentwurfes, dass der Abstand der Baugrenzen zur Baugebietsgrenze (Zaun)
zusdtzlich weitere 3,0 Meter betrégt. Mit dem o. g. Bebauungsplan wird der Landwirt-
schaft demnach eine bis zu 169 m breite Flache parallel zum Bahndamm entzogen.

Dazu helllit es in Nr. 5.3 Abs. 9 des Landasentwicklungsprogrammes M-V 2016 neben
weiterer Vorgaben, dass landwirtschaftlich genutzte Fidchen nur in einem Streifen von
110 Metern beiderseits von Autobahnen, Bundesstrafen und Schienenwegen fir Frei-
flachenphatovoltaikanlagen in Anspruch genommen werden diiden. Konkret geht es
damit um die Inanspruchnahme landwirtschafilicher Flachen auf einem Streifen von
maximal 110 Metern.

Fiir die Teilfliche, welche sich aullerhalb des 110 m-Streifens befindet, gilt der Grund-
satz entsprechend des Punktes 4.5 des LEP 2018. Demnach soil in Vorranggebieten
Landwirtschaft der Erhalt und der Entwicklung landwirtschaftlicher Produldionsfakto-
ren und -statten ein besonderes Gewicht beigemessen werden,

e D T —
e Bnniakt vt Cleim Staalbenen Ami I Landwitachal und Uinwsel Meckipnbrg soha Seanplatte stmiteinar Spelcrenung und Versalung cer
v Inandggl. migssiten pevsinichen Dalen wertuncen (Recrisgrundiage: A, 6 (1)@ D56V, m § 4056 M-, Werem informasones zu
[repn Ciabenschuterechiezn frden S pnls sy reg e urrgrme ceTUalenschidz.

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der frihzeitigen T6B-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausfiihrungen und Hinweise des Staatlichen Amtes fur Land-
wirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte werden im
Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen.

Begrindung:
Im Geoportal ist die Acker- oder Grinlandzahl mit Werten von 16

das bis 22 angegeben. Die Boden- oder Grinlandgrundzahl ist mit
Werten von 18 bis 24 angegeben.

Dies stimmt nicht, da die landwirtschaftliche Flache nicht am Bahn-
gleis beginnt.

Es ist korrekt, dass das LEP M-V 2016 nicht mit dem EEG 2021 Uber-
einstimmt. Hier hat das Land M-V die Anpassung noch immer nicht
realisiert. Das Amt fir Raumordnung hat deshalb fur den Bereich au-
Rerhalb des 110 m auf die Mdglichkeit des Zielabweichungsverfah-
rens verwiesen. Der Antrag auf Zielabweichung wurde beim Ministe-
rium gestellt.
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In Punkt 6.3.1 des o. g. Begriindungsvorentwurfes wird dazu ausgefiihr, dass die in
Rede stehende Fléche als Dauergrinland und Weihnachtsbaumplantage genutzt wird.
Die Inanspruchnahme des Streifens zwischen 110 und 169 Metermn steht daher den
Belangen der landwirtschaftlichen Bodennutzung entgegen.

Dies steht im Einklang mit der Ansicht des Ministeriums far Klimaschutz, Landwirt-
schaft, landliche Raume und Umwelt Mecklenburg-Vorpommem, welches sich grund-
sétzlich for eine flichendeckende Bewirtschaftung der Agrarflichen positioniert hat.
Standorte mit Ober 20 Bodenpunkten sollen generell der landwirtschaftlichen Erzeu-
gung vorbehalten bleiben.

Hinsichtlich der landwirtschaftlichen (Teil-)Flachen, welche im Wege der Umsetzung
des Vorhabens zeitweilig in Anspruch genommen werden, ist die landwirtschaftliche
Nutzbarkeit nach Abschluss der MaRnahmen volistindig wiederherzustellen. Dies gilt
auch fur Flachen, welche temporér als Fahrwege fir Baustellenfahrzeuge bzw. als
Baustelleneinrichtungsflichen (Materiallagerplatze ete.) genutzt werden.

Hinsichtlich der Bawirtschaftung muss die Erreichbarkeit der verbleibenden/ anliegen-
den landwirtschaftlichen Flachen mit landwirtschaftlicher Technik sichergestellt und die
Funktionstiichtigkeit eventuell vorhandener Dranagesysteme gewahrleistet blsiben.
Ich hitte Sie nachdrilcklich, diese Belange in lhrer Abwégung einzubsziehen,

2. Integrierte lindliche Entwicklung

Zum o. g. Vorhaben gibt es aus Sicht der Abteilung Integrierte landliche Entwicklung
keine Bedenken oder Hinweise

3. Naturschutz, Wasser und Boden

Das Vorhaben berithrt weder ein der Zustandigkeit des Staatlichen Amtes fir Land-
wirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte (StALU MS) unterliegendes Ge-
wasser, noch liegt es innerhalb eines GGB- oder Vogelschutzgebietes,

Im Bereich des geplanten Vorhabens erfolgt gegenwértig auch keine Planung oder
Durchfuhrung einer Altlastensanierung durch das StALU MS.

Belange der Abteilung Naturschutz, Wasser und Boden sind deshalb nicht betroffen.

Ob ein Altlastenverdacht besteht, ist iber das Altlastenkataster beim Landkreis Meck-
lenburgische Seenplatte zu erfragen.

4. Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft
Nach Prifung der zur Beurteilung vorgelegten Unterlagen bestehen aus immissions-
schutz- und abfallrechtlicher Sicht keine Einwande.

Mit freundlichen Grufen

I. L/ l’:l_j&
Christoph Linke
Amtsleiter

Der grof3te Teil der Flache die ¢stlich der roten 110 m-Linie liegt hat
Ackerwertzahlen 16 bzw. 20. Der Bereich mit der Ackerwertzahl 22
liegt groRtenteils im 110 m-Bereich westlich der roten Linie.

Bei Umsetzung der Planung verbleibt keine landwirtschaftliche Fla-
che. Der ,Landwirt” hat die landwirtschaftliche Nutzung der kargen
Flache aufgegeben.
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Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass die Abteilungen
Integrierte landliche Entwicklung, Naturschutz, Wasser und Boden
und Immissions- und Klimaschutz, Abfall und Kreislaufwirtschaft
keine Einwande gegen die gemeindliche Planung haben.

Ein weitergehender Ergadnzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung ergibt sich nicht.
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Deutsche Telekem Technik GmbH, Holzweg 2, 17438 Wolgast

Amt Neverin

Dorfstralte 36
17039 Neverin

22. Februar 2022
Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 4 Photovoltaikanlage nardlich des Bahnhofs der Gemeinde Neddemin

Vorgangsnummer: 422-2022
Bitte geben Sie im Schriftwechsel immer die Vorgangsnummer an.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentiimerin und
Nutzungsberechtigte i. 5. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und
bevollméchtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.

Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung.
Gegen lhre geplante Baumalnahme gibt es prinzipiell keine Einwande.

Wir weisen jedoch auf folgendes hin:

In Ihrem Planungsbereich befinden sich erdverlegte und oberirdische Telekommunikationslinien der
Telekom, deren Lage Sie bitte aus dem beigefiigten Plan entnehmen. Telekommunikationslinien/-anlagen
werden gewohnlich auf einer Grabensohle von 60 cm ausgelegt.

Eine abweichende Tiefenlage ist wegen Kreuzungen anderer Anlagen, infolge nachtraglicher
Verdnderung der Deckung durch Strafenumbauten u. dgl. und aus anderen Griinden mdglich.

In Kreuzungspunkten mit einer Telekommunikationslinie ist die genaue Tiefenlage durch Querschlag zu
ermitteln. Es ist die Originalliberdeckung wiederherzustellen, die Trassenbander sind Gber die Anlagen
neu zu verlegen. Bei Freilegung der Telekommunikationslinien wahrend der BaumaRnahme sind diese
durch geeignete Malnahmen zu schiitzen und zu sichern.

An Hand der uns iibergebenen Planungsunterlage ist keine durch Ihre BaumaRnahme bedingte Anderung
an unseren Anlagen erkennbar. Eine Erweiterung unseres Telekommunikationsnetzes ist im
Zusammenhang mit Ihrer BaumaRnahme nicht geplant.

Deutsche Telekom Technik GmbH

Hausanschrift: Technik Niederlassung Ost, Melitta-Bentz-StraRe 10, 01099 Dresden | Besucheradresse: Am Rowaer Forst 1, 17094 Burg Stargard
Postanschrift: Riesaer Str. 5,01129 Dresden | Internet: www.telekom.de

Konto: Postbank Saarbriicken (BLZ 590 100 64), Kto-Nr. 248 586 68 | IBAN: DE17 5901 0066 0024 8586 68 | SWIFT-BIC: PBNKDEFF590
Aufsichtsrat: Srinivasan Gopalan (Vorsitzender) | Geschaftsfuhrung: Walter Goldenits (Vorsitzender), Peter Beutgen, Maria Stettner
Handelsregister: Amtsgericht Bonn HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn | USt-IdNr. DE 814645262

Die im Rahmen der friihzeitigen T6B-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausfiihrungen und Hinweise der Deutschen Telekom Technik
GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen.

Begrindung:
Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass es prinzipiell

keine Einwande gegen die gemeindliche Planung gibt.

Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangel-
tungsbereich erdverlegte und oberirdische Telekommunikationsli-
nien befinden. Nach dem anliegenden Lageplan befindet sich eine
der Leitungen vollstandig und die andere fast vollstandig im 6ffentli-
chen Bereich der Landesstral3e. Sie tangiert den Plangeltungsbe-
reich im 20 m-Freihaltebereich an der Landesstrae und wird durch
die geplanten Maf3Bnhahmen nicht beeintréachtigt.

Ein weitergehender Ergédnzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung ergibt sich nicht.
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André Richter | 22. Februar 2022 | Seite 2

Sollte eine Umverlegung der vorhandenen Telekommunikationslinien erforderlich sein, bitten wir dies
rechtzeitig, mindestens 16 Wochen vor Baubeginn, bei uns anzuzeigen. Die Kosten sind vom Veranlasser
zu tragen.

Sollte die Herstellung einer Anbindung an das Telekommunikationsnetz gewilnscht werden, muss die
Antragstellung separat (ber den Bauherrenservice, Rufnummer 0800 330 1903, erfolgen. Weitere
Hinweise finden Sie auch im Internet unter: www telekom.de/umzug/bauherren !

Die beigefligte Kabelschutzanweisung ist zu beachten!

Achtung folgende Hinweise bitte an die beauftragten Tiefbaufirmen weiterleiten:

Anfragen zur Einholung von ,Schachtscheinen® bzw. dem ,Merkblatt (ber Aufgrabung Fremder” kdnnen
von den ausflihrenden Firmen nur noch kostenpflichtig unter: Planauskuntt.Nordo
gestellt werden.

Daher empfehlen wir die kostenfreie Moglichkeit der Antragsstellung zur Trassenauskunft unter:

Sollte es zu einer Beschadigung kommen, empfehlen wir die App ,Trassendefender®, um schnell und
unkompliziert diese bei der Deutschen Telekom anzuzeigen.

Fiir Fragen zum Inhalt unseres Schreibens stehen wir lhnen unter oben genannten Kontaktmaglichkeiten
oder unserer Besucheranschrift zur Verfigung.

Deutsche Telekom Technik GmbH
PTI23,B1

Barther Strake 72

18437 Stralsund

Freundliche GriiRe

Anlagen
Lageplan

Kabelschutzanweisung

Ein weitergehender Ergadnzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung ergibt sich nicht.
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Landesamt fur innere YVerwaltung

Mecklenburg-Vorpommern % ;%

Amt fir Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

Landesam? fllr Innere Vemwaltung Mackienburg-Viorpammern
Postfach 12 01 35, 19018 Schwerin

Amt Neverin bearberot von
Telefon:

Dorfstralie 36 Fa:

DE-17039 Neverin E-Mail:
nternet
Az 341 - TOEB202200110

Schwerin, den  10.02.2022

Festpunkte der amtlichen geodatischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
hier: B-Plan Nr.4 Photovoltaik nordl. des Bahnhofs Neddemin

Ihr Zeichen: 9.2 2022

Anlage: Merkblatt iber die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem ven lhnen angegebenen Bereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen
geoditischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommem. Beachten Sie
dennoch fiir weitere Planungen und Vorhaben die Informationen im Merkblatt Giber die
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (Anlage).

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise und kreisfreien Stadte als zustandige
Vermessungs- und Katasterbehorden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsver-
messungen das Aufnahmepunkifeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu
schatzen.

Mit freundlichen Griften
Im Auftrag

Verihing (0585) 558 S0 Haisensehe® LA, Ablsiurg 3 Ofnangarainn Geebernmatumr e Barbvarbiding [

Teletax (B3R5 ) SEB4EISEIY LiEecew STabe 20 e Do 000 - 1550 Unhr

I red e bl T S 10050 Sctwaiin F 000 - 12200 Uhi 1BAN.
BIC

Die im Rahmen der frihzeitigen T6B-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausfihrungen und Hinweise des Landesamtes fiir innere Ver-
waltung Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Be-
bauungsplanung zur Kenntnis genommen.

Begriindunag:
Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangel-

tungsbereich keine Festpunkte der amtlichen geodéatischen Grund-
lagennetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern befinden.

Ein weitergehender Erganzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltprifung ergibt sich nicht.
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. L undd pan der
Fontainengraben 200 + 53125 Bonn

Amt Nevarin
Dorfstr.38
170338 Neverin

Nur per Mail

Aktenzoichan Ansprachperson Talafon, Telafax E-Mai. Diatam

Batrefl:  VEBP Nr. 4. Photovoltaikanlage nordlich des Bahnhofs® der Gemeinde Neddemin
hier: Stellungnahme der Bundaswehr als TOE nach BauGE
Bazug Thre Mail vorn 09.02.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

im o. g. Verfahren gibt die Bundeswehr bei gleichbleibender Sach- und Rechtslzge fol-
gende Stellungnahme ab:

Belznge der Bundeswehr sind von dem geplanten Vorhaben beriihrt, jedoch nicht beein-
trichtigt.

Anhand der mit Bezug Gbersandten Unterlagen bestehen aus Sicht der Bundeswehr keine
Bedenken gegen das geplante Vorhaben

Evtl. Antworten/ Rickfragen senden Sie bitte unger V. I I-077-
22-BBP ausschliellich an die folgende Adresse:
Mit freundlichen GriiRen

Im Auftrag
gezeichnat

Ak
B\ o

BUNDESWEHR

é

BUNDESAMT FOR
INFRASTRUKTUR,
UMWELTSCHUTZUND

DIENSTLEISTUNGEN
DER BUNDESWEHR

REFERATINFRAIZ
Fontzinengraben 200
53122 Bonn

Tel. +42 (0) 228 5504-0

Fax +43 () 228 5504-
895763

WWW.BUNDESWEHR.DE

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der frihzeitigen T6B-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Hinweise und Ausfilhrungen des Bundesamtes fur Infrastruk-
tur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen.

Begriindung:
Die Gemeinde Neddemin nimmt die Feststellung des Bundesamtes

fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr, dass keine Bedenken gegen die gemeindliche Planung beste-
hen, zur Kenntnis.

Ein weitergehender Erganzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung ergibt sich nicht.
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StraBenbauamt Neustrelitz

Straflenbavemt Heustreliiz - PF 1285 - 17202 Meusieilz

Amt Meverin et et e e
Daorfstrafie 36 ! T E S S

17039 Neverin PR AT A0E

Weustrelitz, den 15, Marz 2022

Tgh.-Mr. 42 F2022

001452 1ampoo

Nachrichtlich: 8M Neubrandenburg

Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauwungsplanes Nr. 4 ,,Photovoltaikanlape nérdlich des
Bahuhofs* der Gemeinde Neddemin
Thre Email vom 09. Februar 2022

Sehr geehrie Damen und Herren,

die Unterlagen zum o. a. Entwurf des Bebauungsplanes habe ich beziiglich der vorm Strafenbauamt
Neustrelitz zu vertretenden Belange geprift.

Der Geltungshereich erstreckr sich entlang der L 35 im Abschnitt 150 von ca. km 3,950 — ca. kan 4.080
direkt angrenzend am StraBengrundstiick und weiterflihrend bis ca. km 4.150 abseits der Landesstrafie
linksseitig.

Filr diesen Bereich wurde im Verlauf der Landesstrafie keine Ortsdurchfahrt festgesetzt, so dass die
straflenrechtlich-relevanten Bestimmungen der freien Strecke zu beachten sind.

Somit sind bauliche Anlagen in einem Abstand, gerechnet ab Gullerer befestigter Fahrbahnkante der
L 35, von bis zu 20 Metern nicht zuldssig,

Die Baugrenze wurde entsprechend der vg. Regelung festgelegt.

Die verkehrliche ErschlieBung erfoigt {iber den Forst-Feldweg, der bei km 4.355 im Abschnitt 030
linksseitig an die L 35 anbindet. Bitte sichern Sie sich das Einverstindnis des Eigentiimers dieses
Weges.

Telefon {05881} 450-0 E-Wail
Taledax (03681450 190 sha-nzifisbv.my-regienng de

Hausza nechrift
Hestalsiralin B
7235 Neusirelitz

Zum Urngang mil Iven personenbesaganan Dater weisen wir darauf hin, dass das Sirsllenbauami Meustraliz nach der EU- Datenachute.
Crundwerandnung soaie des neu 1 Lar Bt yom 25,08 2018 handelt,

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der friihzeitigen ToB-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Hinweise und Ausflihrungen des StralRenbauamtes Neustre-
litz werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men.

Begriindung:
Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass der Plangel-

tungsbereich an die Landesstral3e L35 angrenzt.
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Bei Beschtung vg. Punkte wird seitens der Straflenbauverwaltung dem vorgelegten Entwurf des
B-Plans Nr. 4 mit dem Stand Januar 2022 zugestimmt.

ah sodon aussohiefiiah an di= Postarschif:
17235 Meusinliz

Hausanschrift Telofon (03881) 4500 E-Mail
Herelsirale 8 Tedefax [03BE1) 460 1890 sha-nzifsbe mv-regparung e
17235 Neushslitz

Zum Lrngaetg mit |ren persamantisnapenen Dalen weisen wit darmul hin, dess das Sralenbasamt Meustelilz nach der Ei- Datanschutz-
Grundvercrdnung sowie des neu gefassien Lendesdetanschutzgesatzas M- wom 25,085, 2018 handelt

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Straf3enbauamt der ge-
meindlichen Planung zustimmt.

Ein weitergehender Ergadnzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung ergibt sich nicht.
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Bergertt Sird lured
Fasfach 1138 - 78401 Shisiaund

Amt Neverin [
fur die Gemeinde Neddemin
Dorfstralle 36

17039 Neverin E

wwer. bargami-mv.de

‘]01?[131": Hhﬂ{gmagm oasnizz

Az 5127307 1/57 2032

fte Teichsan § waim Main Baichen | wom Tadefan Cisirn
09,02, 2022 G 12t 44 302 2022

STELLUNGNAHME DES BERGAMTES STRALSUND

Sehr geshrte Damen und Herren,
die von fhnen zur Stellungnahme eingersichte Malnahme

Satzung iiber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 ,Photovoltaikanlage
nérdlich des Bahnhofs" der Gemeinde Neddemin

berilhrt keine bergbaulichen Belange nach Bundesberggesetz (BBergG) sowie ksine Be-
lange nach Energiewittschaftsgesetz (EnWG) in der Zustandigkeit des Bergamtes
Stralsund.

Fir den Bereich der 0. g. Malinahme liegen zurzeit keine Bergbauberechtigungen oder
Antrage auf Erteilung von Bergbauberechtigungen vor.

Aus Sicht der vorn Bergamt Stralsund zu wahrenden Belange werden keine Einwinde
oder erganzenden Anregungen vorgebracht.

Mit freundlichen GriaBen und Glickauf
Im Auftrag

M, L,

Alexander Kattner

Seigatna g, Cotersechurintermation. Der Momabs it diem Bt i Stabeine ist ol e Speichusing Ll Virsrksitng thar v Ly g, mitgmteiten pergenichen D ver-
By {Rractisgnundiage i At 8 Aox 1o QG0 Hmsdm‘nﬁ“wﬂwmﬂﬂwwrmlwsewww Amieracu

Hausansohnit Bavpart Eirdeund Forc  QGG31 761210
Frathanzams 17 Fre OB (61 2142
B3 Siranund Ml i

Die im Rahmen der friihzeitigen T6B-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausfihrungen und Hinweise des Bergamtes Stralsund wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen.

Begriindung:
Die Gemeinde Neddemin nimmt die Feststellung des Bergamtes

Stralsund, dass bergbauliche Belange und Belange nach Energie-
wirtschaftsgesetz in der Zustandigkeit des Bergamtes durch die ge-
meindliche Planung nicht berthrt werden.

Ein weitergehender Erganzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung ergibt sich nicht.
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Landesamt fiir zentrale Aufgaben und Technik
der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz
Mecklenburg-Vorpommern

Abteilung 3
LPBK M-V, Postiach 10048 Schwerin
bearbeitet von:
Amt Neverin Telefon:
Dorfstr. 36 Telefax:
17039 Neverin E-Mail

Aktenzeichen LPBK-AbI3-TOB-910-2022

Schwerin, 15. Februar 2022
Stellungnahme als Trager éffentlicher Belange

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 , Photovoltaikanlage nérdlich des Bahnhofs* der
Gemeinde Neddemin

lhre Anfrage vom 11.02.2022; Ihr Zeichen

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem im Bezug stehenden Vorhaben baten Sie das Landesamt fir zentrale Aufgaben und
Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V) um
Stellungnahme als Trager Gffentlicher Belange.

Aufgrund des ortlich begrenzten Umfangs lhrer Manahme und fehlender Landesrelevanz ist das
LPBK M-V als obere L andesbehérde nicht zustéandig

Bitte wenden Sie sich bezlglich der &ffentlichen Belange Brand- und Katastrophenschutz an den
als untere Verwaltungsstufe értlich zustéandigen Landkreis bzw. zustiandige kreisfreie Stadt.

AuBerhalb der 6ffentlichen Belange wird darauf hingewiesen, dass in Mecklenburg-VVorpommern
Munitionsfunde nicht auszuschlielen sind.

Gemal § 52 LBauO ist der Bauherr fur die Einhaltung der offentlich-rechtlichen Varschriften
verantwortlich

Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefahrdungen fur auf
der Baustelle arbeitende Personen so weit wie maglich auszuschliefen. Dazu kann auch die
Pflicht gehdren, vor Baubeginn Erkundungen uber eine magliche Kampfmittelbelastung des
Baufeldes einzuholen.

Konkrete und aktuelle Angaben uber die Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft)
der in Rede stehenden Fléache erhalien Sie gebiihrenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des
LPBK M-V

Postanschrift: Hausanschrift:

LPBK M-V LPBK M-V Telefon: +49 385 2070 -0

Postfach Graf-Yorck-Sirake 6 Telefax: +40 385 2070 -2138
E-Mail: abteilung3@Ipbk-mv.de

19048 Schwerin 19061 Schwerin Intemet: www.brand-kats-mv.de

Intemet: www.polizel.nwnet.de

Die im Rahmen der friihzeitigen T6B-Beteiligung getroffene Feststel-
lung, Ausfihrungen und Hinweise des Landesamtes fir zentrale
Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophen-
schutz Mecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen.

Begrindung:
Die Gemeinde Neddemin nimmt die Feststellung des Landesamtes

fur zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastro-
phenschutz Mecklenburg-Vorpommern, dass es als Trager 6ffentli-
cher Belange nicht zustandig ist fur die gemeindliche Planung.

Die fachtechnischen Hinweise sind bei der Realisierung von Malf3-
nahmen durch die Vorhabentrager und deren Beauftragte zu beach-
ten du werden als Hinweis in die Begriindung eingestellt.

Ein weitergehender Erganzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung ergibt sich nicht.
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Auf unserer Homepage www.brand-kats-mv.de finden Sie unter
Antragsformular sowie ein Merkblatt uber die notwendigen Angaben.

Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Bauausfiihrung empfohlen.

Ich bitte Sie in Zukunft diese Hinweise zu beachten.

Mit freundlichen Gruften
im Auftrag

JMunitionsbergungsdienst” das
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,‘,{& Neubrandenburg Berelch Wirtschaft und Standortpolitik

fir das dstiche Mecderburg-Voepomemem

X Nmstrandmnburg - PP 110253 - 170M7 Neworandaruwy

Amt Neverin

Fachbereich Bau und Ordnung
Herrn Alexander Diekow
Dorfstralte 36

17039 Neverin

V02076 14APR22 12. April 2022

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4  Photovoltaikanlage nérdlich des Bahnhofs®
der Gemeinde Neddemin
Friihzeitige Beteiligung als Tréger éffentlicher Belange

Sehr geehrter Harr Diekow,

vielen Dank fiir Ihr Schreiben vom 10. Februar 2022, mit dem Sie um Stellungnahme zum
Vorentwurf des o. g. Bebauungsplanes bitten

Nach Prifung der Unterlagen gibt es aus Sicht der Indusirie- und Handelskammer
Neubrandenburg fir das 6stliche Mecklenburg-Vorpommermn folgende Anmarkung zum
Planvorhaben:

Laut den Planunterdagen (vgl. Kap. 7.6 S. 13) soll entlang der Bahnsirecke sowie der
Landesstralte L 35 in den erforderlichen Bereichen eine zweireihige Hecke gepflanzt, um eine
Blendung der Verkehrsteilnehmer auszuschliefen, Ob diese Anpflanzungen susreichen um eine
ggf. auftretende Blendung, Insbesondere bei der Anfahrt aus Richtung Stden (in Fahririchtung
Altentreptow), zu vermeiden bleibt aber unklar,

Die vom Vorhaben tangierte Bahnslrecke Neubrandenburg - Stralsund als auch die
Landesstrafie L 35 Neubrandenburg — Greifswald spielen fir den Wirtschafisverkehr in der
Region eine wichtige Rolle. Wir bitten daher um Prufung der von der geplanten PV-Anlage
ausgehenden Blendwirkungen. Im Inleresse der Sicherheit und der Leichtigkeit des Verkehrs auf
der Bahnstrecke als auch auf der Landesstralle L 35 muss ausgeschlossen werden, dass der
(Wirtschafts-)Verkehr durch ggf.  auftretende Blendungen eingeschrénkt oder negativ
beeintrachtigt wird.

Mit freundlichen Grilien

im Auftrag
]
hote zé({
Marten Belling
Irchattrie- und e porg fur des cediche { Vo
Pomangchrift: Postlach 1402 53 - 37042 Newtirandesburg.

Stz Katharmenstralls AN - 17033 Neubrandesturg
Telafor: 036% 63970 Foe 0385 $557-510 - E-Mal: info Enestranderbirp Ik de - Inten it wew.nnlibeseduntes g . de

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der frihzeitigen TOB-Beteiligung gedulRerten Fest-
stellungen, Ausfihrungen und Hinweise der Industrie- und Han-
delskammer Neubrandenburg werden im Rahmen der Bebauungs-
planung zur Kenntnis genommen.

Begrindung:
Die Gemeinde Neddemin nimmt die Ausflhrungen der IHK zur

Kenntnis.

Fir den eventuelle erforderlichen Blendschutz sind das Straf3enbau-
amt, das Eisembahn-Bundesamt, die Deutsche Bahn AG und die un-
tere Immissionsschutzbehorde zustandig.

Das Straflenbauamt und die untere Immissionsschutzbehérde hat
keine Forderungen beziiglich Blendschutz aufgemacht.

Ein weitergehender Ergédnzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung ergibt sich nicht.
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Staatliches Bau- und c' MV l
|

Liegenschaftsamt Neubrandenburg tut gut.

00161323FR22

[— Bap- und Lieg N ']
ch110163. 17041 Nasbncienbura

Amt Neverin

Dorfstralie 36
17039 Nevenin
73, FEB, 2072

Neubrandenburg, 18,02,2022

L -

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 ,Photovoltaikanlade nérdlich des Bahn-
hofs" der Gemeinde Neddemin

hier: Beteiligung der Behdrden und sonstige Trager &ffentlicher Belange

gem. § 4 Abs.1 und § 2 Abs. 2 BauGB

lhr Schrelben vom 09.02.2022
Sehr geehrte Damen und Herren,

die oben genannte Unterlage bzw. Anfrage wurde im Staatlichen Bau- und Liegenschaftsamt
(SBL) Neubrandenburg gepriift. Nach derzeitigem Kenntnisstand befindet sich im Bereich
des o. g. Vorhabens kein

vom SBL Neubrandenburg verwalteter Grundbesitz des Landes Mecklenburg-Vorpommem.
Es ist nicht auszuschlieflen, dass sich im Vorhabengebiet forst- oder landwirtschaftiiche
Nutzflachen oder fur Naturschutzzwecke genutzte Landesfidchen befinden. FUr evenluglie
Hinweise und Anregungen zu diesen gemal § 5 des Gesetzes zur Modemnisierung der
Staatshochbau- und Liegenschaftsverwaltung M-V vom 24.09.2019 picht zum Landesvermo-
gen des SBL Neubrandenburg gehtrenden Grundsticken, sind die jewsiligen Ressortver-
waltungen zusténdig. Ich gehe davon aus, dass bereits im Rahmen des Beteiligungsverfah-
rens eine Einbindung dieser Fachverwaltung erfolgt ist,

Mit freundlichen Gri3en
Im Auftrag

Staalliches Bau- und Lie " Bar i Lan e M-V Telefon; 0335 380-87801
Noubrandantiurg Ooutscha Bundasbank Fiale Roslok Tolsfae 0368 2057801
Neustreflzer Sir. 121 IBAN: DE23 1300 0000 0013 0015 02 poststeha@nb. sbi-mv.de
17033 Neubrandznburg BIC: MARKDEF1130 www.stl-mv.de

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der frihzeitigen TOB-Beteiligung gedulRerten Fest-
stellungen, Ausfilhrungen und Hinweise des Staatlichen Bau- und
Liegenschaftsamtes Neubrandenburg werden im Rahmen der Be-
bauungsplanung zur Kenntnis genommen.

Begriindung:
Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass sich nach der-

zeitigem Kenntnisstand im Bereich der gemeindlichen Planung kein
vom SBL Neubrandenburg verwalteter Grundbesitz des Landes
Mecklenburg-Vorpommern befindet.

Ein weitergehender Erganzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung ergibt sich nicht.

Seite 30 von 167 27




Wasser- und Abwasserzweckverband Friedland

T
Amt Neverin
DorfstraRe 36
17039 Neverin
10.02.2022

Betreff: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 , Photovoltaikanlage nordlich des
Bahnhofs"

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Wasser- und Abwasserzweckverband Friedland stimmt grundsatzlich dem o.g
Bebauungsplan zu

Festzustellen ist, dass sich im geplanten Baubereich keine Ver- und Entsorgungsleitungen
unserer Rechtstragerschaft befinden.

Mit freundlichen GriiRen

IBAN: DES4 1505 1732 0030 0101 69 « BIC: NOLADEZ 1MST

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der frihzeitigen ToB-Beteiligung gedulRerten Fest-
stellungen, Ausfihrungen und Hinweise des Wasser- und Abwas-
serzweckverbandes Friedland werden im Rahmen der Bebauungs-
planung zur Kenntnis genommen.

Begriindunag:
Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangel-

tungsbereich keine Ver- und Entsorgungsleitungen des Wasser-
und Abwasserzweckverbandes Friedland befinden.

Ein weitergehender Ergénzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung ergibt sich nicht.
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Landesforst

Mecklenburg-Vorpommern
- Anstalt des offentlichen Rechts -
Der Vorstand

Forstamt Neubrandantiueg - Oelmétonsirase 3 « 17033 Neshrarcarberg Forstamt Neubrandenburg
Amt Neverin
FB Bau und Ordnung

Dorfstr. 36 [ Amt Roverin |
17039 Neverin

!
P | s
|

Neubrandenburg, den 15.02,2022

e

HEL sperwreosansnisamunie

000934 18FEB22

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.4 , Photovoltaikanlage nérdlich des
Bahnhofs" der Gemeinde Neddemin
hier: Ber(icksichtigung forstlicher Belange

Sehr geehrter Herr Diekow,

im Auftrag des Vorstandes der Landesforstanstait Meckienburg-Vorpommern nehme ich zu
dem o0.g. Bauantrag im Zustandigkeitsbereich des Forstamtes Neubrandenburg for den Ge!-
tungsbereich des Landeswaldgesetz MV (LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
27.Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 870), letzte beriicksichtigte Anderung: § 3 geandert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBI, M-V 8. 219) wie folgt Stellung:

Nach Sichtung der Obersandten Unteriagen umfasst der Vorhabensbereich des oben benann-
ten Bebauungsplanes Teilfidchen des Flurstiicks 56, der Flur 5, in der Gemarkung Neddemin.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes beansprucht eine Flache von ca. 3,2ha

Das Planungsgebiet befindet sich an der L35 zwischen der Ortschaft Neddemin und dem ehe-
maligen Bahnhof von Neddemin, Landkreis Meckienburgische Seenplatte.

Die Gberplanten Teilflachen wurden bisher als Baumschule bewirtschaftet und als Offenland
genutzt.

Auf dem beigefOgten Luftbild ist ersichtiich, dass sich im nérdlichen Bereich an der L35, eine
Holzung befindet, aus welcher sich bei einer nicht rechizeitigen Nutzung im Sinne einer Baum-
schulbewirtschaftung, dann dort eine ca. 0,45ha grofle Waldflache im Sinne des Landeswald-
gesetzes entwickell hat.

.Gemal § 2 LWaldG ist Wald jede mit Waldgehélzen bestockte Grundfldche unabhangig von
RegelmaBigkeit und Art der Entstehung. Waldgehoize sind alle Waldbaum- und Waldstrauchar-
ten,

In der Regel ist Wald ein zusammenhangender Bewuchs mit Waldgehdizen mit einer Mindest-
flachengrolle von 2.000 m?, einer mittieren Breite von 25 Metern und einer mittleren Héhe von
1,5 Metern oder einem Alter von 6 Jahren

Nach der Verordnung zur Bestimmung von Ausnahmen bei der Einhaltung des Abstandes bau-
licher Anlagen zum Wald (Waldabstandsverordnung - WAbstVO M-V) vom 20. April 2005

Vorstand: Manfred Baum Bankverbindung: Telefon: 039 04/235-0
Dewtsche Bundesbank Telefax: 03094/ 235-4 00

Landesforst Mecklenburg-Vorpemmen BIC: MARKDEF1150 E-Mail: zenlrale@tfoa-mv.de

= Anstalt des offenilichen Rechts - 1BAN; DEE7 1500 0000 CA15 0015 30 Internat: www.wald-mv.de

Fritz - Rautar - Plstz 9 Stavernymmar. 074/133/80058

17139 Malchin

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der frihzeitigen TOB-Beteiligung gedulRerten Fest-
stellungen, Ausfihrungen und Hinweise der Landesforst M-V wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen.

Begrindung:
Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass der restliche

Baumbestand der Baumschule an der LandesstralRe L35 abzuhol-
zen oder als Wald zu betrachten ist.
Der Vorhabentrager wird den Restbaumbestand roden.
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(GVOBI. M-V 2005, 5. 166), die zuletzt durch Verordnung vom 16. Oktober 2014 (GVOBI, M-V
3. 801) geandert wurde, ist nach §1 der WabstWVO M-V der gemalt §20 Abs.1 Salz 1 des
LWaldG M-V bei der Errichtung baulicher Anlagen einzuhaltende Abstand zum Wald von 30
Metern (Waldabstand) von der baulichan Anlage bis zur Waldgrenze zu bemessen.

Diese wird In Fallen des §2, Absalz 1 Salz 1des Landeswaldgesetzes ab der Traufkante gebil-
det.

Bei einer Unterschreitung des Waldabstandes bei Photovoltaikanlagen kommi es meist zu einer
erschatiung, die dann in der Regel weitere Waldumwandlungswinsche zur Folge hat.

Im Ubrigen kann im Brandfall eine erhebliche Gefahrdung bel angrenzenden Waldbestanden
gegeben sein.

In den Hinweisen des Wirtschaflsministeriums fur die raumordnerische Bewertung und die bau-
rechiliche Beurteilung von grofifizchigen Photovoltaikaniage im Aultenbersich werden Wald und
Waldabstandfidchen ausdricklich als Ausschlusskriterium fr die Emichtung derarliger Anlage
benannt.”

Digser Sachverhalt ist zu bedenken und sollte schon jetzt in der Planung berbcksichtigt werden
Im Falle einer Waldbetroffenheit ist der im §20 LWald3 geforderte Waldabstand von 30 Metern
zwischen der Waldflache und der Baugrenze for die Solarfelder einzuhalten.

Die Lagefestiegung von Einspelszpunkten in das ¢ffentliche Netz sowle die Anschiuss- und
Leitungsverlegung hat ebenfalls auBsrhalb von Waldflachen zu erfolgen.

Durch unsere Behérde wird unter Einhaltung und Beachtung der gegebenen Hinweise das Ein-
vernehmen zum Bebauungsplan Nr.4 JPhotovoltaikaniage nirdlich des Bahnhofs" der Gemein-
de Meddemin

hergestallt.

Mit freundlichen Graften
Im Auftrag

/

Hag I‘g’é;z%in -

Forstamtsleiter

‘orstand: Manfred Baum Bankwarbindyng; Telefon: O 33 94/ 2 35.0

Deische Burdesbank Telefax: O 38 64 2 35-4 00
Landesfersd Mecklenburg-Worpemmarn BIC: MARKDEF1150 E:-Mail; zsnimaleifoa-mv.de
- Anstalt des éfenilichan Rechts - IBAN: DEST 1500 0000 0015 0015 30 Internat: v, welc-mv, de
Frilz = Reulsr - Platz 8 Sieuspumimar: 0731 33E0058

17138 Malchin

Die Stromleitung und der Einspeisepunkt befinden sich unmittelbar
am Rand des Baumbestandes, so dass diese Forderung bei Erhalt
des Bestandes und damit Waldeigenschatft nicht vereinbar waren.
Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass die Forstbe-
horde der gemeindlichen Planung unter Hinweisen zustimmt.

Ein weitergehender Erganzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltprifung ergibt sich nicht.
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Wasser- und Bodenveroand sz

Untere Tollense / Mittlere Peene ;

Korperschalt des Offentlichen Rechts
2 by

ischie Kredithank Al
untere-tollensc lere De L c.de BIC BY LADEM 01
1HAN DES4 12

5 t kL
MC GENO

T IDM
TBAN Dt x

Gemeinde Neddemin
¢/o Amt Neverin
DorfstraBe 36

17039 Neverin Ansprechpartner / in:
Durchwahl

Ihr Schraiben vom Inr Zeschen Unser Zeichen Ort, Datum
08.02.2022 A. Diekow sl Jarmen, 10.02.2022

Vorentwurf — B-Plan Nr. 4 , Photovoltaikanlage nérdlich des Bahnhofs" in Neddemin

hier: Stellungnahme Wasser- und Bodenverband ,Untere Tollense / Mittlere Peene’

Sehr geehrte Damen und Herren,

seitens des Verbandes werden zur geplanten Mallnahme keine weiteren Hinweise gegeben,
bzw. Forderungen erhoben, da im festgelegten Planungsbereich keine Gewasser
2. Ordnung vorhanden sind.

Sollte die Mafinahme in einem fur den Verband relevanten Umfang geandert oder erweitert
werden, so ist der WBV emeut zu beteiligen

Anlage: Ubersichiskarte M 1:15.000 Gewasser 2. Ordnung Bereich Neddemin

Abwéagungsvorschlag:

Die im Rahmen der frihzeitigen TOB-Beteiligung gedulRerten Fest-
stellungen, Ausfihrungen und Hinweise des Wasser- und Boden-
verbandes Untere Tollense / Mittlere Peene werden im Rahmen
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen.

Begrindung:
Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangel-

tungsbereich keine Gewasser 2. Ordnung befinden.

Ein weitergehender Ergénzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung ergibt sich nicht.
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e.dis

E DS hiwtz GrmbH Hubnder Garng 117087 Alarmraptow

Amt Neverin
Hem Alexander Diekow
Dorfstrale 36

17039 Meverin

Altentreptow, den 16.03.2022

Spartenauskunft: 0475289-EDIS in Neddemin An der B 95

Anfragegrund:
Erstellt am:

Stellungnahme & TaB
16.03.2022

Sehr geehrte Damen und Hermen,

Projektname:
Projekizusatz:

anbei Ubersenden wir Ihnen die gewlnschie Spartenauskunft.

Im Bereich lhrer Spartenanfrage befinden sich Versorgungsanlagen der E.DIS Netz GmbH.

BEP 4 P\VA nordl. des Bahnhofs Neddemin

Dras rot umrandete Gebiet auf den Planen stellt den Anfragebereich dar.
Folgende Planauszige und sonstige Dokumente wurden Ubergeben:

Sparte Spartenplans Sicherheitsrel. Sperfidchen Leerauskunit
ausgegeben Einbauten
Gas: [l [l |
Strom-BEL: O O [ 3]
Strom-NS: [x] ] || ]
Strom-MS: [x] [] [l ]
Strom-HS: [] [] ] [x]
Telekommunikation: O N ]
Femwame: O | |
Dokuments
Indexplan: [x] Vermessungsdaten: ]
Gesamtmedienplan: [x] Merkblatt zum Schutz der|
Skizze: X ‘erteilungsaniagen:

Bitte beachten Sie hierzu die Bestétigung ber erfolgte Planauskunft / Einweisung,

insbesondere die Informationen zu 'Ortliche Einweisung / Ansprechpartner auf Seite 3, =

die "Besonderen Hinweise' auf Seite 4, das Merkblatt zum Schuiz der
Verteilungsanlagen und die beigefiigten Plane.

Freundliche Grilke
E.DNS MNetz GmbH
MB Altentreptow

Diasdrs Setialben woide faschiral arslalll und W such ohie Lnbenchint gotg

114

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der frihzeitigen ToB-Beteiligung gedulRerten Fest-
stellungen, Ausfuhrungen und Hinweise der E.DIS Netz GmbH wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen.

Begriindung:

Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangel-
tungsbereich ein Mittelspannungs- und ein Niederspannungsstrom-
kabel der E.DIS befinden.

Mit dem vorhabentrager wurde eine Umverlegung der Kabel getrof-
fen.

Ein weitergehender Erganzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung ergibt sich nicht.
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Anfragenummer: DATSIBS-EDS

Plarnummer 1

sty MB Altentractoi
Ausgabedature 15032022
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Vion:

Gesendet: 13023022 07:35

An: "Dizkow Alaxsncer |21:' A DiskowEamineyerindes

Betref: AW: Vorhabenbezogener Bebauungspian Nr. 4 Photovoitaikaniage ndrdich des Bahnhofs® der
Semeinde Neddemin

Sehr geehrie Damen und Hemen

hiermit teilen wir Thoen mit, dass aus der Sicht unseres Hanses zum angefragten
Planungzsanliezen und den darsus abgeleiteten Festsetnzen

- keine Emwinde —
erhoben werden

Handwerkliche Mutzungsinteressen werden in erkennbarer Wieise nicht benihrt
Eine weitere Beteilimmg am lsufenden Verfahren wird nicht als notwendiz erachiet

Mit freundlichen Grien

Technischer Beraker
Anteilung Wirtschaftsforderung

Hancwerkskammer OstmeckienbunE-Yorpommenn
Hauptreras -.LnEs:-'n Heubrancensurg
Friedrich-Engels-Ring 11

17033 Neubrandenourg

Tel: 0333 3393-131

Fao: 0383 3593-163

hafemeister.jens @ hwk-omy.de
woEE . hwk-omy.de

DAS HANZWERK “ , Firbesucher der 3
AL WIRTSCHAFTSMACHT YOK NIIEMAR Hardwerkskammer gl

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der frihzeitigen TOB-Beteiligung gedulRerten Fest-
stellungen, Ausfihrungen und Hinweise der Handwerkskammer
Ostmecklenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen.

Begrindung:

Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass seitens der
Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern keine Einwande
gegen die gemeindliche Planung bestehen.

Ein weitergehender Ergénzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltprifung ergibt sich nicht.
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Aufsichtsrat

Abwagungsvorschlag:

Dr. Dlana Kuhk

John-Schehr-Strafie 1
17033 Neubrandenburg

Neubrandenburger Stadtwerka GmbH - Posfzch 110261 - 17042 Nevbrandenburg

Tel, 0395 3500-0
Fax 0395 3500-118

Amt Neverin

Fachbereich Bau und Ordnung
DorfstraRe 36

17039 Neverin

wwav.neu-sw.de
nfo@neu-sw.de

Sparkasse
Neubrandenburg-Demmin

IBAN DEG4 1505 0200 3010 4056 17
BIC NOLADE2INBS

Amtsgericht
Neubrandenburg
HRB-1194

USt-IdNr.

DE137270540

Ihe Zeichen Datum

10. Marz 2022

Ihre Nachricht Ourchwah!

09.02.2022

Ansprachpartner

Stellungnahme zur geplanten BaumaRnahme: Bebauungsplan Nr. 4 ,Photovoltaikanlage
nordlich des Bahnhofs” der Gemeinde Neddemin
Unser Auftrag Nr.: 0381/22

Sehr geehrter Herr Diekow,

die uns mit Schreiben vom 09.02.2022 iibergebenen Unterlagen wurden durch die Fachbereiche un-
seres Unternehmens gepriift. Wir erteilen diese Stellungnahme im Namen der Neubrandenburger
Stadtwerke GmbH (neu.sw) und der neu-medianet GmbH.

Grundsétzlich bestehen unsererseits keine Einwéande oder eigene Planungen beziiglich des o. g. B-
Planes Nr. 4, Photovoltaikanlage nérdlich des Bahnhofs” der Gemeinde Neddemin , jedoch bitten wir
um die Beachtung nachfolgender Hinweise.

Bei Neu- oder Umverlegungen sind die Anlagen der neu.sw/neu-medianet vorzugsweise im offentli-
chen Bauraum unterzubringen. Bei Verlegung auf privaten Flachen sind im B-P'an entsprechende Fla-
chenkennzeichnungen zur Einraumung von Leitungsrechten vorzusehen. Weiterhin sind die Leitungs-
rechte dinglich und entschadigungsfrei im Grundbuch zugunsten von neu.sw/neu-medianet zu si-
chern.

Auf Baumpflanzungen sowie auf tiefwurzelnde Strauchpflanzungen in Leitungs- und/oder Kabelndhe
ist zu verzichten. Das betrifft sowahl die Neupflanzungen im B-Plangebiet als auch Ausgleichspflan-
2ungen auRerhalb des B-Plangebietes. Geplante Baumpflanzungen sind unter Beriicksichtigung not-
wendiger Nutzungszonen fiir Bau- und BetriebsmaBnahmen an unterirdischen Haupt- und Anschluss-
leitungen/-kabeln festzulegen. Dabei sind Mindestabstande gemaR Regelwerk GW 125 zwingend ein-
zuhalten und ggf. weitergehende SchutzmaBnahmen zu ergreifen.

Wasserversorgung

Der Geltungsbereich des B-Planes befindet sich auBerhalb der Trinkwasserschutzzonen unserer Was-
serfassungen.

Aul Recychngsapier aus
100% Altpapier gedruckt

Die im Rahmen der frihzeitigen TOB-Beteiligung gedulRerten Fest-
stellungen, Ausfiihrungen und Hinweise der Neubrandenburger
Stadtwerke GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur
Kenntnis genommen.

Begriindung:
Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass bei den Neu-

brandenburger Stadtwerke GmbH keine Bedenken gegen die ge-
meindliche Planung bestehen.

Die fachtechnischen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und
in die Begriindung eingestellt.

Ein weitergehender Erganzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung ergibt sich nicht.
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Neu.sw Mein Stadtwerk®

Seite 2 zum Schreiben ven neu.sw
vom  10. Marz 2022
an  Amt Meverin, Fachbereich Bau und Ordnung
Betreff b; Nr. 4, il nirdlich des Bahnhofs" der Gemeinde Neddemin
Unser Auftrag Nr.: 0381/22

Im Geltungsbereich des B-Planes befinden sich keine Anlagen der &ffentlichen Trinkwasserversor-
gung in Rechtstragerschaft van neusw. Ostlich der LandesstraBe L35 und auBerhalb des Geltungsbe-
reiches befindet sich eine Trinkwasserversorgungsleitung DN 100 PVC, die in unseren Besta ndsunter-
lagen als lageunsicher gekennzeichret ist.

Méogliche geplante Baumpflanzungen, auch KompensationsmaRnahmen auBerhalb des B-Plangebie-
tes, sind unter Beriicksichtigung notwendiger Nutzungszonen fir Bau- und BetriebsmaRnahmen an
unterirdischen Haupt- und Anschlussleitungen festzulegen. Dabei sind Mindestabstdnde gem3R Re-
gelwerk GW 125 zwingend einzuhalten und ggf. weitergehende SchutzmaBnahmen zu ergreifen. Ge-
maRk Punkt 7.4.2 der Begriindung sollen KompensationsmaBnahmen auBerhalb des Geltungsberei-
ches erfolgen, deren Lage und Art in der weiterflhrenden Bauleitplanung zu prazisieren sind.

Eine Loschwasserversorgung iiber das offentliche Trinkwasserversorgungsnetz erfolgt in dem Gel-
tungsbereich B-Plan Nr. 4 ,Photovaltaikanlage nérdlich des Bahnhofs” nicht. In der HauptstraRe in
Neddemin befindet sich ein Feuerldschhydrant zur Befiillung von Tanklgschfahrzeugen mit einer ma-
ximalen Entnahmemenge von 10 mé/h. Die in der Begrundung des B-Plans aufgefihrte Loschwasser-
menge von 48 m3/h kann nicht abgedeckt werden und muss separat durch den Baulasttrdger im Rah-
men des Objektschutzes vorgehalten werden.

Bauliche Anderungen oder ErweiterungsmaRnahmen im ffentlichen Trinkwassernetz sind im Gel-
tungsbereich nicht geplant.

neu-medianet GmbH

Angrenzend an den Geltungsbereich des B-Planes und entlang der L35, befinden sich Leitungen der
neu-medianet GmbH zur Anbindung unserer PoP-Standorte im Breitbandausbaugebiet, zur Ubertra-
gung von Daten der neu.sw-Leitwartenliberwachung und zur Versorgung unserer Kunden mit Multi-
Media-Diensten.

Diese Leitungen sind in den Bestandsunterlagen dargestellt. Die Leitungen sind unbedingt zu schiit-
zen und diirfen nicht fest (iberbaut werden. In der N3he der Leitungen ist Handschachtung erforder-
lich. Vor Beginn der Arbeiten ist zwingend eine Leitungsauskunft/ein Schachtschein einzuholen.

Bei eventuellen Freilegungen ist die Baubetreuung T4-LI der neu.sw (Tel. 0395 3500-694) zu informie-
ren, die Leitung sind entsprechend der technischen Standards wieder abzusanden und beim Ver-
schlieBen sind wieder Warnbénder (Achtung Kabel bzw. Achtung LWL) zu verlegen.

Allgemeine Hinweise

Vor Beginn von Tiefbauarbeiten sind stets die Einholung einer Schachterlaubnis und die Vereinbarung
einer Vor-Ort-Einweisung bei unserem Fachbereich Technische Dokumentation erforderlich.

Vorhandene Leitungen, Kabel und Beschilderungen sind zu sichern und zu schiitzen, Bei Kreuzungen
sowie bei Parallelverlegungen zu unseren Anlagen sind in Bezug auf BaumaRnahmen mit unterirdi-
schem Rohrvortrieb (Pressungen, Bohrungen) generell Such- und Handschachtungen zur Bestimmung
des genauen Trassenverlaufes und der Tiefenlage der vorhandenen Anlagen im Beisein des Leitungs-
einweisenden des Netzbetreibers vorzunehmen.

MLZ-12I00
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neu.sw Mein Stadtwerk®

Seite 3 zum Schreiben von neu.sw
voem  10. Marz 2022
an  Amt Neverin, Eachbereich Bau und Ordnung
Betreff Bebauungsplan Nr. 4 ,Photovoltaikanlage ndrdlich des Bahnhofs" der Gemeinde Neddemin
Unser Auftrag Nr.: 0381/22

Sofern in den Bestandspldnen dargestellte Anlagen nicht aufgefunden werden, ist vor Baubeginn die
weitere Vorgehensweise mit dem Leitungseinweisenden des Netzbetreibers abzustimmen.

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass die von uns erstellte DXF-Datei keinen Anspruch auf Voll-
standigkeit hat. Es besteht die Moglichkeit, dass Daten aus unserem geograf schen Informationssys-
tem nicht vollsténdig exportiert wurden. Vergleichen Sie hierzu bitte den Leitungsbestand der anlie-
genden PDF-Datei mit dem der DXF-Datei.

Diese Stellungnahme hat eine Giiltigkeit von 2 Jahren.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte unter o. g. Rufnummer an uns.
Freundliche GriiRe

Ihre Neubrandenburger Stadtwerke GmbH

Anlagen
digitale Bestandsunterlagen als PDF- und DXF-Dateien

21210010
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Deutscher Wetterdienst g
Watter und Klima aus einer Hand e
TOmcgnctwr Wetarsiarat - Postict 00 0 22 - 14402 Somsar Finanzen und Service

Amt Neverin
Dorfstralle 26
17038 Neverin

Potsdam, 26. Febwuar 2022

stellungnahms asar Trager OMentiicher Salangs

Vorhabenb Bsbsuungaplan Nr. 4 _Photovoltalkanisge nordiich dses Bahnhols* der
Gsmeinds Nsddsmin

Frunzeltige Betelligung der Bahorden und sonatigen Trager Ofentiicher Selange gemad
§ 4 Aba. 1 Baugssstzbuch (BauGB)

Ihrz Emall vom 09.02.2022

Setr geatyi= Damen und Heran,
mwamvmlwm,mmmmmuemnmmﬂwmm
Belange am Genehmigungsvertanren zur Satzung Iber 0en vomMabennezogenen

Prolovoitakaniags ndmlioh oes Eannhots” wmmmnmmmu&ms&mm

geplant= basintrachiigt Autgasen

Deshaly werden aagegen keine Enwanos emoban.

Sofem Se Mr Vornaben in Ihrem et amiliche imatoiogische Gutachien fir de Landes-,
Raum- und Stadteplanung, o ge ichielt (UVP) 0. & bendligen, Konnen Sie dese be! urs In

Aufirag geben baw. Auftraggeber in dlesem Sinne Informiaren

Fir Rckfragen stehen nen e Arsprechpartner des DWD geme 2r Verlgung

Mit freundtichen Grogen
Im Aufirag

Wi Gt e
Dwrwgatoce: Gisarwcer Durwr 5791 - 14530 Siatracort Tel 05 B0ET 51T
_}r o Dordesases Trar -Dstacte Durstestes Sasrtricher - AN OC21 5800 0000 0096 0010 22 DIC MATNDCR 1280
Cowr Comitac=e - - ArEat cae Ractes O
s | S DirdasTonetet s 1 Dotales o Vetary

230 s A ATE rar T el . e E g A 07

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der frihzeitigen TOB-Beteiligung gedulRerten Fest-
stellungen, Ausfihrungen und Hinweise des Deutschen Wetter-
dienstes werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis
genommen.

Begriindung:
Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass die gemeindli-

che Planung die 6ffentlich-rechtlichen Aufgaben des Deutschen
Wetterdienstes beeintrachtigt.

Ein weitergehender Ergédnzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltprifung ergibt sich nicht.
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Satzung (ibor don vorhabenbazogenen Bebauungsplam Nr. 4  Photovoltaikaniage nordiich
des Bahnhofs" der Gemeinde Neddemin

hier. Fritizellige Balallgung der Baharden und sonstigsn Trager dfentlicher Balange soste der
Nachbargamaindan gamall § 4 (1) und § 2 (2} BauGB

Sahr geshnier Herr Dwakow,
vielen Dank fir die Ubsrmiltiung der Unterlagen zum o g. SBeteligungsverfahren

Die BVVG besitzt keine Eigertumsfiachen im Gebiel der Gemeinde Neddermn, deswegen konnten
wir im hier batroffenen Planungsgeblet keing von der geplantsn Malinahme betraffaren BVVG-
Varmbgenswerte (dentif@ersn. Solts sich disser Umstand im Zuge der weitaren Plankankretise-
rung s 2ulreffend ervesen und talsachich keine BVVG-Vermogenswers belroffen sain, edkiiren
wir [lr diesen Fal bereils hvarmll unssren Verzich! sul ane wallare Batalligung an dem von thnen
gurchgefUhrien Planverfahren und dar ogf. spater von Dntten tetrieberan Reaisiorung des Vorha-
bens

Solite sich im Zuge dor woiteran Planung herausstellen, dass de o. g, Aussape nicht richtig st und
{alsdchiich BVWG-Venmdgenswerte von der Planung betrofen sind, bilten wir Sie in jedem Fall un
varzigleh um weitare Informationen daraber.

Freundiiche Grale

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der frihzeitigen ToB-Beteiligung gedulRerten Fest-
stellungen, Ausfiihrungen und Hinweise der BVVG Bodenverwer-
tungs- und - verwaltungs GmbH werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen.

Begriindung:
Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass wahrscheinlich

keine BVVG-Vermdgenswerte durch die gemeindliche Planung be-
troffen sind.

Ein weitergehender Ergdnzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung ergibt sich nicht.
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PE-Nr. 07135822-2200.0022-Sete fvon &

GDMcom

At Nevesin APechaaine
Mexander Dehow ey
Oorfatrabe 36
17039 Neverin

.20

Vorhabenb Beb lan Nr. 4 Ph Raikanlage ndedlich des Bahnhofs™ der

G inde Nedd

Thee Anfrage)n voe: -t b Buichen:
£ Mall it Oonersennd Lok 05 002007 GOMODM

Sehr gaehirte Damen und Hermen,

bexugnehmend suf [hre oben gerannte/n Anfrage(n), ertesit GOMcom Aushurft 2um angefraghen Beresch fir
die folgenden Adagenbetrebe

Anlagenbetreiber H B , .
Erdgaspeicher© Pelssen GmibH Hake nicht Detrten Aior® Allgemein
Femgas Netsgeseiiachatt mbiH (Netagebiet Tharingeo- Schwaig b,

Sacheen) ¢ Nornberg nicht Detoften Amiar® Aligerein
ONTRAS Gastransport Gmbi # Leieig nicht betoften Acgiar® Aligernein
VNG Gasspescher GmbH # Leiceig nicht Detorten Aumiar® Aligemedn

U Ohe Ferogas Selgeseluchall sl (FGT) M Bgentlner wd Beteller der Acdagen der Mlhwrer) Feges Thirbgms Sacheen Cabs
LFGT™), dey Spserwrgugsgesalaten Thirvgen Sactuen st (BvD) hiw. der Eipe sraporipmeinde® Thirkges
Sactwen niH (STG).

TOWE wetser: Garad iy, dass e Dven g ss SpectGne von Snergiusriage: doharrte VNG - Vertundnet: Gas AC, Leiowy, I
Duge greeuicder Vosdefien ne Ertfedtunyg vertitdl Diegteriey Bwrgevawrpegsunienetsne: pun 01,03 2010 By Bgertus
an den Jen Geschif: o™ 2 \ E auf de ONTRAS - VNG Gastarsport CondH [nunely
fermierend 2k ONTHAS Gastarmpart GadH) uid ity Bgeatum an den ders Gesddtaberach Spexcher™ nourdiernden
Evrgiasdagen auf din VNG Gasguicher Gt ibertigen hat. Die WING - Verburdrets Gas AG St dant (ki edy Bgertlaner
wor! Bnergeankagen

Diesse Aushunft gt nur fir den dargesteiiten Bensch und nur flir de Anfagen der vorpenannten
Untermeshimen, 20 dess nach et Anlagen wetener Betreber genchnet wertien mus, bes denen wetsen
Aughinfte erzuholen drd!

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der frihzeitigen TOB-Beteiligung gedulRerten Fest-
stellung, Ausfilhrungen und Hinweise der GDMcom GmbH werden
im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen.

Begriindung:
Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass die Anlagenbe-

treiber Erdgasspeicher Peissen GmbH, Ferngas Netzgesellschaft
mbH, ONTRAS Gastransport GmbH und VNG Gasspeicher GmbH
durch die gemeindliche Planung nicht betroffen sind.

Ein weitergehender Ergénzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung ergibt sich nicht.
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Bitte priffer: Sie, o ter dagestelte Bersch den Thver Anfrage erehilt
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[ fm Bahraot
Karte: onmags DGeoinss DEBRLZSHH

Darstelong angefragler Berdctc 1 WIGSS - Gaographiuch [EFSGE4308) 53 837383 13368810

it Fresundlichen Grilfen
GDMoon GmbH

-Diesess Schredben Bt ohre Unberschif gilitig.-

Epsterios mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSY STEM ZUR, LEITUNGSRECHERCHE
Frttpe: ff portal. biHettungssuskurft deflogin

Mrdagen: Anhang

FE-far. OT33%T2 - 2202.2022 - See 3von &

GDMcom

Anhang - Auskunft Allgemein

rum Betref:  Worhabenbezogener Bebauvungsplan Mr. 4 _Fhotovoltaikanlage nirdlich des
Bahnhofs™ der Gemeinde Neddemin - Vorenbwurf

PE-Nr.- 01334522
Feg.-Nr.: 01334522
schalt mbH Thilri ~Sachsen
Wi GmbH
Eiosoeichar Pesseen ok
Im angefraghen Beseich befinden Sich keine Anlagen und keine Turaet Ruefenden Planungen dess oben genannten
Aningen besrednen's.

'Wir haben ledne Bewande gegen das Vorhaben.

Déese: Tustimmung ikt vortsehaitiich der noch awsstrtenden Frifiung, ob Anlagen der ONTRAS bew. wrgenannizs
Aniagenbeseives vor Ausgheichs- | Ersatz- | Ko sBerhall des Plamgebictes
Berdirt wenden,

Die ONTRAS kst deshalb an der Planung dieser Malinasmen zu hetedigen.

Auftage:
Solke der Gefungstenmnich bow. die Planung envelest oder werbget wenden oder der Arbafteraum die dargestedfen
Flarungsgrenzen dherschneiten, 50 k5 es nobwendig, eine emeirte Anfrage denchzut Theen.

Soferm im Zuge des 0.g. Vorfabens Baumalinasmen virgesehen sind, hat dench den BausesTneenden mchiniig
- ailen mindestens & Wochen wor Eauhegins - aine emieute Anfmoe U efolgen.

Washere Anlageribetredber

Bite bepchien Sie, dass sich Im angefraghen Bereich Anlagen Dritieyr befinden kinnen, for die GDMoom for die
Ausiuntt nicht zustandig st

- Diesess Schrelhen B2 ofee Unterschinft gilltg. —
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Von: Koorainationzantrage Voastone kave: Deutzcnenc

Gesendet: 11042022 13:31

An: “Diekow Alexancer (22" <A Diekow @amtneverin. de>

Betreft: Stellungnahme 501142833, VF und VFXD, Gemeinde Neddemin, Sstzung Uber gen
vorhabenbezogenen Sedauungzpian Nr 4 FhotovoRaikaniaze nérdiich des Sahnhofs*

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH
Eckdrift 81 * 18061 Schwerin

Amt Nevenn - Alexander Diekow
Dorfstrale 38
17038 Nevern

Zeichen Netzplanung. Stellungnahme Nr.: S01142855
E-Mad

Datum: 11.04.2022
Gemende Neddemin, Satzung Gber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4
.Photovoltaikanlage nordlich des Bahnhofs™

Sehr geehrte Damen und Hermren,
wir bedanken uns fir Ihr Schreiben vom 09.02. 2022

Wir teden lhnen mit. dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen
die von |hnen geplante Manahme keine Enwande geltend macht.

In Ihrem Planbersich befinden sich Telekommunikatonsaniagen unseres
Unternehmens. Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet werden wir dazu eine
Stellungnahme mit entsprechender Auskunft Gber unseren vorhandenen
Leitungsbestand abgeben

Weterfihrende Dokuments:

« Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH
o Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH
i T

« Zeichenerkldarung Vodafone Deutschland GmbH

Freundliche Grulte
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstelit und st ohne Unterschrift glitig.

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der frihzeitigen TOB-Beteiligung gedulRerten Fest-
stellungen, Ausfihrungen und Hinweise der Vodafone GmbH wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen.

Begriindung:
Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass die Vodafon

GmbH keine Bedenken gegen die gemeindliche Planung geltend
macht.

Ein weitergehender Erganzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltprifung ergibt sich nicht.
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Amt Meverin

FE Bau und Crdnung
DorfsimiEs 36

ITEES Meverin

Zatzeng Dberden vorhabe nbez Beba lan Hr. 4
oPhotovolalkaniags ndrdiloh des Bahnhofe® der Gemeinds Heddamin
Sehr geefrier Her Diskos,

Ihr Echrelben Faben wir dankend srhalten.

Mach Prifung der Umteriagen bedlen wir een mit, dess sichi im Flangeblet dezeft
keine won der S0Heriz Tmnsmission GmbH betrisbernsn Anlagen {z. B. Hochspan-
nungsfrelisibtangen und -kabel, Umspanmaerte, Machrichismerbindungen sowle Wer-
und Ensorgungsisitungen] befinden oder in ndcrster Zeit geplant sind.

Bazlglloh der axbsm noch fsczussizendsn Kompsncafonemabnahmean bibsm
wir um walters Batslllgung.

Diese Stelngraime gik mr O den angefagien rSumilchen Bereich und rer for die
Anlagen der SOHenz Transmilssion GmeH.

Freundiche Griile

S0Hertz Tranzmizsion GmbH

Diezes Schreiben wurde maschinel ersbeilt wnd st chne Unterschrift gditig.
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Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der frihzeitigen ToB-Beteiligung gedulRerten Fest-
stellungen, Ausfiihrungen und Hinweise der 50Hertz Transmission
GmbH werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen.

Begriindung:
Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangel-

tungsbereich der gemeindlichen Planung keine Anlagen der 50Hertz
Transmission GmbH befinden oder geplant sind.

Ein weitergehender Ergdnzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung ergibt sich nicht.
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von: I I

Gesendet: 28023022 11:01

Bn: "Diskow &lexsnder [2 1:' <4 DiekowBEamineverin.des
Batrefl Mr. 4  Fhiotowo ik niage nardlich des Bahnbaofs”

Beteiligung gem. § 4(2) BauGB zur Anderung des Flachennutzungsplans zum
B-Flan Nr. 4 _Photovoltaikanlage nirdlich des Bahnhofs” der Gemeinde
Neddemin™

Bezug : Ihr Schreiben vom 09.02_2022

Sehr geehrte Damen wnd Hemen

aus polizeilicher! verkehrspolizeilicher Sicht bestehen keine Emwande gegen das
geplante Bauprojekt.

In der Planung sollte jedoch bereits bericksichtigh werden, dass Photowoltaikanlagen
ein haufiges Angriffsziel wvon Straftitem darstellen.

Ein dementsprechend ausgelegtes Sicherheitskonzept (Videolberwachung
Zamnanlagen, Anfahriswege flir Emsatzkrafte. Beleuchiung. etc.) solite erstellt {und
der &ril zuwst. Polizeidienststelie mitgeteilt) werden.

Im Aufrag

Polizeinspektion Neubrandenburg
Sachbereich Verkehr
Beguinenstralle 2

17033 Nevbrandenburg

Tel.: D395/5532-5120

Fax: D395/5532-5206

Emai:

Alizemeine Datenschutzinformation

Der telefonische, schriftiche oder elektronische Kontakt mit dem Folizeiprisidium Neubrandenburg ader
dessen nechgeoroneten Dienststellen ist mit der Verarbeitung der von Bhnen gef. mitgeteitten
perzdnlichen Daten verbunden. Redhtsgrundiage hierfir ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe = der
Verordnung (EU] 2016/679 [Catanschutz-Grundverordnung DSGY0] in Verbindung mit § 4 Ansatz 1 des
Lardesdatensch .rt:Eeul.-.E:-[I:lSG M-V

Bei Fragen hierzu wenden Sie sich erme an das Polizeiprasicium Neworanden ourg, Der
Dbenschutzbesuftragte, Stargarder Strafe §, 17033 Neubrandenbung oder den Landesheauftragten fiir
den Dabenschutz (hitbos:'www. detenschutz-mv.dekontakE :

Ergnzende informationen zu der Speicherung Ihrer Daten und Ihren Redvben erhaften Sie unter

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der frihzeitigen TOB-Beteiligung gedulRerten Fest-
stellungen, Ausfiihrungen und Hinweise der Polizeiinspektion Neu-
brandenburg werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kennt-
nis genommen und in die Begriindung eingestellt.

Begriindung:
Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass aus polizeili-

cher/verkehrspolizeilicher Sicht keine Einwé&nde gegen die gemeind-
liche Planung bestehen.

Die fachtechnischen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und
in die Begriindung eingestellt.

Ein weitergehender Erganzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung ergibt sich nicht.
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[DB]

DB AG

DB Immobilien

Kundenteam Eigentumsmanagement - Baurecht
Caroline-Michaelis-Strafte 5-11

10115 Berlin

www.deutschebahn.com

Deutsche Bahn AG, DB Immobilien =
Caroline-Michaefis-Strafte 5-11, 10115 Berlin

Amt Neverin
Fachbereich Bau und Ordnung

DorfstraRke 36

17039 Meverin Organisationskirzel: CR.R 042 Zi

Aktenzeichen: TOB-MV-22-126725

21.03.2022

Inr Zeichen/Bearbeiwng/Datum:

Aufstellung des varhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4
Photovoltaikanlage nérdlich des Bahnhofs®
Stellungnahme der DB AG gemaR § 4 Abs. 1 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von DB Metz AG bevollimdchtigtes Unternehmen,
iibersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme zum oben genannten Verfahren.

1. Immobilienrechtliche Belange

In den Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Grundstiicke der DB AG mit
einbezogen. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass es sich bei den angrenzenden Flichen der
DB Netz AG um gewidmete Eisenbahnbetriebsanlagen handelt, die dem
Fachplanungsvorbehalt des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) unterliegen.

Die Abstandsflichen gemaf LBO sowie sonstige baurechtliche und nachbarrechtliche
Bestimmungen sind einzuhalten.

Wir verweisen auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn und auf die Verkehrssicherungspflicht (§§
823 ff. BGB) des Grundstlickseigentiimers.

2. Infrastrukturelle Belange

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen
(insbesondere Luft- und Kérperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstaube,
elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an
benachbarter Bebauung fiihren kénnen.

Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von der
Gemeinde oder dem Bauherrn auf eigene Kosten geeignete SchutzmaRnahmen vorzusehen
bzw. vorzunehmen. Eventuell erforderliche SchutzmaRnahmen gegen diese Einwirkungen aus
dem Bahnbetrieb sind gegebenenfalls im Bebauungsplan festzusetzen.

Deutsche Bahn AG Vorsitzender des Vorstand: Dr. Levin Holle Unser Anliegen:
Sitz: Berlin Aufsichisrates: Dr. Richard Lutz,  Berthold Huber

Registergericht: Michael Odenwald Vorsitzender Dr. Daniela Gerd tom Markotten

Beriin-Charlotteniurg Dr. Sigrid Evelyn Nikutta gf”“‘gmgrmmf
HRB: 50 000 Renald Pofalla L

UStldNr: DE 811569869 Martin Seiler

Nshere zurD tung im DB-K finden Sie hier. www_deutschebahn.com/datenschutz

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der frihzeitigen TOB-Beteiligung gedulRerten Fest-
stellungen, Ausfuihrungen und Hinweise der Deutschen Bahn AG
werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen
und in die Begriindung eingestellt.

Begrindung:
Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass der Plangel-

tungsbereich der gemeindlichen Planung an eine gewidmete Eisen-
bahnbetriebsanlage angrenzt.
Die fachtechnischen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und
in die Begriindung eingestellt.
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Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgeldndes sowie sonstiges
Hineingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemaR § 62 EBO unzuldssig und
durch geeignete und wirksame MaRnahmen grundsatzlich und dauerhaft auszuschlieRen. Dies
gilt auch wdhrend der Bauzeit.

Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen zu
heschadigen oder zu verunreinigen, Sicherungseinrichtungen unerlaubt zu &ffnen oder andere
betriebsstérende sowie betriebsgefiahrdende Handlungen vorzunehmen.

Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgelande hin zu gestalten. Sie
sind so anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der
Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn entsprechende
Abschirmungen anzubringen.

Es ist jederzeit zu gewdhrleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der geplanten
Photovoltaikanlage keinerlei negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs
entstehen kénnen.

Die Flachen des Geltungsbereiches befinden sich in unmittelbarer Nahe zu unseren
Oberleitungsanlagen. Wir weisen hiermit ausdriicklich auf die Gefahren durch die 15.000 V
Spannung der Oberleitung hin und die hiergegen einzuhaltenden einschldgigen Bestimmungen.

Oberflichen- und sonstige Abwasser dirfen nicht auf oder tiber Bahngrund abgeleitet werden.
Bahneigene Durchldsse und Entwdsserungsanlagen dirfen in ihrer Funktion nicht beeintrachtigt
werden.

Bahngeldnde darf weder im noch Giber dem Erdboden {iberbaut werden. Grenzsteine sind vor
Baubeginn zu sichern. Sie diirfen nicht tiberschiittet oder beseitigt werden.

Vorhandene Flucht- bzw. Rettungswege sind freizuhalten, um die Sicherheitspflichten nach § 4
AEG erfiillen zu kdnnen.

Bestehende Zugange und Zufahrten zu den Bahnbetriebsanlagen sind fiir die Instandhaltungs-
und Entstérungsdienste der Unternehmen der DB AG, auch wéahrend der Bauzeit,
uneingeschrankt zu gewahrleisten.

Kiinftige Aus- und UmbaumaRnahmen sowie notwendige MaRnahmen zur Instandhaltung und
dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn
weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschrankungen zu gewahren.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften
jederzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen
gerechnet werden muss.

Eine Kabel- und Leitungsermittlung im Grenzbereich bzw. auf dem Baugrundstiick wurde
seitens der DB Metz AG nicht durchgefiihrt. Sollte dies gewiinscht werden, so ist rechtzeitig vor
Baubeginn (mind. 8 Wachen) eine entsprechende Anfrage an die DB AG zu richten.

Auskiinfte fiir den betroffenen Bereich erteilen:

Der Baubeginn ist mindestens 8 Wochen zuvor bei der DB MNetz AG anzuzeigen. Die
Bezirksleiterin wird, falls erforderlich, eine Einweisung vor Ort vornehmen. Kontakt:

Zwischen dem Bahnbetriebsgelédnde und der PV-Anlage ist eine
zweireihige Hecke als Blendschutz geplant. Solange die Hecke nicht
die erforderlich Dichte und Hohe aufweist, ist der Zaun mit Blend-
schutz zu versehen.
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Fiir alle zu Schadensersatz verpflichtenden Ereignisse, welche aus der Vorbereitung, der
Bauausfiihrung und dem Betrieb des Bauvorhabens abgeleitet werden kiénnen und sich auf
Betriebsanlagen der Eisenbahn auswirken, kann sich eine Haftung des Bauherrn ergeben.

Wir bitten Sie, uns an dem weiteren Verfahren zu beteiligen und uns zu gegebener Zeit den
Satzungsbeschluss zu libersenden.

Fir Riickfragen wenden Sie sich an den Mitarbeiter des Teams Baurecht._

Mit freundlichen GriiRen

Deutsche Bahn AG
DB Immobilien, Region Ost

Ein weitergehender Ergadnzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltprifung ergibt sich nicht.
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@ Eisenbahn-Bundesamt AuBenstelle Hamburg/Schwerin

Eisenbahn-Bundesamt, Pestalozzistrale 1. 19053 Schwerin Bearbeitung:
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Betref.  Bebauungsplan Nr. 4 Photovoltaikanlage nérdlich des Bahnhofs® der Gemeinde

Neddemin
Bezug: Ihr Schreiben vom 26.09.2022, Az.
Anlagen: 0]

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihr Schreiben ist am 23.09.2022 beim Eisenbahn-Bundesamt eingegangen und wird hier unter
dem o. a. Geschaftszeichen bearbeitet. Ich danke Ihnen fur meine Beteiligung als Trager

offentlicher Belange.

Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zustandige Planfeststellungsbehdrde fir die Betriebsanlagen
und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) der Eisenbahnen des Bundes. Es proft
als Trager offentlicher Belange, ob die zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Worhaben
die Aufgaben nach § 3 des Gesetzes tiber die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes

berihren.

Das im Betreff bezeichnete _Gebiet der Photovoltalkanlage® erstreckt sich entlang der
Eisenbahnstrecke Nr. 6088 (Berin-Gesundbrunnen — Neubrandenburg - Stralsund).
Infrastrukturbetreibern fir diese Stracke ist die DB Netz AG, eine Eisenbahn des Bundes.

Belange des Eisenbahn-Bundesamtes sind insoweit berihrt.

Hausanschrift: Ubsrweisungen an Bundeskasse Trier

Pestalozzistralle 1, 10053 Schwerin Dreutsche Bundesbank, Filiale Saarbricken

Tel-Nr. +40 (385) 7452-0 BLZ 520 000 00 Konto-Nr. 580 010 20

Fax-Nr.  +48 (385) 7452-5148 IBAN DE 31 5800 0000 0058 001020  BIC: MARKDEF1580
De-Mail: poststelle@eba-bund de-mail_de Leitweg-1D: 221-11203-07

Seite 1von 2

Abwagungsvorschlag:

Die im Rahmen der frihzeitigen ToB-Beteiligung gedulRerten Fest-
stellungen, Ausfihrungen und Hinweise des Eisenbahn-Bundes-
amtes werden im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis ge-
nommen und in die Begriindung eingestellt.

Begriindung:
Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass das Eisenbahn-

Bundesamt von der gemeindlichen Planung berthrt ist.
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Gegen den B-Plan bestehen seitens des Eisenbahn-Bundesamtes aus planrechtlicher Sicht keine
Bedenken. Die Forderungen/Hinweise sind zu beachten:

Grundsatzliche Forderung:

Fir das der Bauleitung zugrundeliegende Vorhaben gilt:

» dass die baulichen Anlagen nicht die éffentliche Sicherheit und Ordnung, insbescondere
Leben und Gesundheit gefahrden dirfen

» die Sicherheit des Gffentlichen Verkehrs zu wahren ist.

Dieser Grundsatz gilt sowohl fiir den Betrieb, als auch fiir die Phase der Emichtung von Anlagen.
Allgemeine Hinweise:

Generell sind die Abstandsflachen gem. LBauO einzuhalten. Das bedeutet allerdings nicht, dass
die aufgrund der konkreten technischen Gestalt einer Eisenbahnstrecke sowie der fiir den
Bahnbetrieb zu fordemde Sicherheit nicht ein anderer Abstand vorzusehen ist. Der Abstand zu
den Anlagen der Eisenbahnstrecke bedarf darum grundsatzlich der Abstimmung mit dem
anlageverantwortlichen Eisenbahninfrastrukturbetreiber.

Das Eisenbahn-Bundesamt fordert generell, dass von der geplanten Anlage (den Medulen) keine
Blendwirkungen auf den Eisenbahnverkehr und den am Eisenbahnverkehr beteiligten Personen,
wie z.B. Tnebfahrzeugfiihrer, ausgehen. Rein vorsorglich wird diese Forderung hinweisend
gelistet.

Die von der benachbarten Bahnanlage auf das Plangebiet einwirkenden Immissionen (auch
Erschiitterungen) und Emissionen sind zu beriicksichtigen. Anspriiche gegen den
Infrastrukturbetreiber wegen der vom Betrieb ausgehenden Wirkungen bestehen nicht. Der Plan
hat sich damit auseinander zu setzen.

Planrechtsverfahren nach § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz, die zu beachten oder zu
beriicksichtigen waren, sind beim Eisenbahn-Bundesamt nicht anhangig.

Bitte beachten Sie, dass das EBA nicht die Vereinbarkeit aus Sicht der Betreiber der
Eisenbahnbetriebsanlagen oder der Bahnstromfemleitungen priift. Die Betreiber dieser Anlagen
sind médglicherweise betroffen. Sofern dies nicht chnehin veranlasst worden ist, wird die
Beteiligung als Tragenn &ffentlicher Belange und als Grundstiickseigentiimerin tiber die DB AG
(koordinierende Stelle DB Immabilien Region Ost Caroline-Michaelis-Str. 5-11, 10115 Berlin E-

v f N o ien.

Mit freundlichen Grien
Im Auftrag

cez I

Die fachtechnischen Hinweise werden zur Kenntnis genommen und
in die Begrundung eingestellt.

Ein weitergehender Ergédnzungsbedarf zum Untersuchungsumfang
und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung ergibt sich nicht.
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Amit filir

Raumordnung und Landesplanung
Mecklenburgische Seenplatte

i Wy o L Heasie Sm 13 1 TEL) e
Gamende Meddemin
Doer At Mevers e
Domstrane 35 EMal
17033 Mavenn N
o Pheg-Hit
per E-Mall 3n 3.diskowi@aminaverin. o2 AU —

Landesplansrische Stellungnahme zum vorhabsnbezegensn Bebauungsplan Nr. £ Pho-
tovoltalkanlage ndrdiich des Bahnhote* der Gemelnde Meddemin, Landkrels Macklgnbur-
glsche Seenplatte

hicr: Planungsanzeige gemal § 17 LPIG vom 05.05. 1906 [SVOS1. M-V 5. 503), zulctzt gaandert
gurch Artikel 1 des B0nger- und Gemeindenbetelligungsgesatzas — BIGembatalic M-V vom 18,
Mal 2015 (SVOBL M-V 5. 25E) sowia Enass des Ministzrums for Ensngle, Infrastrukiur und Cigh-
talisienmg M-V (ANZElgecnass) v. 22. Januar 2020 (Amtsbiatt M-V 5. 51)

Bezug: Inre E-Mall vom 09.02.3022

Dl angezeigien Planungsabsichien werden beurtell nach den Grumdsatzen und Zlelen der
Raumordnung und Landesplanung gemal dem Landesplanungsgesetz Mecklznbung-\Vorpom-
mem (LPIG M-V), dem Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenourg-Vorpommem (LEP
M-V] vom 27.05.2016 sowle dem Regionalen Raumsntwicklungsprogramm Mecklenourgische
Seenplatte (RREP MS) vom 15.06.2011.

Folgende Unteriagen haben vorgelegen:

- Bekannimachung der Gemeinds Meddemin dber den Aufstelungsbeschluss geman § 2
Abs. 1 BawsB vom 03.12.2021

- Bekannimachung der Gemelnde Neddemin dber die frinzetige Ofentichkelisbeteligung
gemai § 3 Abs. 1 BauGE vom 09.02 2022

- Satnng der Gemelnde Meddemin 0ber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Mr. 4,
Inklushve Planzaichnung M 1 - 1.004, Vorentwwd, Stand Januar 2022

- Begrindung zum vomabenbezogenen Bebaumngsplan Mr. 4, Vorentwurd, Stand Januar
2022

1. Planungsaniass und -zhal:

Die Gemaindevartretung der Gemainde Meddamin hat In heer SEzung am 26.10.2021 die Ak
stellung des vomabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4  Photovoitalkaniage nondlich das
Bahnhofs* beschiossen. Zigl der Planung |51 dis Schatung panungsrechbicher Voraussetzun-
gen T0r die Errichiung 2iner Frefachenphatovoliakaniags aul dem deszatt landwirtschartich ge-
nutzien Flurstlck €, Flur 5, Gemarkung Naddemin, Hierzu solien ca. 3 ha des ca. 3,2 ha um-
fassenden Gelungsbersichies als sonstges Sondergeblet gemag § 11 BaulVO mit der Zwack-
bestimmung Photovsiiakanizge fasigesetzt werden.

rpr—— Taimizre (N TTPS81-100
Hesustwiner Sk 121 LMl st sfebTiemeegenng da
17001 Hemstrarelenzarg
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2. Im Ergebnizs der Prifung der Unterlagen lat Folgendes festzustelian:

2.1 FOr @2 langesplanerische Bewrsllung sind foigende rmumordnensche Erfordemisse von Be-
lang:

Gemal Programmsatz 5.3(1) LEP M-V soll In alken Telriwmen eine sichere, preflswerte und um-
waltveriraglche Energleversonung gewanmelstet werden. Um enen substanzielien Befrag ur
Energlewende In Deutschiand zu leisten, soll der Antell emmepsrbiarer Energlen dabel deutich
Zunehmen.

Gemal Programmsatz 5.3(%) LEP M-V sollen f0r den weheren Ausbau emeusrtarer Energien
an geelgnefen Standonen Voraussslzungen geschatfen werden. AlS gesignets Standong fr
FrafMachenphotovoltalkaniagen sind Im LEP M-V Insbesondere Konversknsstandors, endglit
stiligelegte Deponien oter Deponieabschnite und bereits versiegelte Flachan awgernrt.

Gemalk Programmsatz 5.3(%) Absatz 2 LEP M-V, als 22l der Raumordnung, diren landwir-
schaftlich genutzie Flachen nur In einem Streffen von 110 Matem belderselis von Auodahnen,
Bundessiraian und Schienenweagen fir Freifiachenphatovoltalkaniagen In Anspruch genommen
wemen.

Gemat Programmsatz 4.5(5) LEP M-V soll auch aullerhaln der Vorbehaltsgebiets Landwirtscharn
Zur Existenzslchemnung und Entwickiung landwirtschafticher Betriebe bel lachenbeanspruchen-
gen Malinahmen durch anders Raumnutzimgen der Flachenentzug so gerng wie maglich gehal-
ten werden.

Gemal Programmsatz 6.5(€) RREP M3, als Zigl der Raumordnung, sollen Frefachenphoiovoe
talianiagen Insbesonders aur berelts versiagedien oder gaelgneten winschatiichen oder miltan-
sehen Konverslonsfachan emchbst werden.

Won Freffiachenphotowoitalkaniagen freflzuhaiten sind:
- Vomanggeblete Naturschutz und Landschaftspiiege
- Toursmusschwerpunkirdume augerhale tebauter Orslagen
- Voranggenlet for Gewerbe und Industrie Neubrandenbung-Trollenhagen
- Reglna bedeutsame Standorte fr Gewerbe und Indwsire
- Elgnungsgeblete flr Windenergleanlagen.

Bel der Prifung der Raumverraglchkel von Fratfachenphatovoltalkaniagen auleshaly der auf-
gefihrien freizunaltenden Raume, Gedlete und Standortz sind InEbesondere sonslige Belange
d2s Nalurschuizes und der Landschanispliege, des Toursmus sowle der Landwirtschar und der
Forstwirischar zu baricksichbigen.

Gemal Programmsatz 6.5(9) RREP MS sollien bel allen Vorhaben der Energlesrzsugung, Ener-
gleumwandiung und des Ensrgietransportes bereits wor Inbetriebnanme Regelungen zwm Rock-
bau der Anlagen bel Nutzungsautgabe getrofen werden.

Gemal Programmeatz 5.3(4) LEP M-V sollen die wirschaftlche Tellnabe an der Energleeraeu-
gung sowie der Bazug von lokal arzeugter Energle emmaglicht wenden.
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2.2 Die raumordnefsche Bawertung des Vomabens fhrt zu folgendem Ergebnis:

Dwrch dle Aufstellung des vorhabenbezogensn Bebauungsplanes Mr. 4  Photovolialkanlage
ndrdiich des Bahnhofs” beabsichiigl die Gemeinde Neddemin die Schaffung planungsrechilicher
Voraussetzungen f0r die Emichitung einer FreMachenphotovoltalkaniage durch den Vorhabenra-
ger Rapiasalar GmbH. De Energlegewinnung aut Easks solarer Strahlungsenergle durch Frefia-
chenphotovolalkaniagen warde nichit nur zur Gewahrielsiung einer sicheren, prelswerten wnd
rmweltveriragichen Energleversargung in elnem Teliraum der Planungsreglan beltragen, son-
dem daniber hnaus enen substanziellen Balirag zur Energlewende In Deutschiand lelsten. Die
Planung entspricht somit dem o. g. Grundsatz der Rawmordnung gemai Programmsatz 5.3{1)
LEP M-V,

Dle Gemeinde Neddemin plant die Festsatrung eines sonsbigen Sonoergebleles gemac § 11
BauMNWVO mit der Zweckbestimmung Photovolalkaniage auf einer ca. 3 ha umfassenden, 3.
166 m breten landwirtschartich (als Dauergriniand und Baumschisle) gerutzten Flache zwischen
der Landesstralle L35 und dem Schienenweg Neubrandenbung-Demmin.

Bel landwirischatlicher Mutzflacha handel es sich nlcht um gesignete Sandonie fir den welteran
Ausbau emeueriarer Enenglen gemad Programmesatz 5.3(3) LEP M-V.

Gemal Programmsatz 5.3{9) Absatz 2 LEP M-V ddrfien landwirischaftich genutzte Flachen daher
nur in elnem Streffien von 110 Metem beldersefts von Awtobahnen, Bundessiraken und Sehile-
nerwegen fir Frefachenphotovoitalkanlagen In Anspruch genommen werden. Diese Festlegung
It als Zied der Raumondnung eine verbindliche Worgabe, die leiztabgawogen und somi elner
Abwagung nicht zuganglich 151, Eine zwischen der Gemende und dem Fiachensligeniomer ein-
vemehmilch getroffene Erklarung sowle ein mit der Landwitschafs- und Finanzverwaliung ab-
gestimmier Nachwels oer die dauerhafte Herausnahme der betroffenen landwirtschatiich ge-
nutrien Fldche aus der landwirischatiichen Produktion bzw. 0oer die dauerhafe Nutzungsauf-
gabe Bagen nicht vor.

Dia der Getungsoeraich der worllegenden Planung skch bls 2u ca. 166 m stlich @as Schienenwe-
g2s Neubrandenoung-Demmin erstrecki und somit elnen Straifen won 110 m dberschreiied, widear-
spaicht die Planung dem o. . Zlel der Raumordnung gemat Programmsatz 5.3(9) LEP M-y,

Gemal Programmeatz 4.5(5) LEP M-V soll auch aullerhald der Vorehaltsgebiete Landwitschan
Zur Existenizelchenng und Entwickiung lantwirtschaftlicher Betnebe bel fachenbeanspruchen-
den Malnahmen durch anders Raumnuizungen der Fidchenentzug 50 gerng wie maglich gehal-
fen werden. Da es sich bal der gurch die Planung betroffznen, derzelt landwirischantich genutztan
Flache mi der Lage zwischen zwel Linkeninfrasiiukiuren um eine landwinischafiche Restache
handeit, sieht der Umfang des Fldchenentzugs 1ir die Exisienzsicherung und Entwicklung land-
wirtschaflicher Betriebe dem o. g. Grndsalz der Rawmorinung gemal Programmsatz 4.5(5)
LEP M-V nicht entgegen.

Dl In Programmeatz £.5{5) RREP M3, als Zlel der Raumardnung, genannien frelzuhaltznden
Raumkatzgorien sowle sonstige Belange des Natwwschutzes und der Landschaftspfiege, des
Tourlsmus sowle fer Forsiwinsehat sind durch die Flanung nicht betroflen.

Gemal Programmsatz 6.5(3) RREP MS solien bel allen Varhaben der Energieerzeugung, Ener-
glenmeandiung und des Enargletransportes bereits var Inoetriesnahme Regelungen zum Rock-
bau der Anlagen bel Nutrunigsaufgabe getroffen werden. Dazu bedar' es Im Fale elnes konkreten
Vorhabens elner entsprechengen vertragiichen Vereinbamnng.

Inwisfem dem o. g. Grundsatz der Raumondnung gemad Programmsatz 5.3(4) LEP M-V o Er-
miéglichung wirtschaftlicher Tellnabe an der Energlearzeugung und des Bazugs von lokal erzeug-
ter Energle entsprochen wird, kann anhand der vorlegenden Untedagen nicht geprin werden.
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Die Gemeinde hat eine Antrag auf Zielabweichung beim Ministerium
gestellt.

3. Schiussbastimmung:

Die Aufsteliung des worhabenbezngenen Sebauungsplanes Nr. & Phatovoltalkaniage nomich
tes Bahnhods” der Gemainde Meddamin Ist mi dem oL g. Ziel ger Raumordnung gemal Pro-
grammsatz 5.3{9) Absatz 2 LEP M-V nicht verainbar.

Hinweis: Es besteht die LWdgichkel der Basntragung eines Zieiabweichungsverfatrens gemas
§ 5 Absatz & LPG M-V bel der obersfen Lande spiEnoengsbehdrie.

nachrichiich par E-Mal:
- Ministerium fr Wirschaft, Infrastnukiur, Tounsmis w Arbelt BV, Ab¢ 7, Heam Di. Aubsch, Herm Flessd
- LK. Miecklenurgische Seenpiatte, Regionatstandort Waren (MOrtz), Bauamt, SEL Krekpianung
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Aneriannker NeturschutTyerzsnd gemak § €3 LNatSchE

Larcagagswectand M- a.%, Forrthed 1. HIT4 Parchim OT laichos

Amt Neverin
Fachbsrsich Ban und Ordmang
Dorfstr. 36
wrerm |-z klanisumy versormmer. de
17038 Meverin
Parchim OT Malchow, den 14.02 2022
Cemeinde Neddemin

Satrumg fiber den vorhabenbezogenen Bebannngsplan Nr. 4 | Fhotovoltailcanlage
nirdlich des Bahnhofs*

Beteilizung der anerkannten Natorschutzvereinignnzen
Ihr Schreiben vom 09.02.2022

Sehr peehrie Damen und Hemen,

fur die Zosendung der Unterlagen den 0 g. Vorgang betreffend bedanken wir uns und nehmen
hierzu wie falgt Stelhmg:

Der Landesjapdwerband M-V nimmt als anerkannter Natorschutzverband mit Sorge die
runshmende Bebawang von Ackerflichen nor Eennimiz. Unierelipolrtizch ist die Erschlisfung
und der Aushau emenerbarer Energien sicherlich notwendig. Da Photoveltaik-Anlagen abar
idF. fest eingeziunt werden, gehen wertvalle Lebensriume fiir etliche Wildtieraren verloren
und das Landschafeshild wird machhaltiz beeintracktigt.

Seitens des Landesjagdverbandes M-V bestehen Eimwinds gegen das geplante Baworhaben.
Dier Mafnabme wird micht zugestmmt.
Fur Rickfragen stehen wir geme zor Verfapmg

Mit freundlichen Grifen

Bankverbindung: Hypoereinsbank - IBAN DEEL 2003 0000 D013 4255 45 - BIC HY EDEMMIDD

Abwagungsvorschlag:
Die im Rahmen der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung geduler-
ten Bedenken und Hinweise des Landesjagdverbandes Mecklen-
burg-Vorpommern e. V. werden im Rahmen der Bebauungspla-
nung zur Kenntnis genommen.

Die Gemeinde &ndert die Planungsabsichten nicht.

Begrindung:

Die Gemeinde Neddemin nimmt zur Kenntnis, dass seitens des Lan-
desjagdverbandes Mecklenburg-Vorpommern e. V Einwénde gegen
die gemeindliche Planung bestehen.

Bei dem beplanten Gelande handelt es sich nicht um Acker sondern
um das Gelande einer Baumschule, die zum Teil bereits eingezaunt
ist. Diesbezuglich ergibt sich keine Anderung. Das Vorhaben greift
nicht in die Interessen des Landesjagdverbandes ein.
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SATZUNG DER GEMEINDE NEDDEMIN UBER DEN VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN NR. 4 "Photovoltaikanlage nérdlich des

Bahnhofs" siir das Gebiet westlich der LandesstraRe L35

TEXT (Teil B)

l. Planungsrechtliche Festsetzungen § 9 Abs. 1 BauGB

1. Art der baulichen Nutzung

§ 8 Abs. 1 Nr. 1 BauGE und & 11 BauNVQ

Das Sondergebiet Photovoltalkanlage dient der Reahsierung einer grolflachigen Photovolta-
ikanlage.

Zulassig sind Modultische mit Solarmodulen, die fir den Betrizb der Anlage notweandigen Ma
benanlagen {Trafo, Wechselrichter) und die Einfriedung

2. MaR der baulichen Nutzung

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

2.1 Im Sondergebiet Photovoltaikanlage darf die zuldssige Grundflache durch diein § 19
Abs. 4 Satz 1 BauNWO aufgefithrten Grundflachen nichi Oberschritten werden,

2.2 Berugspunkt fir die festgesaetzten Hihen ist die mittlere Hihe des Meeresspiegels
(Hahensystem DHHMN 892).

3. Fldchen und Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft
§ 8 Abs. 1 Nr. 20 BauGE
3.1 Unter den Maodulen darf nur aulkernalb des Jeitraumes vom 15, Apnl big 01, August mit
Balkenméhem, unter BEeseitigung des Mahdgutes geméaht werden. Die Schnithdhe
darf 10 cm micht unterschraiten. Das Mulchean das Aufouchsas st nicht zuldssig, Aof
Dingung, Pestizid- und Herbizideinsalz ist zu verzichten.

4. Planungen, Nutzungsregelungen, Mafnahmen und Flachen fur MaBnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung ven Matur und Landschaft

§ 5 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

4.1 antspricht W4
Die Modulrand- und Zwischenfldchen dirfen nur auerhalh des Zeiraumes wvom
21 .Marz bis 01. August mit Balkenmahern, unter Beseitigung des Mahdgutes gemaht
warden. Die Schnithéhe darf 10 cm nicht unterschraiten. Das Mulechen des Aubwuch-
ses (g5t nicht zuléssig. Auf OlOngung, Pestizid- und Herbizideinsatz ist zu verzichtan.
Alternaliv ist @ine Schaftbaweaidung maglich.

4.2  entspricht CEF1
Dar YWedust von Brutmaglichkeiten for Hahlenbroter ist zu arsetzen. Cie 3 Ersatzguar-
tiere sind ver Beginn von Fall- und Abrisemalnabhmean im Plangebiet installieren, Die
Umsetzung der Malbnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu be-
gleitan. Digse hat nach Abschluss der Arbeitan einen Tatigkeitsbaricht zu verfassen
und an uMB, Bauherm, Stadi'Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der
uKB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Parson dbemimmt samtliche Kom-
munikation zwischen uMBE. Bauhearrn und andaran Beteiligten.
1 Mistkasten Elaumeise @ 26 mm-28 mm
2 Mislkaslen Kohlmeise @ 32 mm
mit ungehckealten Bretterm und leicht heweglicher Rainigungs- und Kontrollklappe &nt-
sprechend Montageanleitung Akbbildung 7 des AFE altemativ Fa. Schwegler

6. Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

§ 5 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

4.1 SF1
Oie private Verkehrsflichs ist mit ginem 2 m breiten Geh- und Fahrrecht zugunsten
dar Eigentiimer, Mutzer und Besucher der Fhotovcliaikanlage zu belastan.

4.2 L1
Dig neusn Trassen der Stromleitungan sind mit einem Leitungsracht zugunsten des
Fustandigen Untemehmean zu belasten.

6. Flachen mit BElndungen flir Bepflanzungen und filr dle Erhaltung voen Bdumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewdssern

& 9 Abs. 1 Nr. 25 BEauGB

antspricht W2

Irn Bereich der Erhaltungsfestsetzung ist das Feldgehdlz wiederherzustellen und dausrhaft zu

erhalten, Ausfall ist durch haimische standertgerechte Laubbédume zu ersetzen, Es sind eine

Mittereihe Heister im 10 m Abstand und westlich bzw. ostlich davon j2 1 Reihe riedriger baw.

hoherer Strauchar im 2 m Abstand zu pflanzen. Folgende Pflanzen kdnnen verwendet ver-

wenden:

Artenlists 1 migdnges Strauchar Hiske 20-100 erm

Brombeera - Fubus fnuticosus
Hundsrose - Roza carina

Fote Hackenkirsche - Lonicara xylosteum
Eibernelirose - Rosa pimpinellifalia

Artenliste 2 hdhere Strdvucher Hhe 80-100 cm, 3-trietkg

achlehea - Prunus spinosa
Strauchhasel - Corylus avellana
Wiailddorn - Crataegus laevigata
Schneekall - Niburnum opulus
Ffaffenhlichen - Euanymus europasu s
Artenliste 3 Heister 130 bis 200 cm hoch

Stielziche - Quercus robur
Vaogelkirsche - Prunus avium
Eberesche - Sorbus aucuparia
Wild Birne - Pyrus communis
Haolzapfel - Malus sylvastris

7. Flachen fir besondere Anlagen und Verkehrungen zum Schutz vor schadlichen
Umweltelmwirkungen und sonstlgen Gefahren Im Sinne des Bundes-Immisslons-
schutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen eder zur Vermei-
dung oder Minderung solcher Elnwirkungen zu treffenden baulichen und sonstigen
technischen Yorkehrungen

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB
In den im Plan festgesetzien Flachen ist sine Akschirmung anzubnngen, die die Sannenlicht-
reflexicn in Richtung der nahe gelegenen Landesstralte und der Bahnstrecke reduziert. Die
Abschirrmung erfalgt durch Planzung einer Hecks, (entspricht W3
Innerhalb der Flachen fir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schadli-
chan Umwealteinwirkungen (m Sodwesten und Osten) sind 3 m breite Sicht-schutzheckan zu
pllanzen und dauerhaft zu erhalten. Es werden folgende Pflanzen empfanlen: Heister der Ar-
ten Traubeneiche, Vogelkirsche, Halzbirme, Halzapfel, Eber-asche, Schiehe, Pfafenhitchan,
schneeball, Weikdorn, Strauchhasel. Ein Rlck-schnitt der Straucher aulerhalb der Brutzeit,
nach vorheriger Beantragung und Ganehmigung durch die untera Maturschulzbehirde

{UMBY}, ist zuldssig, wenn die Leistung der FY- Anlage durch die Gehdlze basintrdchtigt wird.

salange die Hecke nicht grofd und dicht genug ist, um eine Blendung zu vernindern. ist der

Zaun mit Blendzchuz zu verhangen.

8. Bedingte Zuldssighkeit von Nutzungen

§9Abs. 2Nr. 21 V. m §12 Abs. 3a BauGB

Im sorstigen Sandargabiet Photovoltaikariznes sind nur dig Nutzungan zuldssig, zu daren
Durchfdhrung sich der Vorhabentrager im Durchflhrungsvertrag verpflichtet.

Il. Ortliche Bauvorschriften § 86 LBauQ M-V

1. Abstandsflichen

§ 86 Abs. 1 Nr. 6 LBauQ M-V

Der Zaun ist als offana Einfriedung mit sinar Hdha bis 2.5 m zuldssig.

lll. Hinweise

1) Bodendenkmale

Wenn wahrend der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachiungen, Kelleranwaiteningen, Abbri-
cha usw.} Befunde wie Mauem, Mauemeste, Fundamente, verschittete Gewdloe, Verfillun-
gen von Graben, Brunnenschachte, verfillte Latninen- und Abfallgruben, gemaoverte Flucht-
gange und Erdvaerfarbungen (Hinweise auf verfilllte Gruhen, Granen, Pfostenlicher, Brand-
stellan oder Grabear] ader auch Funde wie Keramik, Glas, Manzen. Urnenacharben, Steinset-
zungen, Hdlzer, Holzkenstrukiionen, Knochen, Skelettreste, Schmuck, Gerdtzchaften aller
At (Spielstzing, Kamme, Fibeln, Schilizsel. Besteck) zum Yorschein kommen, sind digse
gem. § 11 Abs. 1 u. 2 DEehG M-V unverziglich der unteren Denkmalschutzbehdrds anzu-
zeigen. Anzeigepflicht besteht gemar § 11 Aks. 1 D3chG M-V fir den Entdecker, den Leiter
der Arbaitan, den Grundaigentimear oder zufallige Zeugen, die den Wert des Gaganstandes
erkennen.

2) Artenschutz VermeidungsmaBnahmen

W Gehdlzbeseitigungen sind aufterhalo der Brutzeiten vom 01, Oktcker bis zum 28, Feb-
ruar durchzufthran.

Wh Eine Bewachung der Anlage durch Hunde ist zu unterlassen,

WE Zaune =ind mit Bodenfreineit zu emichten.

3] Externe Kompensationsmaknahme

Zur Deckung des Kompensationsbaedarfes sind Malinahmen zu realisieren, die den Wert waon
9837 Rompensationsflachendquivalanten arreichen und dia sich in der Landschaftszone
Fickland der Mecklanburgischen Seanplatte” befinden. Als Ersatz der Mahrungshabitat-
funktion der Flache sind entwedar Offenland aus ca. 0,25 ha Ackerflacha zu schaffen odar
9.837 Kompensationsflachendgquivalente einer Okokontomafnahme zu erwerben, die Offen-
land antwickelt. Hierfir steht z.B. folgandes Ckokonto zur Werfiigung: Wi 019 Kantakt Frau
Dr. Hennicke Q3834/83229 Wiadarvernassung des Geliner Bruches”.

PLANZEICHNUNG (Teil A) M 1:1.000
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Kartengrundlage: ALKIS Daten Stand 01.12.2021
Planzeichenerklarung )
|. Festsetzungen Il. Nachrichtliche Ubernahmen
1. Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 6 BauGB
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGE, § 11 BauNVOD
Umgrenzung der Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind, hier Waldab-

mﬁtﬂmh Sonstiges Sondergebiet Zweckbestimmung Photovoltaikanlage i. V. m. textlichen stand und Freihaltebereich an der Landesstrale

Festsetzungen Nr. 1
2. Malt der baulichen Nutzung lll. Darstellungen ohne Normcharakter
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO NeddeminGemarkung
GRZ 0,46  Grundflachenzahl Flur 5 Flurbezeichnung

Hahe baulicher Anlagen in ... m Uber DHHN 92 als Hochstmalk 56 Flurstlcksnummer
OK18m  Oberkante _—" Flurstiicksgrenze

3. Uberbaubare Grundsticksflachen, Baugrenzen
§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO
Baugrenze

4, Verkehrsflachen
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

[ ] privater Weg

Strallenbegrenzungslinie

5. Hauptversorgungs- und Hauptabwassereitungen
§9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB
unterirdischer Stromkabel

G. Grunflachen
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

private Grinflaiche Zweckbestimmung hier Feldgehdlz

7. Planungen, NMutzungsregelungen, Malnahmen und Flachen flir Malknahmen zum Schulz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

§9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGE

Umgrenzung von Flachen mit Bindungen fir Bepfalnzungen und fir die Erhal-
tung von Baumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewas-
sern, hier Erhaltung von Baumen

G' Erhaltung von Einzelbaumen

8. Sonstige Planzeichen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen

Umgrenzung der Flachen fir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz
m vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Immissionsschutzgesetzes

§ 09 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Geltungsbereich des Bebauungsplans
59 Abs. 7 BauGB

-

e - Abgrenzung des Maltes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets
§ 16 Abs. 5 BauNVO
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umzuverlegende Stromkabel der E.DIS
Hohe gemal Geoportal M-V

Es gilt die BauNVO Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017), die am 14, Juni
2021 geandert worden ist.
Es gilt die PlanzV vom 18.12.1990, die zuletzt am 14. Juni 2021 gedndert worden ist.

Satzung der Gemeinde Neddemin iiber den vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan Nr. 4 ,Ph&tovoltaikanlage ndrdlich des Bahnhaofs™ flr das Gebiet westlich
der LandesstraBe L35 (Gemarkung Meddemin Flur & Flurstiick 56 [teilweise])
Aufgrund dar §5 10 und 12 das Baugesetzbucheas {BausB] in dar massung der Bakanntma-
churg vom 3. Movembar 2017 (BGEBL | 5. 3834), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes
vom 8, Okicher 2022 (BGBI | 5. 1726 gedndert worden ist, und der Landesbavordnung
Mecklenburg-Yarpommearn (LEauC M-4) in der Fassung der Bekanntmachung vom 135, Ok-
tober 2015 (GVOBIL M 2015, 5. 344, zuletzt geandert durch Gesetz vom 26, Juni 2027
(VOB M-V 3, 1023), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung

WO folgende Satzung dber den Bebauungsplan Mr. 4  Photovoltaikanlage
nardlich das Bahnhofs® bastenend aus der Planzeichnung {Teil &) und dam Text (Teil B, r-
lassen:

Verfahrensvermerke

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemendevertretung vom
28.10.2021. Dia artsdbliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses afolgte am
15.12.2021 in der Haimat- und Bargerzeitung Neverin INFO Mr. 12/2021.

Die frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurds vom
07.03. 2022 bis 11.04 2022 durch Auslagung des Yorentwurds durchgeflin.

M

2. Die Behérden und sonstigen Trager dffentlichar Belange, die von der Planung berihrt
sein kdnnen, wurden gem. § 4 Abs 1 BauGE am 09.02 2022 untemichtet und zur Ab-
gabe einer Stellungnahme aufgefordert. Die betroffenan Machbargermeinden wurden von
dar Planung untermchlet.

4. Die Gameindavertratung hatam ................. dan Entwurf des vorhabenbezoganen Se-
bauungsplanes Mr. 4 Pholovoltaikanlage nardlich des Bahnhafs® und die Begrindung
paschlossen und zur Auslegung hestimmt.

Lh

Der Entwurt des vorbabenbezogensn Bebauungsplanas Nr. 4 FPhotavoltaikanlage mdrd-
ich des Bahnhofs® bestehend aus der Flanzeichnung (Teil A) und dem Teaxt (Teil B}, s0-
wig diz Begrindung haben in der Zatvom .. ... Bis .o waihrend fol-
gan der Zeitan ... (Tage, Stwunden) nach § 3 Abs. 2 BausHB dffentlich ausgelagan. Die 4f-
fentliche Auslegung wurds mit dem Hinwseis, dass Stallungnahmen wahrend der Ausle-
gungsfrist ven allen Interessierten schrftlich eder zur Niederschrift sbgegehen werden
kGnnen, am ............. in der Haimat- und Blirgerzeitung Newverin INFO Mr. ... be-
kannt gemacht. Der Inhalt dar Bekanntmaschung der Auslegung der PlanentwCrie und die
nach § 3 Absatz 2 BauGB auszulegenden Untedagen waren auch auf der Intemetseite
das Amtas Meverin eingastellt und dbker das Bau- und Planungspartal M-V zugdnglich.

E. Die Behdrden und sonstigen Trager dffantlichar Belange, die von der Planung berihrt
sein konnen, wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGEB am ... ... zur Aogabe einer Stel-
lLngnahmea aufgafordert.

7. Die Gemeindeveriretung hat die Stellungnahmen der Offentlichkeit und der Behdrden
und sonstigen Trager 4ffentlichar Balange am .................. gaprifl. Das Ergebnis wurde
mitgateilt.

8. Die Gemeindeverretung hat dan vorhakenbezogenen Bebauungsplan MNr. 4  Photowvalta-
ikanlage ndrdlich des BEahnhofe®. hestahend aug der Flanzeichnung (Teil A) und dem
Text (Teill Bl am ................ . als satzung keschlossen und die BEegrindung durch Be-
schluss gebilligt.

Maeddamin, den .................

Siegel Bargemmeister

e

Der katastermaige Bastand am ... ... wird als richtig dargestellt bascheimgt.
Hinsichtlich der lagerchtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt dar Vorbehalt, dass eins
Frafung nur grob erfolgte, da die rechtsverbindliche Liegenschafizkarte durch Cigitalisie-
rung der Flurkarte im Malstab 12 entstand. Regressanspriche kdnnen nicht ab-
naleitat werden.

10. Die Genshmigung des vorhabenberogenan Bekauungsplanes Nr. 4 Photoveltaikanlage
nardlich des Bahnhofs' durch die héhere Versvaltungsbehdrds wurde am
mit Auflagen und Himieisen ertailt,

11. Der warhabenbezogenan Bebauungsplanes Nr. 4  Photovaltaikanlage nardlich des Bahn
hats” wird hiermit ausgefertigt.

Maddamin, dan ... ............

Siegel Burgemmeister

12. Oig Enteilung der Genehmigung das vorhabanbezoganan Bebauungsplanes Mr. 4 Fho-
tovoltaikanlage ndrdlich des Bahnhofs" sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer wan-
rend der Dienststunden von allen Interessanten eingasehen werdan kann und die dber
dan Inhalt Augkunft erteilt. sind am ... ... in der Stargarder Zeitung
Mroo... ... ... arsiblich bekannt geamacht worden. In der Bekanntmachung ist awr dig
Galtendmachung dar VYearletzung von Yafahrens- und Fomvorschriften und wion Man-
geln dar Abwagung sinschlielich der sich engebenden Rechisfolgen (& 215 Abs. 2
Bau&RB, § 5 Abs. b FAW M-V sowie die Moglichkeit, Entschadigungsanspricha geltend zu
machen und das Eddschan dizeer Ansproche (§ 44 BauGE) hingewiesan worden.

Dig Satzungistam ............... ... in kraft getreten.

Meddemin, den ......ovevvvinens

Siegel Bargemmeister
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BEGRUNDUNG

1. RECHTSGRUNDLAGE

Der Bebauungsplan basiert u. a. auf nachfolgenden Rechtsgrundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 8. Oktober 2022 (BGBI.
I S. 1726) geandert worden ist,

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke (Baunutzungsverordnung —
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S.
3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) geandert
worden ist,

Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 19911 S.
58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) gean-
dert worden ist,

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz —
BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306) gedndert worden ist,

Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfiihrung des Bundesnaturschutz-
gesetzes (Naturschutzausfilhrungsgesetz — NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010
(GVOBI. M-V 2010, S. 66) zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018
(GVOBI. M-V S. 221, 228),

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 15. Oktober 2015 2006 (GVOBI. M-V 2015, S. 344), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBI. M-V S. 1033).

2. EINFUHRUNG
2.1 Lage und Umfang des Plangebietes

Das ca. 3,7 ha grol3e Gebiet umfasst das Flurstiicke 56 (teilweise) der Flur 5 Gemarkung
Neddemin. Der Planbereich liegt westlich der LandesstralRe L35 ndrdlich des ehemaligen
Bahnhofs von Neddemin.

Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt:

Im Norden: durch einen Weg, ein Gewéachshaus, ein Wohngrundstick (An der B
96 1) mit seinen Freiflachen (Flurstiicke 4 und 56),

im Osten: durch die LandesstralRe L35, Gehdlzbestdnde und Freiflachen des
Wohngrundstiickes (Flurstiicke 55 und 56)

im Suden: durch Ackerflache (Flurstiick 57) und

im Westen: durch die Bahnstrecke, ein Gewachshaus und ein Wohngrundstiick

(An der B 96 1) mit seinen Freiflachen (Flurstiicke 56 und 63/10).
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2.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstellung

Planungsziel bildet die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Errichtung
einer Freiflachen-Photovoltaikanlage zur Erzeugung alternativer Energie zur Einspeisung ins
Offentliche Netz.

Anlass der Aufstellung des Bebauungsplans ist die Absicht des Vorhabentragers Rapidsolar
GmbH auf der Flache entlang der Bahnstrecke eine Photovoltaikanlage zu errichten. Es wird
eine Leistung von 3,3 MWp angestrebt. Der Strom soll ins ¢ffentliche Netz eingespeist wer-
den.

Fir die Planung des Vorhabens wird ein stadtebaulicher Vertrag nach § 11 BauGB zwischen
dem Vorhabentrager und der Gemeinde Neddemin als Plantrager der Bauleitplanung abge-
schlossen.

2.3 Planverfahren

Da der Plangeltungsbereich im AulRenbereich liegt, ist der Bebauungsplan im umfanglichen
Verfahren aufzustellen.

Aufstellungsbeschluss

Am 28.10.2021 wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde Neddemin der Beschluss
zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 4 ,Photovoltaikanlage nordlich
des Bahnhofs* gefasst. Die ortsiibliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses er-
folgte am 18.12.2021 in der Heimat- und Birgerzeitung Neverin INFO Nr. 12/2021 und im In-
ternet.

Landesplanerische Stellungnahme

Der Aufstellungsbeschluss wurde mit Schreiben vom 09.02.2022 beim Amt fir Raumordnung
und Landesplanung angezeigt. Die Grundséatze, Ziele und sonstigen Erfordernisse der
Raumordnung und Landesplanung wurde der Gemeinde durch Schreiben vom 22.02.2022.

Frihzeitige Behdrdenbeteiligung geman 8§ 4 Abs. 1 BauGB, Abstimmung mit Nachbar-
gemeinden

Die Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die
Planung berihrt werden kann, wurden mit Schreiben vom 09.02.2022 von der Planung un-
terrichtet und zur AuRerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detailie-
rungsgrad der Umweltprifung aufgefordert. Die betroffenen Nachbargemeinden wurden von
der Planung unterrichtet. Bis zum 01.06.2022 auf3erten sich 22 Trager zum Bebauungsplan;
von den Nachbargemeinden kamen keine Bedenken oder Hinweise.

Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 1 BauGB

Der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sowie die Begrindung konnten

vom 07.03.2022 bis 11.04.2022 im Amt Neverin eingesehen werden. Die Bekanntmachung
erfolgte am 26.02.202 in der Heimat- und Birgerzeitung Neverin INFO Nr. 02/2022 und im

Internet.

Zielabweichungsverfahren

Mit Schreiben vom 06.09.2022 wurde der Antrag auf Zielabweichungsverfahren bei der
obersten Landesplanungsbehérde gestellt.
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Anderung des Geltungsbereichs, Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

Der Plangeltungsbereich wurde im Nordosten und um die nicht 6ffentliche Zufahrt im Norden
erweitert. Der Bebauungsplanentwurf wurde am ................... von der Gemeindevertretung
als Grundlage fir die 6ffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB und die Behdrdenbeteili-
gung nach 8 4 Abs. 2 BauGB gebilligt.

3. AUSGANGSSITUATION
3.1 Raumliche Einbindung

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 4 ,Photovoltaikanlage
nordlich des Bahnhofs® liegt sudlich der Ortslage Neddemin zwischen der Landesstral3e L35
und der Bahnstrecke im Aul3enbereich.

3.2 Bebauung und Nutzung

Die Flachen im Plangeltungsbereich sind unbebaut. Sie sind landwirtschaftliche Nutzflache
teilweise Dauergrinland und der sidliche Teil wurde zum Anbau von Weihnachtsbaumen
genutzt. Die landwirtschaftliche Nutzung wurde aufgegeben. Im Geoportal des Landes M-V
ist die Acker- oder Griinlandzahl mit Werten von 16 bis 22 angegeben.

3.3 ErschlieBung

Im Westen grenzt der Plangeltungsbereich an die Landesstraf3e L35. Nordlich des Plangel-
tungsbereichs gibt es eine Zu- und Abfahrt an der Landesstral3e, die das Grundsttick An der
B 96 1 verkehrlich erschlief3t.

Im Westen tangiert die Eisenbahnstrecke Nr. 6088 (Berlin-Gesundbrunnen — Neubranden-
burg — Stralsund) den Plangeltungsbereich.

Ein 20 kV-Kabel und ein Niederspannungskabel der E.DIS verlaufen getrennt durch den
Plangeltungsbereich.

Im Bereich der Landesstral3e verlaufen oberirdische und unterirdische Telekommunikationsli-
nien der Deutschen Telekom Netz GmbH, die im Norden den Plangeltungsbereich berthren.
Die Freileitung quert die private ErschlieBungsstralie.

Die Loschwasserversorgung erfolgt nicht tber das 6ffentliche Trinkwassernetz. Angrenzend
an den Plangeltungsbereich entlang der L35 befinden sich Leitungen (Breitband) der Neu-
brandenburger Stadtwerke GmbH.

3.4 Natur und Umwelt

Im Plangebiet gibt es keine Schutzgebiete im naturschutzrechtlichen Sinn. Im Westen grenzt
das FFH-Gebiet DD 2245-302 ,Tollensetal mit Zuflissen® an den Plangeltungsbereich an. Im
Nordwesten befindet sich ein Feldgehdlz (Erle, Esche, Birke) teilweise innerhalb des Plange-
bietes. Die FFH-Vorpriifung ergab, dass die Erhaltung eines koharenten europaischen dkolo-
gischen Netzes besonderer Schutzgebiete mit Umsetzung des Vorhabens nicht gefahrdet ist.
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Von der Planung betroffen sind ausschlief3lich gestértes Intensivgriinland und Baumschulfla-
che aus Laub- und Nadelgehdlzen, die im Zuge des Gartnereibetriebes angepflanzt wurden.
Im Sudosten des Plangebietes befinden sich Einzelbaume mit einer dichten Ruderalen Stau-
denflur.

Brutgeschehen wurde ausschlief3lich in den Gehdlzen nachgewiesen.

Der naturliche Baugrund im Plangebiet besteht aus Sand.

Im Planbereich gibt es keine Oberflachengewasser und er liegt nicht in einer Trinkwasser-
schutzzone oder einem Hochwasserrisikogebiet.

3.5 Eigentumsverhaltnisse

Das Flursttck liegt im Privateigentum.

4. PLANUNGSBINDUNGEN
4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 4 ,Photovoltaikanlage
nordlich des Bahnhofs® liegt im Auf3enbereich. Die rechtliche Grundlage fur die Beurteilung
von Bauantragen ist dementsprechend § 35 BauGB. Die Errichtung einer Freiflachen-Photo-
voltaikanlage ist auf dieser Grundlage nicht méglich.

4.2 Landes- und Regionalplanung

Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP M-V)

Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern vom 27.05.2016 heil3t es

unter 5.3 Energie:

»(2) ... Bei Planungen und Malinhahmen zum Ausbau erneuerbarer Energien, die zu er-
heblichen Beeintrachtigungen naturschutzfachlicher Belange fiihren, ist zu priifen, ob
rechtliche Ausnahmeregelungen aus zwingenden Griinden des Uiberwiegend o6ffentli-
chen Interesses angewendet werden kbnnen. ...

(9) Fur den weiteren Ausbau erneuerbarer Energien sollen an geeigneten Standorten Vo-
raussetzungen geschaffen werden.... Freifldchenphotovoltaikanlagen sollen effizient
und flachensparend errichtet werden. ...

Landwirtschaftlich genutzte Flachen dirfen nur in einem Streifen von 110 m beider-
seits von Autobahnen, Bundessstral3en und Schienenwegen fir Freiflachenphotovol-
taikanlagen in Anspruch genommen werden.*

Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte

Im regionalen Raumentwicklungsprogramm Vorpommern heif3t es unter 6.5 Energie ein-
schlie3lich Windenergie:

»(6) ... Photovoltaik-Freiflachenanlagen sollen insbesondere auf bereits versiegelten

oder geeigneten wirtschaftlichen oder militarischen Konversionsflachen errichtet werden.”

Der Planbereich liegt 6stlich der Bahnstrecke. Die grof3te Entfernung der Baugrenze zum
Bahngleis betragt 166 m. Im Osten grenzt die friihere Bundesstral3e 96 an den Planbereich
an. Sie wurde umgewidmet und ist nun die Landesstral3e L35. Die landwirtschaftliche Nut-
zung wurde aufgegeben.
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In der landesplanerischen Stellungnahme vom 22.02.2022 wird festgestellt:

,Gemal Programmsatz 6.5(6) RREP MS, als Ziel der Raumordnung, sollen Freiflachenpho-
tovoltaikanlagen insbesondere auf bereits versiegelten oder geeigneten wirtschaftlichen oder
militarischen Konversionsflachen errichtet werden.

Von Freiflachenphotovoltaikanlagen freizuhalten sind:

- Vorranggebiete Naturschutz und Landschaftspflege

- Tourismusschwerpunktraume auf3erhalb bebauter Ortslagen

- Vorranggebiet fur Gewerbe und Industrie Neubrandenburg-Trollenhagen

- Regional bedeutsame Standorte fiir Gewerbe und Industrie

- Eignungsgebiete fur Windenergieanlagen.

Bei der Prufung der Raumvertraglichkeit von Freiflachenphotovoltaikanlagen auf3erhalb der
aufgefuhrten freizuhaltenden Raume, Gebiete und Standorte sind insbesondere sonstige Be-
lange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Tourismus sowie der Landwirt-
schaft und der Forstwirtschaft zu beriicksichtigen. ...

Gemal Programmsatz 4.5(5) LEP M-V soll auch aul3erhalb der Vorbehaltsgebiete Landwirt-
schaft zur Existenzsicherung und Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe bei flachenbean-
spruchenden Maflinahmen durch andere Raumnutzungen der Flachenentzug so gering wie
moglich gehalten werden. Da es sich bei der durch die Planung betroffenen, derzeit landwirt-
schaftlich genutzten Flache mit der Lage zwischen zwei Linieninfrastrukturen um eine land-
wirtschaftliche Restflache handelt, steht der Umfang des Flachenentzugs fiir die Existenzsi-
cherung und Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe dem o. g. Grundsatz der Raumord-
nung gemal Programmsatz 4.5(5) LEP M-V nicht entgegen.

Die in Programmsatz 6.5(6) RREP MS, als Ziel der Raumordnung, genannten freizuhalten-
den Raumkategorien sowie sonstige Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege,
des Tourismus sowie der Forstwirtschaft sind durch die Planung nicht betroffen.“
AbschlieRend wird festgestellt, dass die gemeindliche Planung nicht mit den Zielen der
Raumordnung vereinbar ist und der Hinweis gegeben, dass bei der obersten Landespla-
nungsbehérde ein Zielabweichungsverfahren beantragt werden kann.

Die Gemeinde Neddemin hat einen Antrag auf Zielabweichung bei der obersten Landespla-
nungsbehorde mit Schreiben vom ................... gestellt.

4.3 Flachennutzungsplan

Die Gemeinde Neddemin hat keinen Flachennutzungsplan.

5. PLANKONZEPT
5.1 Ziele und Zwecke der Planung

Der Flacheneigentimer will die Produktion von Weihnachtsbdaumen und die Nutzung des
Dauergrinlandes auf seinem Grundstiick aufgeben und die Flache fir die Errichtung einer
Freiflachenphotovoltaikanlage verpachten.

Da die Flache im Aul3enbereich nach § 35 BauGB liegt, soll der Bebauungsplan die Vorha-
ben planungsrechtlich sichern.

Die Gemeinde Neddemin kann so einen Beitrag zum Klimaschutz und zur Energiewende
leisten.
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5.2 Entwicklung aus dem Flachennutzungsplan

Zur Sicherung der Photovoltaikanlage wird der Bebauungsplan nach § 8 Abs. 4 BauGB als
vorzeitiger Bebauungsplan aufgestellt.

Ohne den vorzeitigen Bebauungsplan kann die Photovoltaikanlage nicht errichtet werden. Es
lasst sich absehen, dass die Anlage zur Erzeugung alternativer Energien in das noch nicht
vorhandene planerische Grundkonzept (Flachennutzungsplan) passen wird. Die bean-
spruchte Flache liegt zwischen Bahnstrecke und Landesstral3e; wodurch sich Funktionen wie
Erholungsnutzung, Wohnnutzung u. a. auch kiinftig ausschlieen. Die Nutzung als Flache
fur die Landwirtschaft ist aufgrund der Acker- oder Griinlandzahl mit Werten von 16 bis 22
nur eingeschrankt maglich.

Der Ausbau Erneuerbarer Energien soll mit der Festschreibung des uberragenden 6ffentlichen
Interesses im EEG schnelle Fahrt aufnehmen. Dementsprechend ist es dringend geeignete
Flache fur Photovoltaikanlagen auszuweisen.

6. VORHABEN- UND ERSCHLIEBUNGSPLAN
6.1 Vorhabentrager

Der Vorhabentréager ist die Rapidsolar GmbH, Am Knick 21 aus 31036 Eime.

6.2 Zielsetzung

Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan soll die Errichtung einer Freiflachen-Photovol-
taikanlage planungsrechtlich gesichert werden. Der Solarstrom soll zur Einspeisung ins 6ffent-
liche Netz genutzt werden.

6.3 Vorhabenbeschreibung
6.3.1 Ausgangssituation

Die zu Uberplanende Flache (Dauergrinland, Weihnachtsbaumplantage) grenzt an die Bahn-
strecke im Westen und an die ehemalige Bundesstral3e B96 im Westen an. Der Eigentiimer
hat diese Flachen fur die Errichtung der Photovoltaikanlage verpachtet.

6.3.2 Bauvorhaben

Es wird eine PV-Anlage mit 3.295 kWp errichtet. Die Modulreihen sind auf Tischen angeordnet,
die auf 2 FuRen stehen. Der Anstellwinkel betragt 15°. Die Module sind nach Siiden ausge-
richtet. Es werden 3 Modulreihen hochkant auf den Tischen angeordnet. Der Reihenabstand
betragt 2,349 m. Die Hohe der Module betragt 0,8 m an der einen Tischseite und 2,562 m an
der anderen Tischseite.

6.3.3 Erschliel3ung
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Das private Flurstiick hat eine Zufahrt zur Landesstraf3e L35. Von dort ist ein privater Weg
bis in den Bereich der geplante Photovoltaikanlage vorhanden. Im Solarpark selbst sind
keine stralRenerschlieRungstechnischen MalRhahmen vorgesehen.

Die E.DIS hat als Netzanschlusspunkt fur die PV-Anlage das 20 kV-Kabel im Plangeltungs-
bereich benannt.

Mit der E.DIS wurde die Umverlegung des 20 KV-Kabels und des Niederspannungskabels in
den Randbereich an der Landesstral3e vereinbart.

6.4 Durchfihrungsvertrag

Der Vorhabentrager muss sich nach § 12 BauGB zur Durchfiihrung der Vorhaben- und Er-
schlieBungsmalinahmen innerhalb einer bestimmten Frist sowie zur Tragung der Planungs-
und ErschlieBungskosten im Durchfiihrungsvertrag verpflichten.

Der Durchfiihrungsvertrag ist vor dem Satzungsbeschluss liber den vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan zwischen dem Vorhabentréager und der Gemeinde Neddemin abzuschliel3en.

7. PLANINHALT

7.1 Nutzung der Baugrundstticke
7.1.1 Artder Nutzung

Im Plangebiet wird ein sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Photovoltaikan-
lage nach § 11 BauNVO festgesetzt. Der Bereich, der fir die baulichen Anlagen zur Stromer-
zeugung aus Solarenergie und dazu erforderliche Nebenanlagen (wie Trafostationen, Wech-
selrichter und Kabel) vorgesehen ist, umfasst 3,4 ha. Mit der textlichen Festsetzung Nr. 1
wird die Bebauung nach dem Zweck des Bebauungsplans gesichert. Gleichzeitig sind an-
dere bauliche Nutzungen ausgeschlossen, da die Aufzéhlung abschlie3end ist.

Es wird eine Leistung von 3.295 kWp angestrebt.

7.1.2 Mal der baulichen Nutzung

Von der uberbaubaren Grundstiicksflache, hier als von den Photovoltaik-Modulen als ,Uber-
deckt® zu interpretierenden Flachen (senkrechte Projektion der Modulflachen auf die Gelan-
deoberflache), wird aufgrund der Modulreihenabstande (Vermeidung der Verschattung unter-
einander) maximal 49 % der Sondergebietsflache in Anspruch genommen. Dies fiihrt im Be-
bauungsplan zur Festsetzung der Grundflachenzahl (GRZ) von 0,49 als Héchstmali. Der tat-
sachliche Versiegelungsgrad durch die Photovoltaikanlage liegt viel niedriger. Zur Versiege-
lung fuhren die Schraub- oder Rammfundamente der Modultische. Durch die Minimierung
der Fundamentflachen wird ein weitestmdglicher Verzicht auf Bodenversiegelung erreicht. Es
wurde festgesetzt, dass die zuldssige Grundflache nicht durch die in 8 19 Abs. 4 Satz 1
BauNVO aufgefuhrten Grundflachen tberschritten werden darf.

Fur die Modultische sollen eine maximale Hohe von 3,0 m Uber Gelandehdhe haben. Be-
zugspunkt fur die festgesetzten Hohen ist die mittlere Héhe des Meeresspiegels (Hohensys-
tem DHHN 92). Gemal § 16 Abs. 5 BauNVO wurden entsprechend dem bewegten Geléande
unterschiedliche Hohen flr die baulichen Anlagen festgesetzt. Die Hohe der Anlagen beein-
flusst den Reihenabstand durch Verschattung.
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7.1.3 Uberbaubare Grundstiicksflache, Baugrenze

Im Bebauungsplan wird mit Hilfe der Baugrenze die Lage und Gr6RRe der Uberbaubaren
Grundstucksflache definiert. Es soll eine grofitmdgliche Ausnutzung der Flache fir die Er-
richtung von Photovoltaik-Anlagen gesichert werden.

Der Abstand der Baugrenzen zur Flurstlicksgrenze betragt 3 m.

7.2 Verkehrsflachen

Die LandesstralRe L35 erschliel3t den Plangeltungsbereich. ,Der Geltungsbereich erstreckt
sich entlang der L35 im Abschnitt 150 von ca. km 3.950 — ca. km 4080.“* Nordlich des Plan-
geltungsbereichs befindet sich die Zu- und Abfahrt zum Grundsttick An der B 96 1. Auf dem
Grundstuick fuhrt ein privater Weg zum Plangeltungsbereich. Er wurde als private Verkehrs-
flache festgesetzt.

Bedarf an weiteren ErschlieBungsanlagen besteht nicht. Der Betrieb der Photovoltaikanlagen
erfordert keine zusatzlichen Wege.

Der Betrieb der Anlage erfordert kein Personal. Sie wird ferntiberwacht. Zu- und Abfahrten
reduzieren sich auf Wartungsmafnahmen der Anlage, die nur in sehr geringem Umfang er-
wartet werden, und die wenigen PflegemalRnahmen der extensiven Flachen.

7.3 Hauptversorgungsleitungen

Im Osten durchquert ein 20 kV-Kabel der E.DIS den Plangeltungsbereich.

7.4 Malnahmen zur Verminderung/Vermeidung und zum Aus-
gleich von Eingriffsfolgen

Der Eingriff in die vorhandenen Biotope durch Uberbauung ist zu kompensieren.

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prifung wird untersucht, ob sich die Inhalte des Be-
bauungsplanes auf geschitzte Arten auswirken. In diesem Fall sind MalRnahmen zur Ver-
meidung von Verbotstatbestdnden des § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG zu ergreifen.

7.4.1 Verminderungs-/Vermeidungsmafnahmen

V1 Gehdlzbeseitigungen sind auf3erhalb der Brutzeiten vom 01. Oktober bis zum 28. Feb-
ruar durchzuftihren.

V2 Im Bereich der Erhaltungsfestsetzung ist das Feldgehdlz wiederherzustellen und dau-
erhaft zu erhalten. Ausfall ist durch heimische standortgerechte Laubbaume zu erset-
zen. Es sind eine Mittereihe Heister im 10 m Abstand und westlich bzw. @stlich davon
je 1 Reihe niedriger bzw. hdherer StrAducher im 2 m Abstand zu pflanzen. Folgende
Pflanzen kdnnen verwendet verwenden:

Artenliste 1: niedrige StrAucher Hohe 20-100 cm
Brombeere - Rubus fruticosus

1 Stellungnahme des StralRenbauamtes Neustrelitz vom 15.03.2022
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Hundsrose - Rosa canina

Rote Heckenkirsche - Lonicera xylosteum
Bibernellrose - Rosa pimpinellifolia
Artenliste 2: héhere Straucher Héhe 60-100 cm, 3-triebig
Schlehe - Prunus spinosa
Strauchhasel - Corylus avellana
Weil3dorn - Crataegus laevigata
Schneeball - Viburnum opulus
Pfaffenhitchen - Euonymus europaeus
Artenliste 3: Heister 150 bis 200 cm hoch
Stieleiche - Quercus robur
Vogelkirsche - Prunus avium
Eberesche - Sorbus aucuparia
Wildbirne - Pyrus communis
Holzapfel - Malus sylvestris

V3 Innerhalb der Flachen fir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor

schadlichen Umwelteinwirkungen (im Stdwesten und Osten) sind 3 m breite Sicht-
schutzhecken zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es werden folgende Pflanzen
empfohlen: Heister der Arten Traubeneiche, Vogelkirsche, Holzbirne, Holzapfel, Eber-
esche, Schlehe, Pfaffenhiitchen, Schneeball, Weil3dorn, Strauchhasel. Ein Rickschnitt
der Straucher auRRerhalb der Brutzeit, nach vorheriger Beantragung und Genehmigung
durch die untere Naturschutzbehorde (UNB), ist zulassig, wenn die Leistung der PV-
Anlage durch die Gehdlze beeintrachtigt wird.

V4 Die Modulrand- und Zwischenflachen dirfen nur aufRerhalb des Zeitraumes vom
01.Mérz bis 01. August mit Balkenmdahern, unter Beseitigung des Mahdgutes geméht
werden. Die Schnitth6he darf 10 cm nicht unterschreiten. Das Mulchen des Aufwuch-
ses ist nicht zulassig. Auf Dlngung, Pestizid- und Herbizideinsatz ist zu verzichten.
Alternativ ist eine Schafbeweidung maoglich.

V5 Eine Bewachung der Anlage durch Hunde ist zu unterlassen.

V6 Zaune sind mit Bodenfreiheit zu errichten.

7.4.2 Kompensationsmal3inahmen

Zur Deckung des Kompensationsbedarfes sind MaRhahmen zu realisieren, die den Wert von
9.637 Kompensationsflachenaquivalenten erreichen und die sich in der Landschaftszone
.-Ruckland der Mecklenburgischen Seenplatte” befinden. Als Ersatz der Nahrungshabitatfunk-
tion der Flache sind entweder Offenland aus ca. 0,25 ha Ackerflache zu schaffen oder 9.637
Kompensationsflachenaquivalente einer OkokontomaRnahme zu erwerben, die Offenland ent-
wickelt. Hierfur steht z.B. folgendes Okokonto zur Verfiigung: VG 019 Kontakt Frau Dr. Hen-
nicke 03834/83229 ,Wiedervernassung des Gelliner Bruches". Der Reservierungsbescheid ist
vor Satzungsbeschluss vorzulegen. Bevor der B-Plan rechtskraftig wird, ist der verbindliche
Abbuchungsnachweis vorzulegen.

7.4.3 CEF-MaRnahmen

Der Verlust von Brutmdglichkeiten fur Hohlenbriter ist zu ersetzen. Die 3 Ersatzquartiere
sind vor Beginn von Fall- und Abrissmal3nahmen im Plangebiet installieren. Die Umsetzung
der Malinahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten. Diese hat
nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen und an uNB, Bauherrn,
Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und anderen Beteiligten zu
organisieren. Die Person tUbernimmt sdmtliche Kommunikation zwischen uNB, Bauherrn und
anderen Beteiligten.

1 Nistkasten Blaumeise g 26 mm-28 mm
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2 Nistkasten Kohlmeise g 32 mm
mit ungehobelten Brettern und leicht beweglicher Reinigungs- und Kontrollklappe entspre-
chend Montageanleitung Abbildung 7 des AFB alternativ Fa. Schwegler

7.5 Griunflachen

Das gesetzlich geschiitzte Biotop MST01980 Feldgehoélz, Erle, Esche, Birke; entwassert
wurde als private Grunflache festgesetzt.

7.6 Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

Die private Verkehrsflache ist mit einem 3 m breiten Geh- und Fahrrecht zugunsten der Ei-
gentiimer, Nutzer und Besucher der Photovoltaikanlage zu belasten.

Die neuen Trassen der Stromleitungen sind mit einem 3 m breiten Leitungsrecht zugunsten
des zustéandigen Unternehmens zu belasten.

7.7 Immissionsschutz

,Betriebsbedingte Emissionen sind auch durch die Wechselrichter bzw. Trafos ... zu nennen.
Wechselrichter sind hinsichtlich der Larmemission jedoch als weitgehend unproblematisch
einzustufen (Abschirmung).... Durch windbedingte Anstromgeréausche an den Modulen oder
Konstruktionsteilen kénnen weitere Schallemissionen entstehen. Diese dirften aber durch
die bei starkem Wind vorherrschende Gerauschkulisse tberlagert werden, so dass Schalle-
missionen von Photovoltaik-Freiflachenanlagen in der Praxis von nachrangiger Bedeutung
sein ddrften.”

Die Photovoltaikanlage verursacht weder Larmemissionen, noch sind erhebliche Verkehrs-
aufkommen zu erwarten.

Das néchstgelegene Wohngeb&ude (An der B 96 1) ist nur 119 m von der nordlichen Bau-
grenze der Photovoltaikanlage entfernt. Sowohl durch die Lage nérdlich der Photovoltaikan-
lage als auch die Entfernung von mehr als 100 m kénnen nach den Hinweisen zur Messung,
Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der Bund/Lander -Arbeitsgemeinschaft flr
Immissionsschutz (LAI) vom 13.02.2012 mégliche Blendungen ausgeschlossen werden.
Dies gilt nicht fir die LandesstraRe L35 und die Bahnstrecke, da diese sich dstlich und west-
lich der geplanten Photovoltaikanlage befinden und weniger als 100 m entfernt sind.

In den erforderlichen Bereichen wird im derzeitigen Planungsstand eine zweireihige Hecke
gepflanzt, um eine Blendung der Verkehrsteilnehmer auszuschlieRen.

In den gekennzeichneten Bereichen im Osten und Westen des Plangeltungsbereichs sind

zweireihige Hecken, ausschliel3lich aus Strauchern, zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
Solange die Hecke nicht grof3 und dicht genug ist, um eine Blendung zu verhindern, ist der
Zaun mit Blendschutz zu verhangen.

2 CHRISTOPH HERDEN, JORG RASSMUS und BAHRAM GHARADJEDAGHI 2006: Naturschutz-
fachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanlagen, Bundesamt fur Naturschutz — Skrip-
ten 247 2009
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7.8 Ortliche Bauvorschriften

Um die Photovoltaikanlage gegen Vandalismus und Diebstahl zu sichern und als Vorausset-
zung, um eine Versicherung fir die Anlage abschliel3en zu kénnen, ist eine Einfriedung erfor-
derlich.

Der Zaun ist als offene Einfriedung zu gestalten. Die Hohe wird auf max. 2,50 m inklusive
Ubersteigschutz begrenzt.

Hierzu wurde eine textliche Festsetzung getroffen.

7.9 Nachrichtliche Ubernahme
7.9.1 Waldabstand

Zum Wald im Nordwesten und Stidwesten des Plangeltungsbereichs ist eine Abstandsflache
von 30 m frei von Bebauung zu halten.

7.9.2 Abstand zur LandesstralRe L35

Zum Fahrbahnrand der Landesstral3e sind auf3erhalb der Ortsdurchfahrtsgrenze 20 m frei
von Bebauung zu halten.

7.10 Hinweise
7.10.1 Bodendenkmalpflegerische Belange

Wenn wéahrend der Erdarbeiten (Grabungen, Ausschachtungen, Kellererweiterungen, Abbru-
che usw.) Befunde wie Mauern, Mauerreste, Fundamente, verschittete Gewolbe, Verflllun-
gen von Graben, Brunnenschachte, verflillte Latrinen- und Abfallgruben, gemauerte Flucht-
gange und Erdverfarbungen (Hinweise auf verfillte Gruben, Graben, Pfostenlécher, Brand-
stellen oder Graber) oder auch Funde wie Keramik, Glas, Miinzen, Urnenscherben, Steinset-
zungen, Holzer, Holzkonstruktionen, Knochen, Skelettreste, Schmuck, Geratschaften aller
Art (Spielsteine, Kdmme, Fibeln, Schlissel, Besteck) zum Vorschein kommen, sind diese
gem. 8 11 Abs. 1 u. 2 DSchG M-V unverzuglich der unteren Denkmalschutzbehdrde anzu-
zeigen. Anzeigepflicht besteht gemaf § 11 Abs. 1 DSchG M-V flr den Entdecker, den Leiter
der Arbeiten, den Grundeigentiimer oder zufallige Zeugen, die den Wert des Gegenstandes
erkennen.

Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverdndertem Zustand
zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt finf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schrift-
licher Anzeige spétestens nach einer Woche. Die untere Denkmalschutzbehdrde kann die
Frist im Rahmen des Zumutbaren verlangern, wenn die sachgemal3e Untersuchung oder die
Bergung des Denkmals dies erfordert.

Aufgefundene Gegensténde sind dem Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege zu Uberge-
ben.

7.10.2 Deutsche Bahn AG
Die Deutsche Bahn AG weist in ihrer Stellungnahme vom 21.03.2022 hin, ,dass es sich bei

den angrenzenden Flachen der DB Netz AG um gewidmete Eisenbahnbetriebsanlagen han-
delt, die dem Fachplanungsvorbehalt des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA) unterliegen.
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Die Abstandsflachen gemaf LBO sowie sonstige baurechtliche und nachbarrechtliche Best-
immungen sind einzuhalten.

Wir verweisen auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn und auf die Verkehrssicherungspflicht
(88 823 ff. BGB) des Grundstiickseigentimers. ...

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (ins-
besondere Luft- und Korperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstaube,
elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benach-
barter Bebauung fiihren kdnnen.

Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind erforderlichenfalls von
der Gemeinde oder dem Bauherrn auf eigene Kosten geeignete Schutzmafinahmen vorzu-
sehen bzw. vorzunehmen. Eventuell erforderliche SchutzmalRnahmen gegen diese Einwir-
kungen aus dem Bahnbetrieb sind gegebenenfalls im Bebauungsplan festzusetzen.

Ein widerrechtliches Betreten und Befahren des Bahnbetriebsgel&ndes sowie sonstiges Hin-
eingelangen in den Gefahrenbereich der Bahnanlagen ist gemaf § 62 EBO unzulassig und
durch geeignete und wirksame MalRhahmen grundsétzlich und dauerhaft auszuschliel3en.
Dies gilt auch wahrend der Bauzeit.

Es wird hiermit auf § 64 EBO hingewiesen, wonach es verboten ist, Bahnanlagen zu beschéa-
digen oder zu verunreinigen, Sicherungseinrichtungen unerlaubt zu 6ffnen oder andere be-
triebsstorende sowie betriebsgefahrdende Handlungen vorzunehmen.

Photovoltaik- bzw. Solaranlagen sind blendfrei zum Bahnbetriebsgeldnde hin zu gestalten.
Sie sind so anzuordnen, dass jegliche Blendwirkung ausgeschlossen ist. Sollte sich nach der
Inbetriebnahme eine Blendung herausstellen, so sind vom Bauherrn entsprechende Abschir-
mungen anzubringen.

Es ist jederzeit zu gewahrleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der geplanten Photo-
voltaikanlage keinerlei negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs
entstehen kdnnen.

Die Flachen des Geltungsbereiches befinden sich in unmittelbarer Nahe zu unseren Oberlei-
tungsanlagen. Wir weisen hiermit ausdricklich auf die Gefahren durch die 15.000 V Span-
nung der Oberleitung hin und die hiergegen einzuhaltenden einschlagigen Bestimmungen.
Oberflachen- und sonstige Abwasser dirfen nicht auf oder Uber Bahngrund abgeleitet wer-
den. Bahneigene Durchlasse und Entwasserungsanlagen diirfen in ihrer Funktion nicht be-
eintrachtigt werden.

Bahngelande darf weder im noch Uber dem Erdboden Uberbaut werden. Grenzsteine sind
vor Baubeginn zu sichern. Sie dirfen nicht Gberschuttet oder beseitigt werden.

Vorhandene Flucht- bzw. Rettungswege sind freizuhalten, um die Sicherheitspflichten nach §
4 AEG erfillen zu kénnen.

Bestehende Zugange und Zufahrten zu den Bahnbetriebsanlagen sind fir die Instandhal-
tungs- und Entstérungsdienste der Unternehmen der DB AG, auch wahrend der Bauzeit, un-
eingeschrankt zu gewabhrleisten.

Kinftige Aus- und UmbaumafRnahmen sowie notwendige Maflinahmen zur Instandhaltung
und dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn
weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschrdnkungen zu gewahren.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften
jederzeit mit dem Vorhandensein betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen
gerechnet werden muss.

Eine Kabel- und Leitungsermittlung im Grenzbereich bzw. auf dem Baugrundsttick wurde
seitens der DB Netz AG nicht durchgefuhrt. Sollte dies gewtinscht werden, so ist rechtzeitig
vor Baubeginn (mind. 8 Wochen) eine entsprechende Anfrage an die DB AG zu richten.”

7.10.3 Munitionsfunde
Das Landesamt fur zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophen-

schutz Mecklenburg- Vorpommern weist in seiner Stellungnahme vom 15.02.2022 hin, ,,dass
in Mecklenburg-Vorpommern Munitionsfunde nicht auszuschlieRen sind.
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Gemal § 52 LBauO ist der Bauherr flr die Einhaltung der 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften
verantwortlich.

Insbesondere wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr hingewiesen, Gefahrdungen fiir
auf der Baustelle arbeitende Personen so weit wie mdglich auszuschliel3en. Dazu kann auch
die Pflicht gehoren, vor Baubeginn Erkundungen tber eine mogliche Kampfmittelbelastung
des Baufeldes einzuholen.”

7.10.4 Sicherheitskonzept

Die Polizeiinspektion Neubrandenburg weist in ihrer Stellungnahme vom 28.02.2022 hin:
»In der Planung sollte jedoch bereits berticksichtigt werden, dass Photovoltaikanlagen ein
haufiges Angriffsziel von Straftatern darstellen.

Ein dementsprechend ausgelegtes Sicherheitskonzept (Videolberwachung, Zaunanlage,
Anfahrtswege fir Einsatzkréafte, Beleuchtung etc.) sollte erstellt (und der 6rtl. Zust. Polizei-
dienststelle mitgeteilt) werden.”

7.10.5Untere Wasserbehorde

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte weist in seiner Stellungnahme vom 01.06.2022
hin:

,»Niederschlagswasser

Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser ist ortsnah (auf dem Grundstiick)
schadlos und ohne Beeintrachtigung Dritter breitflachig Uber die belebte Bodenzone zu versi-
ckern.

Fur diesen Sachverhalt ist gemanR § 32 Abs. 4 LWaG M-V aul3erhalb von Wasserschutzge-
bieten keine wasserbehérdliche Erlaubnis erforderlich, soweit dem weder wasserrechtliche
noch sonstige 6ffentliche noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen (§ 55 WHG).
Bedingung ist, dass dies die Bodenverhéltnisse zulassen (Grundwasserstand und Versicke-
rungsfahigkeit). Der Baugrund ist auch dann hinsichtlich seiner Versickerungsfahigkeit zu un-
tersuchen.

Wassergefahrdende Stoffe

Es wird auf den § 40 AwSV verwiesen. Da beim Betrieb der Trafostation wassergefahrdende
Stoffe zum Einsatz kommen, ist durch den Antragsteller eine entsprechende Anzeigepflicht
zu priufen. Anzeigevordrucke sind auf der Internetseite des Landkreises Mecklenburgische
Seenplatte erhaltlich.

Allgemein

Es sind durch das Vorhaben keine Oberflachengewasser, festgesetzte Uberschwemmungs-
gebiete und Wasserschutzgebiete betroffen, so dass sich daraus keine gesonderten Forde-
rungen ergeben.

Jedoch ist, entsprechend dem Sorgfaltsgebot des § 5 WHG, bei allen Vorhaben und Mal3-
nahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewasser (Oberflachengewdasser, Grundwasser)
verbunden sein kdnnen, die nach den Umstéanden erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um
Beeintrachtigungen sicher auszuschlie3en. Insbesondere ist zu gewéhrleisten, dass keine
wassergefahrdenden Stoffe in den Untergrund eindringen kénnen, die zu einer Beeintrachti-
gung des Oberflachengewassers/Grundwassers fiihren kénnten.
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7.10.6 Untere Bodenschutzbehorde

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte weist in seiner Stellungnahme vom 01.06.2022
hin:

»~Aus bodenschutzrechtlicher Sicht wird grundsatzlich darauf hingewiesen, dass nach § 4
Abs. 1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) jeder, der auf den Boden einwirkt, sich so
zu verhalten hat, dass keine schadlichen Bodenveranderungen hervorgerufen und somit die
Vorschriften dieses Gesetzes eingehalten werden. Die Zielsetzungen und Grundsatze des
BBodSchG und des Landesbodenschutzgesetzes (LBodSchG) sind zu bertcksichtigen. Ins-
besondere bei bodenschadigenden Prozessen wie z. B. Bodenverdichtungen, Stoffeintréagen
ist Vorsorge gegen das Entstehen von schadlichen Bodenveranderungen zu treffen. Boden-
verdichtungen, Bodenvernassungen und Bodenverunreinigungen sind zu vermeiden. Das
Bodengeflige bzw. wichtige Bodenfunktionen sind bei einem mdglichst geringen Flachenver-
brauch zu erhalten.

Altlasten gemal § 2 des BBodSchG, die dem geplanten Vorhaben auf der benannten Flache
entgegenstehen, sind dem Umweltamt zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Falls bei Erdarbeiten Anzeichen von schadlichen Bodenveranderungen (z. B. abartiger Ge-
ruch, anormale Farbung, Austritt verunreinigter Flissigkeiten, Reste alter Ablagerungen) auf-
treten, ist das Umweltamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte umgehend zu infor-
mieren.

Soweit im Rahmen von BaumaRnahmen Uberschussbdden anfallen bzw. Bodenmaterial auf
dem Grundstiick auf- oder eingebracht werden soll, haben die nach § 7 BBodSchG Pflichti-
gen Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher Bodenveranderungen zu treffen, die stand-
orttypischen Gegebenheiten sind hierbei zu berticksichtigen. Die Forderungen der 88 10 bis
12 Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) sind zu beachten. Auf die Einhaltung der
Anforderungen der DIN 19731 (Verwertung von Bodenmaterial 5/1998) wird besonders hin-
gewiesen.

Der bei der Herstellung der Baugrube/des Kabelgrabens anfallende Bodenaushub ist ge-
trennt nach Bodenarten zu lagern und nach Verlegung der Kabel/SchlieRung der Baugrube
getrennt nach Bodenarten wieder einzubauen. Nachweislich mit Schadstoffen belasteter Bo-
denaushub ist einer den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Entsorgung zuzufuhren.

Es ist darauf zu achten, dass wahrend des gesamten Bauvorhabens die Lagerung von Bau-
stoffen flachensparend erfolgt. Baustellzufahrten sind so weit wie moglich auf vorbelasteten
bzw. entsprechend befestigten Flachen anzulegen. Durch den Einsatz von Fahrzeugen, Ma-
schinen und Technologien, die den technischen Umweltstandards entsprechen, sind die
Auswirkungen auf den Boden so gering wie mdglich zu halten. Nach Beendigung der Bau-
mafinahme sind Flachen, die temporar als Baunebenflachen, Bauzufahrten oder zum Abstel-
len von Fahrzeugen genutzt werden wiederherzurichten. Insbesondere sind die Bodenver-
festigungen zu beseitigen.

Die Vorschriften des BBodSchG mit der Bundes-Bodenschutzverordnung (BBodSchV) sowie
die Technischen Regeln der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall M 20 (LAGA) sind einzuhal-
ten.

Die Verwertung bzw. Beseitigung von Abfallen hat entsprechend der Vorschriften des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und des Abfallwirtschaftsgesetzes (AbfWG) fur Mecklen-
burg- Vorpommern und der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen zu
erfolgen.”
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8. AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG
8.1 Auswirkungen auf ausgelibte Nutzungen

Die Nutzung als Weihnachtsbaumplantage wird aufgegeben; und die intensive Nutzung als
Dauergrinland wird teilweise aufgegeben.

8.2 Verkehr

An der vorhandenen ErschlieRung der Flache werden keine Veranderungen vorgenommen.

8.3 Ver-und Entsorgung
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird fur die geplante Nutzung nicht bendétigt.

Léschwasser

Die Bemessung des Loschwasserbedarfs hat nach dem Arbeitsblatt W 405 des Deutschen
Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) zu erfolgen. Fir die geplante Photovoltaikan-
lage werden 48 m3/h bendtigt Uber einen Zeitraum von 2 h.

Oberflachenentwésserung
Derzeit versickert das Regenwasser im Gelande. Dieser Zustand soll nicht veréandert wer-
den.

Elektrische Versorgung
Innerhalb der Anlage werden Trafostationen vorgesehen. Der Einspeisepunkt in das offentli-
che Netz befindet sich innerhalb des Plangeltungsbereichs.

Gasversorgung
Eine Gasversorgung im Bebauungsplangebiet gibt es nicht und ist auch nicht vorgesehen.

Telekommunikation
Im Bereich der LandesstralRe befinden sich unterirdische und oberirdische Telekommunikati-
onslinien der Deutschen Telekom.

Abfallvermeidung, Verwertung und Entsorgung
Beim Betrieb der Photovoltaikanlage fallen keine Abfélle an. Ein Anschluss an die offentliche
Abfallentsorgung ist daher nicht notwendig.

8.4 Natur und Umwelt

Von Eingriffen in Form von Uberbauung sind vorhandene Biotope betroffen. Diese sind zu
kompensieren.
Baubedingte Beeintrachtigungen der ansassigen Fauna sind zu vermeiden.
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8.5 Bodenordnende MalRhahmen

MafRnahmen zur Bodenordnung gemal § 45 ff. BauGB sind nicht erforderlich. Eine Neuord-
nung von Grundstiicken wird durch den Bebauungsplan nicht begriindet.

8.6 Kosten und Finanzierung

Die Kosten fir die Planung und ErschlieBung sowie fir sonstige damit im Zusammenhang
stehende Aufwendungen werden von dem Vorhabentréger getragen. Weitere Regelungen
dazu beinhaltet der stadtebauliche Vertrag und spéter der Durchfihrungsvertrag.

9. FLACHENBILANZ

Tabelle 1: Flachenbilanz

Nutzung Flachengréi3e Anteil an Gesamtfldche

Sondergebiet Photovoltaik- 34.118 m2 93 %

anlage

Verkehrsflachen 662 m? 2%

Grinflachen 1.950 m? 5%

Gesamt 36.730 m? 100 %
. UMWELTBERICHT

1. EINLEITUNG

Basierend auf der Projekt - UVP-Richtlinie der Europaischen Union des Jahres 1985, ist am
20. Juli 2004 das EAG Bau in Kraft getreten. Demnach ist fir alle Bauleitplane, also den Fla-
chennutzungsplan, den Bebauungsplan sowie fur planfeststellungsersetzende Bebauungs-
plane, eine Umweltprifung durchzufiihren. Dies ergibt sich aus § 2 Abs. 4 des BauGB.

Im Rahmen des Umweltberichtes sind die vom Vorhaben voraussichtlich verursachten Wir-
kungen daraufhin zu Gberprifen, ob diese auf folgende Umweltbelange erhebliche Auswir-
kungen haben werden:

. Tiere, Pflanzen, Boden, Flache, Wasser, Luft, Klima, Landschaftshild, biologische Vielfalt
2. Européische Schutzgebiete

3. Mensch, Bevolkerung

4. Kulturgtter

5. Vermeidung von Emissionen, sachgerechter Umgang mit Abféallen und Abwéssern

6. Erneuerbare Energien, sparsamer Umgang mit Energie
7
8
9
1

=

. Darstellungen in Landschafts- und vergleichbaren Planen
. Luftqualitat

. Umgang mit Storfallbetrieben

0. Eingriffsregelung.
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1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des B- Planes
1.1.1 Beschreibung der Festsetzungen, Angaben lUber Standorte, Art, Umfang,
Bedarf an Grund und Boden

Die Planung sieht vor, innerhalb des ca. 3,7 ha grof3en Plangebietes, eine 3,4 ha grofRe Frei-
flachen-Photovoltaikanlage, auf einem ehemaligen Gartnereigeldnde mit Baumschulen, zu er-
richten. Zulassig sind Modultische mit Solarmodulen, sowie die flr den Betrieb der Anlage
notwendige Nebenanlagen (Transformatorstation, Wechselrichter). Die GRZ betréagt 0,46 und
erlaubt eine zulassige Uberdeckung von 46%. Die maximal zulassigen Hohen der Module rei-
chen von 3 m bis 4 m. Im Nordwesten, Stidwesten und Osten des Plangebietes sind Flachen
vorgesehen, die von Bebauung freizuhalten sind. Im Westen resultiert die Festsetzung aus
einzuhaltenden Waldabstanden und im Osten aus einem Leitungsverlauf. Demzufolge wurden
im Osten Geh- Fahr- und Leitungsrechte festgelegt. Westlich davon ist eine Sichtschutzhecke
geplant. Im Bereich des Feldgehdlzes aus Uiberwiegend heimischen Baumarten (BFX) im Wes-
ten des Plangebietes sind Geholze dauerhaft zu sichern und nachzupflanzen. Die Erschlie-
Bung erfolgt Uber den bereits vorhanden Wirtschaftsweg Richtung Norden. Die Anlage wird
eingezaunt.

Abb.1: Lage des Untersuchungsraumes (© GeoBasis-DE/M-V, 2022)
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Tabelle 2: Geplante Nutzungen

Anteil an der Gesamt-
Geplante Nutzung Flachen m2 | Flachen m2 |flache in %
Sonstiges Sondergebiet Photovoltaik 34.118,00 92,89
GRZ 0,46
davon 0,00
Bauflachen tberdeckt 46% 15.694,28 0,00
Bauflachen unverdeckt 54% 18.423,72 0,00
Verkehrsflache 662,00 1,80
Grunflache, Erhaltungsfestsetzung 1.950,00 5,31
Summe 36.730,00 100,00

1.1.2 Bau-, anlage- und betriebsbedingte Wirkungen des Vorhabens

Photovoltaik-Freiflachenanlagen sind statisch und wartungsarm, weshalb ihre Auswirkungen
im Vergleich zu anderen Technologien zur Erzeugung von Energie auf Natur und Landschaft
begrenzt sind. Dennoch stellen die PV-Anlagen eine Veranderung der Landschaft und damit
eine Beeintrachtigung fur verschiedene Arten bis hin zum Verlust von Lebensrdumen dar.
Das Vorhaben kann bei Realisierung folgende zusatzliche Wirkungen auf Natur und Umwelt
verursachen:

Mdogliche baubedingte Wirkungen sind Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes wahrend der
Bauarbeiten, welche nach Bauende wiedereingestellt bzw. beseitigt werden. Wahrend dieses
Zeitraumes kommt es auch auf3erhalb der Baufelder zu folgenden erhdhten Belastungen der
Umwelt:

1 Immissionen (Larm, Licht, Erschitterungen) werktags durch einmaligen Transport der
Module und anschliel3ender Einlagerung sowie durch Bauaktivitaten,
2 Flachenbeanspruchung und -verdichtung durch Baustellenbetrieb, Lagerflachen und

Baustelleneinrichtung.

Mdgliche anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes

durch die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschranken sich auf das Baufeld.

1 Flachenversiegelung durch punktuelle Verankerungen der Gestelle, Trafo.

2 Beeintrachtigung des Landschaftsbildes durch Aufbau eines zusétzlichen Zaunes so-
wie Bau der Solarmodultische (wird durch Sichtschutzhecken abgemindert).

3 Verlust von Habitaten spezieller Offenlandbriiter.

4 Uberdeckung von vorbelasteten Flachen.

5 Veranderung der floristischen Artenzusammensetzung der vorhandenen Vegetation
durch Anlage von Extensivgriinland, Mahd und Schaffung verschatteter bzw. besonnter
sowie niederschlagsbenachteiligter Flachen zwischen und unter den Modulen.

6 Auftreten von Blendeffekten, die durch Anderung des Lichtspektrums Lichtpolarisatio-
nen und infolgedessen Verwechslungen mit Wasserflachen durch Wasservogel und
Wasserkafer hervorrufen kdnnen, sind aufgrund der Verwendung reflexionsarmer, kris-
talliner Module nicht méglich

7 Spiegelungen, die bspw. Geholzflachen fir Vogelarten tauschend echt wiedergeben,
treten aufgrund der senkrechten Ausrichtung der PV-Module zur Sonne und der kris-
tallinen Modulstrukturen nicht auf.

8 Barriereeffekte sind in Bezug auf Sédugetierarten maglich.

Madogliche betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeintrachtigungen des Naturhaushal-
tes durch die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten.
Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall:
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1 Durch Wartungsarbeiten verursachte geringe (vernachlassigbare) Gerausche.

IM-V, 2021)
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1.1.3 Abgrenzung des Untersuchungsgebietes

Im Vorentwurf wurden die in Tabelle 3 aufgefiihrten Untersuchungsraume und Detaillierungs-
grade der Untersuchungen vorgeschlagen. Hierzu erfolgten im Rahmen der Tragerbeteiligung
seitens der beteiligten Behorden keine Hinweise oder Anderungswunsche.

Tabelle 3: Detaillierungsgrade und Untersuchungsrdume

Mensch Land- Wasser |Boden |Klima/ |Fauna Flora | Kultur-
schaftsbild und Sach-
Luft N
guter
UG = GB +|UG= GB und|UG=GB UG=GB |UG=GB |UG=GB UG =GB |UG =GB
nachstgele- Radius von
gene Bebau- | 500 m
ung und Nut-
zungen
Nutzung vorh. | Nutzung vorh. | Nutzung Nutzung Nutzung Artenschutzfachbei- Biotop- Nutzung
Unterlagen, Unterlagen vorh. Unter- | vorh. Un- | vorh. Un- | trag auf Grundlage typener- | vorh. Unter-
lagen terlagen terlagen von 8x Erfassungen fassung | lagen

der Avifauna; 5x
schlaufenférmiges Be-
gehen Reptilien; 4x
schlaufenférmiges Be-
gehen Amphibien in
Landlebensrédumen,
Nutzung vorh. Unter-
lagen

UG - Untersuchungsgebiet, GB — Geltungsbereich
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1.2 Darstellung der in Fachgesetzen und Fachplanungen festge-
legten Ziele des Umweltschutzes
Abb.3: Lage dgs Untersuchungsraumes im Naturraum (© LUNG-MV,

2022)

o Kalubettiof

© 2008 LUNG

Folgende Gesetzgebungen sind anzuwenden:
Im § 12 des Naturschutzausfiihrungsgesetzes MV (NatSchAG MV) werden Eingriffe definiert.

Im § 15 des BNatSchG ist die Eingriffsregelung verankert.

Es ist zu prifen, ob durch das im Rahmen der B-Plan-Aufstellung ausgewiesene Vorhaben
Verbotstatbestande nach 8§ 44 BNatSchG, Art. 12, 13 FFH-RL und/oder Art. 5 VSchRL, be-
zlglich besonders und streng geschitzte Arten ausgeldst werden. Ein Artenschutzfachbei-
trag wurde erstellt.

Laut Gutachtlichem Landschaftsrahmenplan (GLRP) liegt das Vorhaben in einem Bereich:
- geringer potentieller Wassererosionsgeféahrdung im Offenland (Karte VI)

Die Notwendigkeit einer Natura-Priifung nach 8§ 34 BNatSchG ergibt sich bei Vorhaben, wel-
che den Erhaltungszustand oder die Entwicklungsziele eines FFH - Gebietes beeintrachtigen
koénnen. Eine FFH-Vorprifung fir das GGB DE 2245-302 ,Tollensetal mit Zuflissen® wird im
weiteren Verfahren erstellt.

Planungsgrundlagen fiir den Umweltbericht sind:
e Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 18.August 2021 (BGBI. | S. 3908) geéndert worden ist,

25
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o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfiihrung des Bundesnatur-
schutzgesetzes (Naturschutzausfihrungsgesetz — NatSchAG M-V) vom 23. Februar
2010 (GVOBI. M-V 2010, S. 66) zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
5. Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228),

e Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutz-
verordnung — BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBI. | S. 258, 896), ge&ndert
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBI. | S. 95),

¢ EU-Vogelschutzrichtlinie: Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009
Uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010,
kodifizierte Fassung),

e Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992
zur Erhaltung der natlrlichen Lebensraume sowie der wildlebenden Tiere und Pflan-
zen, zuletzt geandert durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom
13. Mai 2013 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des
Beitritts der Republik Kroatien (ABI. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193-229),

o Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprufung in der Fassung der Bekanntmachung
vom 10.09.2021 (BGBI. | S. 4147),

e Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung in Mecklenburg-Vorpommern (Lan-
des-UVP-Gesetz — LUVPG M-V, GVOBI. M-V 2011, S. 885), in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. September 2018 (GVOBI. M-V S. 362),

o Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBI. | S. 3901) geéndert worden ist,

o Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November
1992 (GVOBI. M-V 1992, S. 669), zuletzt geandert durch Gesetz vom
8.06.2021(GVOBI. M-V S. 866),

e Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung von
Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz — BBodSchG) vom 17. Marz 1998 (BGBI. | S.
502), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S.
306) geandert worden ist,

e Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai
2013 (BGBI. | S. 1274), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. September
2021 (BGBI. | S. 4458) geandert worden ist

e Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November
2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 8. Oktober
2022 (BGBI. | S. 1726) geandert worden ist,

e Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) ge-
andert worden ist,

o Gesetz Uber die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern — Landesplanungsgesetz (LPIG, 5. Mai 1998 GVOBI. M-V 1998, S. 503,
613), zuletzt geandert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 9. April 2020 (GVOBI. M-V
S. 166),

e Gesetz zur Forderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen
Bewirtschaftung von Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrwG), das zuletzt durch
Artikel 20 des Gesetzes vom 10. August 2021 (BGBI. | S. 3436) gedndert worden ist.

=>» Das Plangebiet liegt ca. 10 m westlich des GGB’s DE 2245-302 , Tollensetal mit Zuflissen®.
= Im Westen ragt ein nach 8 20 NatSchAG M-V geschitztes Biotop in das Plangebiet hinein.
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2. BESCHREIBUNG/ BEWERTUNG DER ERHEBLICHEN UMWELT-
AUSWIRKUNGEN

2.1 Bestandsaufnahme (Basisszenario)
2.1.1 Erfassung der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheb-
lich beeinflusst werden

Mensch

Das ca. 3,7 ha gro3e Plangebiet befindet sich auf dem Gelande einer ehemaligen Gartnerei
mit Baumschule, liegt etwa 1,3 km stidwestlich von Neddemin und etwa 1,4 km nordwestlich
von Podewall. Unmittelbar nérdlich grenzt die Bebauung der ehemaligen Gartnerei mit Baum-
schule (Gewéchshaus) an, etwa 140 m sudlich beginnt die Wohnbebauung von Neddemin
Bahnhof. Etwa 315 m stidlich, durch Geholzbestand und Bebauung von Plangebiet getrennt,
erstreckt sich das Geléande des Mischwerks Neddemin. Unmittelbar dstlich des Untersu-
chungsraumes verlauft die Landstraf3e L35 und westlich die Bahnlinie Neubrandenburg —
Stralsund. Das Plangebiet ist durch Immissionen der vorhergehenden Nutzung, sowie seitens
der Landesstral3e und der Bahnlinie vorbelastet. Durch das Plangebiet zieht sich von Siden
nach Norden ein unversiegelter Wirtschaftsweg, der die ErschlieBung der Flache ermdoglicht.
Aufgrund der vorherigen Nutzung als Baumschule und aufgrund der Einfriedung weist das
Plangebiet keine Erholungsfunktion auf.

Abb.4: Geschutzte Biotope im Umfeld des Plangebietes (© LAIV — MV 2021)

GeoBasis DEM
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Flora

Die vorhandene Vegetation im Plangebiet ist gepragt durch die menschliche Nutzung. Das

Feldgeholz aus Uberwiegend heimischen Baumarten am westlichen Plangebietsrand war zum

Zeitpunkt der Aufnahme beseitigt, vermutlich infolge von Baumféllungen an der Bahntrasse,
27
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die samtliche Geholze zwischen Gleisen und Einfriedung betraf. Da die Einfriedung der Baum-
schule ca. 5 m 6stlich der Flurstiicksgrenze steht, wurde damit auch in den Gehdlzbestand
des Plangebietes eingegriffen. Von der Planung betroffen sind ausschlief3lich gestértes Inten-
sivgrinland und Baumschulflachen aus Laub- und Nadelgehdlzen, die im Zuge des Gartnerei-
betriebes angepflanzt wurden. Im Siidosten des Plangebietes befinden sich Einzelbdume mit
einer dichten Ruderalen Staudenflur.

eoBasis-DE/M-V 2021, Bestandkarte)

Abb.5: Biotope des Plangebietes (© G
f-_; = ,

Untersuchungsraum
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o Strauch
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Geholzkurzel: Al- Erlen (Alnus spec.), Bpe- Birken (Betula pendula),
Fex- Gemeine Eschen (Fraxinus excelsior), Pa- Pappeln (Populus
spec.), Pr- Steinobstgewachse (Prunus), Qu - Eichen (Quercus
spec.), Sni- Schwarzholunder (Sambucus nigra)

Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2022

Die Biotopkartierung im Plangebiet wurde entsprechend der ,Anleitung fir die Kartierung von
Biotopen und FFH-Lebensraumtypen® erhoben und stellte sich am 08.12.21 folgendermalen
dar:

Tabelle 4: Biotoptypen im Plangebiet

Code Bezeichnung Flache inm2 |Anteil an der
Gesamtflache
in %

ovu Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt 1.380,00 3,76

AGB Baumschule 15.822,00 43,08

GIM Intensivgrinland 17.150,00 46,69

RHU Ruderale Staudenflur 428,00 1,17

BFX§ Feldgehdlz aus Uberwiegend heimischen 1.950,00 5,31

Buamarten
Gesamtflache 36.730,00 100,00
Fauna

Im Zuge der Planung wurde ein Artenschutzfachbeitrag auf Grundlage folgender faunisti-
scher Erfassungen erstellt: acht Begehungen fir Avifauna (sechs tags, zwei nachts), vier
schlaufenférmige Begehungen fir Amphibien, funf schlaufenférmige Begehungen fir Repti-
lien. Die Modulflachen sind auf Intensivgriinland und Baumschulflachen geplant. Das Gehdlz
entlang der westlichen Plangebietsgrenze wird wieder hergestellt und erhalten.
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Gemal dem Kartierbericht von Anna Haselroth vom 17.08.22 wurden folgende Arten im
Plangebiet festgestellt:

Brutvogel

Brutgeschehen wurde ausschlief3lich in den Geholzen nachgewiesen (s. Abb. 6). Dabei han-
delt es sich um die gefahrdeten Arten Bluth&nfling (1 Brutverdacht) und Gimpel (1 Brutver-
dacht), die besonders geschutzten Baum- und Gebuschbriter Amsel, Buchfink, Grinfink,
Singdrossel, Stieglitz mit je einem Brutverdacht, sowie die besonders geschiitzten Hohlen-
und Nischenbriter Blau- (1 Brutverdacht) und Kohimeise (2 Brutverdacht).

Abb.6: Brutverdacht im Plangebietes (Anna Haselroth)

1)

Revierkartierung Neddemin

Brutreviere

Amsel

Blaumeise

Bluthanfling

Buchfink

Gimpel

Griinfink

Kohlmeise

Singdrossel

Stieglitz

[ Grenze Untersuchungsgebiet

@ © ©6 © 0 @ ® ©

BV = Brutverdacht

Im Untersuchungsraum wurden folgende Nahrungsgéste beobachtet:
- Bachstelze, Dorngrasmucke, Goldammer, Hausrotschwanz, Haussperling, Heideler-
che, Mdnchgrasmicke, Neuntéter, Rauchschwalbe, Rotkehlchen, Rotmilan, Sommer-
goldhédhnchen, Star, Sumpfmeise, Wintergoldhéhnchen, Zilpzalp

Laut Kartenportal Umwelt M-V wurden im entsprechenden Messtischblattquadranten (MTBQ)
2345-4 zwischen 2008 und 2016 funf Brutplatze des Kranichs, zwischen 2011 und 2013 drei
Brutpaare des Rotmilans, sowie zwischen 2007 und 2015 mindestens ein besetzter Seeadler-
horst festgestellt. Als Brutpaar ist keiner dieser Arten im Plangebiet vertreten. Der Rotmilan
war Nahrungsgast.

Das Untersuchungsgebiet liegt auRerhalb von Rastgebiet (siehe Abbildung 7), aber in Zone
A mit einer hohen bis sehr hohen relativen Dichte des Vogelzugs.

Amphibien
Es konnten keine Nachweise erbracht werden.
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Reptilien

,Bei den ausstehenden Begehungen im August und September konnten am 15.09.2022 flinf
flichtende Jungtiere (Eidechsen) im sudlichen Teil des zu kartierenden Gebiets gesichtet
werden. Eine Bestimmung der Art war leider nicht méglich.“ (Quelle: Kartierbericht)
Aufgrund des Fundplatzes der Eidechsen im Bereich der Fichtenpflanzung wird davon aus-
gegangen, dass es sich dabei um Waldeidechsen handelte. Diese sind im Gegensatz zur
Zauneidechse feuchtigkeitsliebend. Die Niederungslage des Plangebietes im Zusammen-
hang mit der ca. 500 m westlich verlaufenden Tollense sowie mit dem geringen Flurabstand
des Grundwassers kann entsprechende Bedingungen bieten. Selbst in den Sommermonaten
kommt es im Bereich des Plangebietes regelmaRig zur Nebelbildung.

Flederméuse

Das Plangebiet enthalt keine Geb&ude und keine Baume mit Hohlen, Spalten, Rindenablo-
sungen oder dergleichen. Somit stehen keine Quartiersmdglichkeiten fir die Artengruppe zur
Verfugung.

Abb. 7: Rastplatzfunktion im Umfeld (© GeoBasis-DE/M-V 2022)
) Gewégserrastgebietsfunktionsbewertung: Stufe 2 -
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Boden

Laut der Karten des Landesbohrdatenspeichers M-V besteht der natirliche Baugrund im Un-
tersuchungsraum aus Sand, z.T. mit Grundwassereinfluss. Der Boden ist aufgrund der vor-
herigen Nutzung gestort.

Wasser

Das Plangebiet beinhaltet keine Oberflachengewasser. Das Grundwasser steht mit mehr als
2 m bis 5 m unter Flur an. und ist vermutlich aufgrund fehlender Deckungsschichten vor ein-
dringenden Fremdstoffen nicht geschiitzt. Das Untersuchungsgebiet liegt au3erhalb von Trink-
wasserschutzgebieten. Weniger als 500 m westlich verlauft die Tollense (s. Abb. 8).

Klima/Luft

Das Plangebiet liegt im Einfluss gemé&Rigten Klimas, welches durch geringe Temperaturun-
terschiede zwischen den Jahres- und Tageszeiten und durch Niederschlagsreichtum
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gekennzeichnet ist. Die kleinklimatischen Bedingungen im Plangebiet sind durch den Ge-

holzbestand, die umgebenden Infrastrukturen und die Nahe zu Gewassern gepragt. Die Ge-
holze Gben eine wirksame Sauerstoffproduktions-, Windschutz- und Staubbindungsfunktion
aus. Die Luftreinheit ist aufgrund der umgebenden Infrastrukturen vermutlich eingeschrankt.

Abb. 8: Gewasser und Blbervorkommen in Plangebietsnahe (© GeoBasis-DE/M-V 2022)
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Landschaftsbild/Kulturgiter

Das Plangebiet liegt in der Landschaftszone ,Rickland der Mecklenburgischen Seenplatte”
der GroRlandschaft ,oberes Tollensegebiet® und der Landschaftseinheit ,Kuppiges Tollense-
gebiet mit Werder”. Die Vorhabenflache entstand vor 15.000 bis 18.000 Jahren und liegt in
einem Bereich von Schmelzwasserablagerungen auf stark reliefierten Hochflachen der Grund-
morane nordlich der Rosenthaler Staffel und der Mecklenburg-Rosenthaler Randlage. Das
Relief ist eben bis wellig. Das Landschaftsinformationssystem Mecklenburg-Vorpommern
(LINFOS M-V), unter ,Landesweite Analyse und Bewertung der Landschaftspotenziale - Land-
schaftsbildpotenzial“, weist dem betreffenden Landschaftsbildraum (V 6-7) ,Tal des Tollense-
flusses” eine sehr hohe Bewertung zu. Es bestehen kein Blickbeziehungen zwischen Plange-
biet und Landschaft da dieses von Wald, Bebauung und Infrastrukturen umgeben ist. Die Vor-
habenflache befindet sich auRerhalb von Kernbereichen landschaftlicher Freiraume. Zum Vor-
kommen von Kulturgiitern liegen keine Informationen vor.

Natura-Gebiete

Das nachstgelegene Natura—Gebiet GGB DE 2245-302 ,Tollensetal mit Zuflissen® erstreckt
sich ca. 10 m westlich des Plangebietes. Eine FFH-Vorprifung wurde durchgefihrt. Das Er-
gebnis der FFH-Vorprifung besagt, dass die Erhaltungsziele des Natura - Gebietes durch das
Vorhaben nicht beeintrachtigt werden. Die Erhaltung eines koharenten europaischen 6kologi-
schen Netzes besonderer Schutzgebiete ist mit Umsetzung des Vorhabens nicht gefahrdet.

Wechselwirkungen zwischen den Schutzqgutern

Die unversiegelten Flachen schiitzen die Bodenoberflache vor Erosion und binden das Ober-
flachenwasser, fordern also die Grundwasserneubildung sowie die Bodenfunktion und profi-
tieren gleichzeitig davon. Weiterhin wirken die ,griinen Elemente® durch Sauerstoff- und Staub-
bindungsfunktion klimaverbessernd und bieten Tierarten einen potenziellen Lebensraum.
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2.1.2 Entwicklung bei Nichtdurchfuhrung der Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung wiirde das Geldnde nicht weiter bewirtschaftet werden.
Die Geholze wirden sich wahrscheinlich ausbreiten, sodass sich Wald im Nordosten entwi-
ckeln wirde.

2.2 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes bei Durch-
fuhrung der Planung, die mégliche bau-, anlage-, betriebs- und
abrissbedingte erheblichen Auswirkungen geplanter Vorhaben
auf die Umweltbelange unter Beriicksichtigung der nachhalti-

gen Verflgbarkeit von Ressourcen

2.2.1 Maogliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebli-
che Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange unter Be-
ricksichtigung der nachhaltigen Verfluigbarkeit von Ressourcen

Flache
Eine anthropogen vorbelastete, 3,6 ha grof3e Flache im Auf3enbereich wird einer neuen Nut-
zung zugefuhrt. Neue ErschlieRungswege sind nicht vorgesehen.

Flora

Die geplante Anlage tiberdeckt Grinland und Baumschulfliche. Die jungen Nadel- und
Laubgeholze der Baumschulflache werden geféllt. Die Biotopflache im Westen des Plange-
bietes und Teile der ruderalen Staudenflur bleiben erhalten. Das bereits zerstort vorgefun-
dene Feldgehdlz wird, wie in der landesweiten Kartierung aufgefuhrt, in die vorliegende Pla-
nung eingestellt und zur Erhaltung /Anpflanzung festgesetzt. Es entstehen Sichtschutz-
hecken im Osten.
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Fauna

Der Biotop im westlichen Teil des Plangebietes wird wieder hergestellt und dauerhaft erhalten,
sodass erfolgte Habitatbeseitigungen durch die Planung ,geheilt* werden. Neue Besiedelungs-
mdoglichkeiten entstehen durch die Anpflanzung der Sichtschutzhecken. Im Bereich der Baum-
schule verursacht die Féallung der jungen Gehdélze einen Verlust von Habitaten geringer Funk-
tion. Die Erfassungen ergaben keine erhdhte Habitatfunktion des Griinlandes.

Boden/Wasser

Die Stutzen der Module werden in den Untergrund gerammt. Neue kleinflachige Versiegelun-
gen entstehen ggf. fur den Trafo. Als Zufahrten werden vorhandene Wege und die Modulzwi-
schen- und Randflachen genutzt. Beim Betrieb der Anlage fallen keine Verunreinigungen an.
Beeintrachtigungen von Boden und Wasser kdnnen vernachlassigt werden.

Biologische Vielfalt

Da die Biotopflache und die ruderale Staudenflur im Westen des Plangebietes erhalten blei-
ben, Geholze gepflanzt werden und Extensivgriinland unter und zwischen den Modulen ent-
steht, wird keine erhebliche Stérung der biologischen Vielfalt eintreten.

2.2.2 Mogliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebli-
che Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge
der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Larm, Erschitte-
rungen, Licht, Warme und Strahlung sowie der Verursachung von Belas-
tigungen

Die vorgesehene Entwicklung der Flache zur Freiflachen-Photovoltaikanlage verursacht
keine Erhéhung von Larm- und Geruchsimmissionen. Eine Beeintrachtigung der Umgebung
durch Reflexionen seitens der Solaranlage ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu be-
furchten. Auch die Strahlungen der Wechselrichter liegen weit unterhalb der zulassigen
Grenzwerte.

2.2.3 Maogliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebli-
che Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge
der Art und Menge der erzeugten Abféalle und ihrer Beseitigung und Ver-
wertung

Die Modulgestelle bestehen aus Aluminium, die Module aus einem technisch modifizierten
Halbleiter. Die Materialien werden nach 30 Jahren, nach Ende der Laufzeit der geplanten
Solaranlage, abgebaut und umweltgerecht verwendet oder entsorgt. ,PV-Produzenten haben
im Juni 2010 ein herstelleriibergreifendes Recyclingsystem in Betrieb genommen (PV
Cycle), mit derzeit tiber 300 Mitgliedern. Die am 13. August 2012 in Kraft getretene Fassung
der européaischen WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
musste bis Ende Februar 2014 in allen EU-Staaten umgesetzt sein. Sie verpflichtet Produ-
zenten, mindestens 85% der PV Module kostenlos zuriickzunehmen und zu recyceln. Im Ok-
tober 2015 trat in Deutschland das Elektro- und Elektronikgerategesetz in Kraft. Es klassifi-
Ziert PV-Module als Haushaltsgerat und regelt Ricknahmepflichten sowie Finanzierung.®
(Quelle: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, Fassung vom 10.11.2017, zusam-
mengestellt von Dr. Harry Wirth Bereichsleiter Photovoltaische Module, Systeme und Zuver-
lassigkeit Fraunhofer ISE).

Die beim Bau und bei der Pflege der Anlage anfallenden Abfalle sind entsprechend Kreis-
laufwirtschaftsgesetz zu behandeln. Nach gegenwéartigem Wissensstand sind daher keine
Auswirkungen auf die Umwelt infolge der erzeugten Abfalle und ihrer Beseitigung durch die
Planung zu erwarten.
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2.2.4 Maogliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte Risiken
fur die menschliche Gesundheit, die Umwelt, das kulturelle Erbe

Bau-, anlage-, betriebs- und nutzungsbedingte Wirkungen des Vorhabens bergen nach ge-
genwartigem Wissensstand keine Risiken fur das Landschaftsbild, die Erholungsfunktion und
das kulturelle Erbe. Die geringe Erholungsfunktion des Plangebietes bleibt bestehen. Die So-
larmodultische wird man aufgrund der Sichtschutzpflanzungen, der umgebenden Gehdélze
und Infrastrukturen seitens der Landschaft kaum wahrnehmen. Die menschliche Gesundheit
wird daher nicht durch Veranderung von Gewohnheiten beeintrachtigt. Bezuglich Vermei-
dung des Einsatzes gesundheitsgeféahrdender Stoffe wird auf Punkt 2.2.7 verwiesen.

2.2.5 Madogliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebli-
che Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge
der Kumulierung mit benachbarten Vorhaben

Die nachsten vorhandenen gleichartigen Vorhaben befinden sich im ausreichenden Abstand
zum Vorhaben, so dass keine Blickbeziehungen aufgebaut werden kénnen. Die Entfernung
zum Plangebiet und die geringen Immissionen von PV-Anlagen lassen keine unvertraglichen
Aufsummierungen von bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingten Auswirkun-
gen auf die umliegenden Schutzgebiete und auf nattrliche Ressourcen aufkommen.

2.2.6 Mogliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebli-
che Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge
Klimabeeintrachtigung und Anfalligkeit gegeniber dem Klimawandel

Die vorgesehene Freiflachen-Photovoltaikanlage hat keinen Einfluss auf die gro3raumige Kili-
mafunktion und die des Plangebietes. Die verwendeten Materialien wurden unter Einsatz von
Energie gefertigt. Wurden fossile Energietrager verwendet fuihrte dies zur Freisetzung des
Treibhausgases CO2 und damit zur Beeintrachtigung des globalen Klimas. Verglichen mit
anderen Methoden der Energieerzeugung, bei denen nicht nur die Herstellung der Anlagen,
sondern auch noch deren Betrieb zur Verschlechterung der globalen Klimasituation fuhren,
ist das Vorhaben eine klimaguinstige Option der Energiegewinnung.

2.2.7 Mogliche bau-, anlage-, betriebs-, nutzungs- und abrissbedingte erhebli-
che Auswirkungen geplanter Vorhaben auf die Umweltbelange infolge
eingesetzter Techniken und Stoffe

Derzeit liegen keine Informationen zu Materialien oder Technologien vor, die bei der Umset-
zung der Bauvorhaben zum Einsatz kommen werden. Unter Zugrundelegung derzeit im Bau-
gewerbe ublicher Methoden, ist das geplante Bauvorhaben vermutlich nicht storfallanfallig
und steht nicht im Verdacht Katastrophen oder schwere Unfélle auszuldésen. Nach derzeiti-
gem Kenntnisstand gibt es im Umfeld des Bauvorhabens keine Anlagen, die umweltgefahr-
dende Stoffe verwenden oder produzieren und somit keine diesbeziglichen Konflikte mit den
geplanten Funktionen. Es sind ausschliel3lich schadstofffreie Solarmodule zu verwenden.
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2.3. Geplante Mal3nahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum

Ausgleich nachteiliger Umweltauswirkungen

Bei Umsetzung der Planung kann es zu baubedingten Beeintrachtigungen der ansassigen
Fauna, zu Geholzbeseitigungen und zu Uberdeckungen von Griinland sowie von Baumschul-
flache kommen. Diese Eingriffe sind durch unten aufgefiihrte MaBhahmen zu vermeiden bzw.
Zzu kompensieren.

VermeidungsmalRnahmen

V1

V2

V3

V4

V5
V6

Geholzbeseitigungen sind auRerhalb der Brutzeiten vom 01. Oktober bis zum 28. Feb-
ruar durchzufihren.

Im Bereich der Erhaltungsfestsetzung ist das Feldgeholz wiederherzustellen und dau-
erhaft zu erhalten. Ausfall ist durch heimische standortgerechte Laubbaume zu erset-
zen. Es sind eine Mittereihe Heister im 10 m Abstand und westlich bzw. dstlich davon
je 1 Reihe niedriger bzw. héherer Straucher im 2 m Abstand zu pflanzen. Folgende
Pflanzen kénnen verwendet verwenden:

Artenliste 1: niedrige Straucher Héhe 20-100 cm

Brombeere - Rubus fruticosus
Hundsrose - Rosa canina

Rote Heckenkirsche - Lonicera xylosteum
Bibernellrose - Rosa pimpinellifolia
Artenliste 2: hohere Straucher Hohe 60-100 cm, 3-triebig
Schlehe - Prunus spinosa
Strauchhasel - Corylus avellana
WeilRdorn - Crataegus laevigata
Schneeball - Viburnum opulus
Pfaffenhitchen - Euonymus europaeus
Artenliste 3: Heister 150 bis 200 cm hoch

Stieleiche - Quercus robur
Vogelkirsche - Prunus avium
Eberesche - Sorbus aucuparia
Wildbirne - Pyrus communis
Holzapfel - Malus sylvestris

Innerhalb der Flachen fiir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schadlichen Umwelteinwirkungen (im Stdwesten und Osten) sind 3 m breite Sicht-
schutzhecken zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es werden folgende Pflanzen
empfohlen: Heister der Arten Traubeneiche, Vogelkirsche, Holzbirne, Holzapfel, Eber-
esche, Schlehe, Pfaffenhtitchen, Schneeball, Weil3dorn, Strauchhasel. Ein Rickschnitt
der Straucher aul3erhalb der Brutzeit, nach vorheriger Beantragung und Genehmigung
durch die untere Naturschutzbehorde (UNB), ist zulassig, wenn die Leistung der PV-
Anlage durch die Gehdlze beeintrachtigt wird.

Die Modulrand- und Zwischenflachen dirfen nur auf3erhalb des Zeitraumes vom
01.Mérz bis 01. August mit Balkenmahern, unter Beseitigung des Mahdgutes gemaéht
werden. Die Schnitth6he darf 10 cm nicht unterschreiten. Das Mulchen des Aufwuch-
ses ist nicht zulassig. Auf Dingung, Pestizid- und Herbizideinsatz ist zu verzichten.
Alternativ ist eine Schafbeweidung madglich.

Eine Bewachung der Anlage durch Hunde ist zu unterlassen.

Zaune sind mit Bodenfreiheit zu errichten.

Kompensationsmafnahmen

M1

Zur Deckung des Kompensationsbedarfes sind MalRnahmen zu realisieren, die den
Wert von 9.637 Kompensationsflachendquivalenten erreichen und die sich in der Land-
schaftszone ,Rickland der Mecklenburgischen Seenplatte“ befinden. Als Ersatz der
Nahrungshabitatfunktion der Flache sind entweder Offenland aus ca. 0,25 ha Ackerfla-
che zu schaffen oder 9.637 Kompensationsflachendquivalente einer
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OkokontomaRnahme zu erwerben, die Offenland entwickelt. Hierfir steht z.B. folgen-
des Okokonto zur Verfiigung: VG 019 Kontakt Frau Dr. Hennicke 03834/83229 ,Wie-
dervernassung des Gelliner Bruches®. Der Reservierungsbescheid ist vor Satzungsbe-
schluss vorzulegen. Bevor der B-Plan rechtskraftig wird, ist der verbindliche Abbu-
chungsnachweis vorzulegen.

CEF- MaRnahmen

CEF 1 Der Verlust von Brutmdglichkeiten fir Hohlenbruiter ist zu ersetzen. Die 3 Ersatzquar-
tiere sind vor Beginn von Fall- und Abrissmafl3nahmen im Plangebiet installieren. Die
Umsetzung der Malinahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu be-
gleiten. Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen
und an uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der
uNB und anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person tbernimmt samtliche Kom-
munikation zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten.
1 Nistkasten Blaumeise g 26 mm-28 mm
2 Nistkasten Kohlmeise g 32 mm
mit ungehobelten Brettern und leicht beweglicher Reinigungs- und Kontrollklappe ent-
sprechend Montageanleitung Abbildung 7 des AFB alternativ Fa. Schwegler

Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

A Ausgangsdaten

A1l  Kurzbeschreibung der eingriffsrelevanten Vorhabenbestandteile

Das Plangebiet ist etwa 3,6 ha grof3 und unter Punkt 1 des Umweltberichtes beschrieben.

A2  Abgrenzung von Wirkzonen

Vorhabenflache beeintrachtigte Biotope
Wirkzone | 50 m
Wirkzone |l 200 m

A3  Lagefaktor

Es ergibt sich ein Lagefaktor von 0,75 fur eine Entfernung von unter 100 m zu vorhandenen
Beeintrachtigungen. Das Vorhaben befindet sich in keinem Kernbereich landschaftlicher
Freirdume.

B Eingriffsbewertung und Ermittlung des Kompensationsbedarfes

Die zur Ermittlung des Kompensationsflachenbedarfes erforderlichen Faktoren sind den Hin-
weisen zur Eingriffsregelung entnommen:

Wertstufe: laut Anlage 3 HzE

Biotopwert des betroffenen Biotoptyps: laut Pkt. 2.1 HzE

B1l Bestimmung des Kompensationserfordernisses aufgrund betroffener Biotoptypen
B 1.1. Flachen ohne Beeintrachtigungen
Hierbei handelt es sich um Planungsflachen, die keine Verringerung des dkologischen Wer-

tes der Bestandsflachen verursachen.

Tabelle 5: Flachen ohne Eingriff

Biotoptyp Planung Flache (m?)
BFX8 Erhaltungsfestsetzung 1.950,00
OovuU Zustand bleibt gleich oder wird aufgewertet 1.380,00

Summe 3.330,00
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B 1.2. Berechnung des Eingriffsflachenaquivalents fur Biotopbeseitigung bzw. Biotopveran-

derung (unmittelbare Wirkungen /Beeintrachtigungen)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die unmittelbaren Wirkungen des Vorhabens auf. Es kom-
men die Beeintrachtigungen des gesamten Plangebietes durch die Solaranlage zum Ansatz.
Der Biotopwert aus Wertstufe und durchschnittlichem Biotopwert wird mit dem Lagefaktor
von 0,75 fir eine Entfernung von unter 100 m zu vorhandenen Beeintrachtigungen multipli-

ziert.

Tabelle 6: Unmittelbare Beeintrachtigungen

Bestand Umwandlung zu . | 1=
2 I|o- 2 g
s |@sY |2 | 222
fra : k7 N >
2 88T «~ g3
N ol Sl oy i S o=
55 <35 = £33
o =|ta = @ Q9 8—
= &= o= © =0omL
cm 81 o0 |5~ Smp W
Sclg|B8c ow 297 z4
o L 2N Nl E5RK¢
Lc| S mcI O WPokl
AGB PV-Anlage 15.822,00 0 1/ 0,75 11.866,50
GIM PV-Anlage 17.150,00 1 15 0,75 19.293,75
RHU PV-Anlage 428,00 2 310,75 963,00
33.400,00 32.123,25

B 1.3 Berechnung des Eingriffsflichenaquivalents fir Funktionsbeeintréchtigung von Bioto-
pen (mittelbare Wirkungen /Beeintrachtigungen)

In der HzE Punkt 2.4 Seite 7 steht: ,Soweit gesetzlich geschitzte Biotope oder Biotoptypen
ab einer Wertstufe von 3 mittelbar beeintrachtigt werden, ist dies bei der Ermittlung des Kom-
pensationsbedarfes zu berlcksichtigen. Die in der Umgebung vorhandenen vom LUNG kar-
tierten Biotoptypen sind relativ unempfindlich. Die Wirkungen der Anlage sind gering und er-
reichen die Biotoptypen nicht. In der HzE Anlage 5 ist der Anlagentyp ,PV-Anlage® nicht auf-
gefuihrt. Mittelbare Beeintrachtigungen fliel3en nicht in die Ausgleichsberechnung ein.

B 1.4 Ermittlung der Versiegelung und Uberbauung

Es kommen die Versiegelungen von Acker und Intensivgrinland durch Stutzen und Trafo
zum Ansatz. Die Flachen werden mit einem Versiegelungsfaktor von 0,5 multipliziert.
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Tabelle 7: Versiegelung

Bestand Umwandlung zu ; S o
Se 23 85
o & TS o > =«
o c| >D 53 E
So|l T = o o
52| F & w2
R o3
0n — [GNe)) < >3
SW s ¢ o= 38
(8] — C O Q
> 9 = => 5
=5 23 53 S
O®| — OO0 | &=
S o L O C o | = qg':)
T 953 o <=
—o| 0255 2. =<
oo Soaog®N | =5KNLW
S| N>oo | W& ol
AGB Stitzen/ Trafo 100 0,5 50,00
GIM Stutzen/ Trafo 100 0,5 50,00
100,00

B 2  Berlcksichtigung von faunistischen Sonderfunktionen

B 2.1 Vorkommen von Arten mit grof3en Raumansprichen bzw. stérungsempfindliche Arten
Es wurden keine Tierarten mit grofen Raumanspriichen festgestellt. Es besteht kein additi-
ves Kompensationserfordernis.

B 2.2 Vorkommen gefahrdeter Tierpopulationen
Es werden keine Populationen der in Roter Liste M- V und Deutschlands aufgefiihrten Arten
durch das Vorhaben beeintrachtigt. Es besteht kein additives Kompensationserfordernis.

B 3  Berlcksichtigung von abiotischen Sonderfunktionen

B 3.1 Boden

Der Boden im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es
besteht kein additives Kompensationserfordernis.

B 3.2 Wasser
Das Wasser im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es
besteht kein additives Kompensationserfordernis.

B 3.3 Klima
Das Klima im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es be-
steht kein additives Kompensationserfordernis.

B4  Berlcksichtigung von Sonderfunktionen des Landschaftsbildes

Das Landschaftshild im Plangebiet selbst ist kein Wert- und Funktionselement besonderer
Bedeutung. Es besteht kein additives Kompensationserfordernis.
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Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs

Tabelle 8: Zusammenstellung der Punkte B 1.2 bis B 4

B5
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C2 KompensationsmalRnahme

Tabelle 11: Ermittlung des Flachenaquivalents der Kompensationsmal3nahmen
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Maflinahmen
aullerhalb des
Plangebietes 9.637
C 2 Bilanzierung
Eingriffsflachenaquivalent (EFA) 9.637 m2 EFA
Kompensationsflachenaquivalent (KFA) 9.637 m2 KFA

D Bemerkungen/Erlauterungen

Der Eingriff ist bei Anwendung einer der obenstehenden MalRnhahmenoptionen ausgeglichen.

2.4 Anderweitige Planungsmoglichkeiten

Anderweitige Planungsmoglichkeiten bestehen auf Grund der Verfugbarkeit der Grundstu-
cke, der Vorbelastung und der giinstigen ErschlieRungssituation nicht.

3. ZUSATZLICHE ANGABEN

3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten
technischen Verfahren, Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei
der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum
Beispiel technische Licken oder fehlende Kenntnisse

Zur Beurteilung der Wertigkeit der Biotope des Plangebietes wurden folgende Unterlagen
hinzugezogen.

. Hinweise zur Eingriffsregelung Mecklenburg — Vorpommern (HzE) Neufassung 2018,

. Anleitung fur die Kartierung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklen-
burg-Vorpommern (2013).
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Schwierigkeiten ergeben sich aus unzureichenden Informationen zu zukinftig zum Einsatz
kommenden Materialien. Alle tbrigen notwendigen Angaben konnten den Ortlichkeiten ent-
nommen werden.

3.2 Beschreibung der MaRnahmen zur Uberwachung der erhebli-
chen Umweltauswirkungen

Gemal § 4c BauGB uberwacht die Gemeinde die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf-
grund der Durchfuhrung des Bauvorhabens entstehen, um friihzeitig insbesondere unvorher-
gesehene nachteilige Auswirkungen zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Mal3-
nahmen zur Abhilfe zu schaffen.

Die Gemeinde nutzt die Informationen der Behdrden Uber eventuell auftretende unvorherge-
sehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt.

Die Konfliktanalyse ergab, dass derzeit keine unvorhergesehenen betriebsbedingten nachtei-
ligen Auswirkungen auf die Umwelt durch das Vorhaben zu erwarten sind.

Gegenstand der Uberwachung ist auch die Umsetzung der festgesetzten Kompensations-
mafnahmen. Hierfur sind folgende MalRnahmen vorgesehen:

Die Gemeinde pruft die Durchftihrung, den Abschluss und den Erfolg der Vermeidungs- und
KompensationsmafRhahmen. Sie lasst sich hierzu vom Bauherrn eine Dokumentation tber
die Fertigstellung und Entwicklung des Zustandes der Malinahmen auf verbaler und fotodo-
kumentarischer Ebene vorlegen. Die Fertigstellung der MalRBnahmen ist durch eine geeignete
Fachkraft im Rahmen einer 6kologischen Baubegleitung zu Gberwachen und zu dokumentie-
ren. Die MalRnahmen sind im 1. Jahr und im 3. Jahr nach Fertigstellung durch geeignete
Fachgutachter auf Funktionsfahigkeit zu kontrollieren. Die Ergebnisse sind in Text und Bild
dokumentieren und der zustandigen Behorde bis zum 01.10. des jeweiligen Jahres vorzule-
gen.

3.3 Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen
nach 8 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe |

Es ist nicht zu erwarten, dass das Vorhaben aufgrund der verwendeten Stoffe (Seveso III)
storfallanfallig ist. Es steht nicht im Verdacht Katastrophen oder schwere Unfélle auszuldsen.

3.4 Allgemeinverstandliche Zusammenfassung

Das Vorhaben ist auf einem Gelande mit geringer naturraumlicher Ausstattung geplant. Das
Plangebiet ist anthropogen vorbelastet. Der Eingriff wird als ausgleichbar beurteilt. Die Wir-
kungen des Vorhabens beschrénken sich auf das Plangebiet, sind nicht grenziiberschreitend
und kumulieren nicht mit Wirkungen anderer Vorhaben. Es sind keine Schutzgebiete betrof-
fen. Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen werden nicht vom Vorhaben ausgehen. Es
sind MalRnhahmen vorgesehen, durch welche die Eingriffe des Vorhabens in den Naturhaus-
halt vollstandig kompensiert werden kdnnen.
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3.5 Referenzliste der Quellen, die fir die im Bericht enthaltenen
Beschreibungen und Bewertungen herangezogen wurden

¢ Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der
Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fir Immissionsschutz (LAI) Beschluss der LAl vom
13.09.2012,

o BfN — Skripten 247, 2009, Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freiland-
photovoltaikanlagen- Endbericht Stand Januar 2006 Bundesamt fiir Naturschutz.

o Zeitschrift VOGELWELT Ausgabe 134 aus dem Jahr (2013) hier ,Die Brutvogel
grofflachiger Photovoltaikanlagen in Brandenburg®

o LINFOS light, Landesamt fir Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal
Umwelt M-V.

Neddemin,den ..................

Siegel Blrgermeister
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Gemeinde Neddemin Oktober 2022
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 4 ,Photovoltaikanlage nérdlich des Bahnhofs®

Fotoanhang

Bild 01 Plangebiet vom Norden

Etwaiger Verlauf der Flurstiicksgrenze
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ehdlz innerhalb Einfriedung

ild 04 Baumschulflache
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Bild 05 Plangebiet vom Wesen/ Nadelbaume entlang der Landesstral3e -Erhaltung

45

Seite 104 von 167



Samtliche Inhalte, Fotos, Texte und Zeichnungen sind urheberrechtlich
geschutzt. Sie diirfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz
noch auszugsweise kopiert, verandert, vervielfaltig oder veréffentlicht
werden. Fur die Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitit des Zeichnungen
kann keine Haftung oder Garantie libernommen werden.

© greentech systems GmbH

PV - Anlage Neddemin

ANLAGENDATEN:

PVA GroRe: 3.295,08 kWp

Art: Freilandgestell

Module: 6.102 x Longi Hi-MO5 540M
Wechselrichter: 13 x Huawei SUN2000-215KTL-HO

Anzahl der Stringe: 226
Strangkonfiguration: 27

Seitenansicht
T T - 1

Ansicht

Draufsicht

UNTERKONSTRUKTION:

Modulorientierung: Hochkant
Anzahl der Reihen: 3

Gestell: 2 Fu

Anstellwinkel: 15°
Verschattungswinkel: 36,87°
Reihenabstand: 2,349m

LEGENDE:
gﬁg Trafostation
—— Vorschlag neuer Kabelweg
PROJEKTNAME:
DEU_2021018_GM_NEDDEMIN
ZEICHNUNGSTITEL:
PV LAYOUT NEDDEMIN
PROJEKTPHASE:
VORPLANUNG
[] DETAILPLANUNG
[] KONSTRUKTION
[ BAUPLAN
greentech systems GmbH
Warburgstrale 50, 20354 Hamburg, Deutschland
DATUM: BESCHREIBUNG: No.: GEZEICHNET:
Luis Lim
25.09.22 PV-Layout 2 -
GEPRUFT:
Florian Berger
MARSTAB:
1:1000

Seite 105 von 167



Bahngleis

=

AuRerbetriebnahme 20-kV-KabeIJ

\_ gepl. 20-kV-Kabel 3x150 mm?

gepl. 1-kV-Kabel 150 mm?
ca. 400 m

An der B 96 Neddemin

ca. 265 m
_, — i
i Y ol ' '
Ander 596
s ﬂ

© GeoBasis-DE/MV 2022, Lizenz: di-de/by-2-0

e.dis

Kartenname: 3385-5944A34

Ausgabedatum:

Die Karte ist Eigentum der E.DIS Netz GmbH.

Sie ist nur fur den internen Verwendungszweck zu nutzen

und muss datensicher entsorgt werden.

Nachdruck oder Vervielfaltigung nur mit Genehmigung des Eigentimers.

5042145

NAT

07.07.2022

Farblegende
W Strom-HS
m Strom-MS
W Strom-NS
B Femmelde

Gas-HD
Gas-MD
Gas-ND
Strassenbel.

Umverlegung 20- und 1-kV-Kabel zur

Schaffung Baufreiheit flir
PV-Anlage Neddemin

Seite 106 von 167

1:1000




Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 4 "PVA nordlich des Bahnhofs"
der Gemeinde Neddemin Bestandsplan

!
Untersuchungsraum

OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt
AGB Baumschule (Tannen)

Intensivgrinland auf Mineralstandorten
Ruderale Staudenflur

Feldgehdlz aus uberwiegend heimischen Baumarten

Strauch
@ § gesetzlich geschitzter Baum § 18 NatSchAG M-V

Gehdlzkurzel: Al- Erlen (Alnus spec.), Bpe- Birken (Betula pendula),
Fex- Gemeine Eschen (Fraxinus excelsior), Pa- Pappeln (Populus
spec.), Pr- Steinobstgewachse (Prunus), Qu - Eichen (Quercus
spec.), Sni- Schwarzholunder (Sambucus nigra)

Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2022
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1. ANLASS UND ZIELE DES ARTENSCHUTZFACHBEITRAGES
Die Planung beabsichtigt die Errichtung einer ca. 3,7 ha groBen Photovoltaikanlage
einschlie3lich Nebenanlagen und Verkehsflachen.

Es ist zu prifen, ob das Vorhaben sich auf ggf. vorhandene besonders geschitzte Arten nach
§ 7 Abs. 2 Nr. 13 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) derart auswirkt, dass Verbotstatbe-
sténde des § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG eintreten.

o
=

= “‘ 2 : A8 / © 2008 LUNG /

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 kn

Abb. 1: Lage des Untersuchungsraumes im Naturraum (© LUNG M-V, 2022)

2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Gemal § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten:

1. wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen,
zu verletzen oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen,
zu beschéadigen oder zu zerstéren,

2. wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europédischen Vogelarten
wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stdren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich

“ AFB zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 ,Photovoltaikanlage nérdlich des Bahnhofs*, Ge-
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durch die Storung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art
verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschitzten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschéadigen oder zu zerstoren,

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschutzten Arten oder ihre Entwicklungsformen
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu
zerstoren.

Der Begriff ,besonders geschitzte Arten” ist im 8 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG
.Begriffsbestimmungen® definiert. Dem § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG ,Begriffe” ist enthnehmbar,
dass die ,streng geschutzten Arten“ im Begriff ,besonders geschitzte Arten“ enthalten sind.
Im § 44 Abs. 5 BNatSchG werden Einschrankungen zum Artenschutz formuliert, falls ein
Eingriff nach 8 14 BNatSchG verursacht wird, welcher nach § 17 BNatSchG zul&ssig ist.

Hier heilt es sinngemaf, dass die Verletzung, Tétung und die Beseitigung von

Fortpflanzungs- und Ruhestatten von Tieren, sowie die Beseitigung von Pflanzen nur bei Arten

des Anhang v der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL), der

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) und der européischen Vogelarten als Verbot gilt

und dies nur in dem Fall wenn:

1. das Totungs- und Verletzungsrisiko bei Einsatz anerkannter VermeidungsmalRhahmen
vermieden werden kann und/oder durch das Vorhaben signifikant erhoht wird

2. und/oder wenn das Nachstellen, Fangen und die Entnahme von Exemplaren relevanter
Arten nicht im Rahmen einer Vermeidungsmafinahme erfolgt,

3. und/oder wenn die 6kologische Funktion der von dem Eingriff oder vom Vorhaben
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang nicht
weiterhin erfullt wird.

Die in der EG - Handelsverordnung aufgefihrten Arten sind von dieser Bestimmung

ausgeschlossen.

Verboten ist es weiterhin, europaische Vogelarten sowie streng geschutzte in Anhang IV der

FFH - Richtlinie, Anhang A der EG - Handelsverordnung und Anhang 1 Spalte 3 der BArtSchV

aufgeflihrte Nichtvogelarten in Zeiten zu beeintrachtigen, in denen diese anféllig oder

geschwacht sind.

3. LEBENSRAUMAUSSTATTUNG

Das ca. 3,7 ha groRe Plangebiet befindet sich auf dem Geldnde einer ehemaligen Gartnerei
mit Baumschule, liegt etwa 1,3 km sldwestlich von Neddemin und etwa 1,4 km nordwestlich
von Podewall. Unmittelbar ndrdlich grenzt die Bebauung der ehemaligen Gartnerei mit Baum-
schule (Gewéachshaus) an, etwa 140 m sidlich beginnt die Wohnbebauung von Neddemin
Bahnhof. Etwa 315 m stdlich, durch Geholzbestand und Bebauung von Plangebiet getrennt,
erstreckt sich das Geldnde des Mischwerks Neddemin. Unmittelbar ostlich des Untersu-
chungsraumes verlauft die Landstraf3e L35 und westlich die Bahnlinie Neubrandenburg —
Stralsund. Das Plangebiet ist durch Immissionen der vorhergehenden Nutzung, sowie seitens
der Landesstraf3e und der Bahnlinie vorbelastet. Durch das Plangebiet zieht sich von Siden
nach Norden ein unversiegelter Wirtschaftsweg, der die ErschlieBung der Flache ermdglicht.

a 4 AFB zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 ,Photovoltaikanlage nérdlich des Bahnhofs®, Ge-
KUNHART meinde Neddemin

Seite 113 von 167



Aufgrund der vorherigen Nutzung als Baumschule und aufgrund der Einfriedung weist das
Plangebiet keine Erholungsfunktion auf.

Untersuchungsraum

Bestand

l:] OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt

:l AGB Baumschule (Tannen)

:’ GIM  Intensivgrunland auf Mineralstandorten

- RHU Ruderale Staudenflur

- BFX§ Feldgeholz aus Uiberwiegend heimischen Baumarten

o Strauch
@5 gesetzlich geschitzter Baum § 18 NatSchAG M-V

Geholzkurzel: Al- Erlen (Alnus spec.), Bpe- Birken (Betula pendula),
Fex- Gemeine Eschen (Fraxinus excelsior), Pa- Pappeln (Populus
spec.), Pr- Steinobstgewachse (Prunus), Qu - Eichen (Quercus
spec.), Sni- Schwarzholunder (Sambucus nigra)

Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2022

Abb. 2: Biotoptypenbestand (Quelle: © GeoBasis-DE/M-V, 2022; Bestandskarte)

Die vorhandene Vegetation im Plangebiet ist gepragt durch die menschliche Nutzung. Das
Feldgehdlz aus Uberwiegend heimischen Baumarten am westlichen Plangebietsrand war zum
Zeitpunkt der Aufnahme beseitigt, vermutlich infolge von Baumfallungen an der Bahntrasse,
die samtliche Gehdlze zwischen Gleisen und Einfriedung betraf. Da die Einfriedung der Baum-
schule ca. 5 m o6stlich der Flurstiicksgrenze steht, wurde damit auch in den Gehoélzbestand
des Plangebietes eingegriffen. Von der Planung betroffen sind ausschlief3lich gestortes Inten-
sivgrinland und Baumschulflachen aus Laub- und Nadelgehdlzen, die im Zuge des Gartnerei-
betriebes angepflanzt wurden. Im Stidosten des Plangebietes befinden sich Einzelbaume mit
einer dichten Ruderalen Staudenflur.

Laut der Karten des Landesbohrdatenspeichers M-V besteht der natirliche Baugrund im Un-
tersuchungsraum aus Sand, z.T. mit Grundwassereinfluss. Der Boden ist aufgrund der vorhe-
rigen Nutzung gestort.

Das Plangebiet beinhaltet keine Oberflichengewésser. Das Grundwasser steht mit mehr als
2 m bis 5 m unter Flur an. und ist vermutlich aufgrund fehlender Deckungsschichten vor ein-
dringenden Fremdstoffen nicht geschuitzt. Das Untersuchungsgebiet liegt aul3erhalb von Trink-
wasserschutzgebieten. Weniger als 500 m westlich verlauft die Tollense

Das Plangebiet liegt im Einfluss gemafigten Klimas, welches durch geringe Temperaturunter-
schiede zwischen den Jahres- und Tageszeiten und durch Niederschlagsreichtum gekenn-
zeichnet ist. Die kleinklimatischen Bedingungen im Plangebiet sind durch den Gehdlzbestand,
die umgebenden Infrastrukturen und die Nahe zu Gewassern gepragt. Die Gehdlze liben eine

“; AFB zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 ,Photovoltaikanlage nérdlich des Bahnhofs*, Ge-
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wirksame Sauerstoffproduktions-, Windschutz- und Staubbindungsfunktion aus. Die Luftrein-
heit ist aufgrund der umgebenden Infrastrukturen vermutlich eingeschrankt

4. DATENGRUNDLAGEN

4.1. Untersuchungsraum
Die Brutvdgel wurden im Rahmen einer flichendeckenden Revierkartierung im Gebiet erfasst.
Der Untersuchungsraum ist gleich dem Plangebiet fur alle Erfassungen. Im Rahmen der frih-
zeitigen Beteiligung wurden keine Einwénde gegen diese Abgrenzung erhoben.

4.2. Allgemeine Ausfihrungen zum methodischen Vorgehen
Folgende Untersuchungen bilden die Grundlage fur die artenschutzrechtliche Priufung:

1. Faunistische Erfassungen durchgefiihrt von Frau Anna Haselroth von Mérz bis Juli
2022 (Brutvogel, Amphibien, Reptilien);

2. Bei den durchgefiihrten Begehungen am 08.12.22 und 16.12.22 wurde das Gelande
allgemein auf Eignung als potentieller Lebensraum geschutzter Arten eingeschétzt.
Dazu wurden die Bodenflachen und die Gehdlze begutachtet um Hinweise auf mogli-
che Lebensstatten von Tierarten aufzufinden. Weitere Grundlagen der Prufung waren
Luftbildaufnahmen (GAIA MV, Google Earth) und Geofachdaten des Naturschutzes in
M-V des Kartenportales Umwelt des Landschaftsinformationssystems Mecklenburg-
Vorpommern (Linfos M-V).

4.3. Avifauna

Die Brutvdgel und Nahrungsgaste wurden im Rahmen einer flachendeckenden Revierkartie-
rung im Gebiet erfasst. Der Untersuchungsraum im Plangebiet wurde im Zeitraum von Marz
bis Juli 2022 (30.03., 08.04., 21.04., 13.05.,09.06., 10.06., 07.07., 18.07.) achtmal begangen.
Nachtkartierungen fanden am 07.07. und 09.06. statt. Die Vorgehensweise der Kartierung und
ihre Auswertung orientiert sich im Wesentlichen an den Vorgaben der ,Methodenstandards
zur Erfassung der Brutvégel Deutschlands® nach SUDBECK et al. (2005). Das Verfahren der
Brutvogel-Revierkartierung nach SUDBECK (2005) basiert auf der Erfassung revieranzeigen-
der Merkmale der Vogel.

4.4. Reptilien/Amphibien
Das Vorgehen zu den Erfassungen der Reptilien und Amphibien (Sichtbeobachtungen) orien-
tiert sich an den ,Hinweisen zur Eingriffsregelung” (2018). Das Untersuchungsgebiet wurde im
Zuge der Kartierungen, bei geeigneter Witterung und unter gleichméaRigem, gemafigtem
Tempo, flachendeckend in Schleifen fiinfmal bzw. viermal abgegangen. Fir die Tiere als at-
traktiv geltende Strukturen (u.a. besonnte Gehdlz- und Gebuschrander) wurden dabei gezielt
abgesucht. Die Begehungen erfolgten im Kalenderjahr 2022.
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5. VORHABENBESCHREIBUNG

Die Planung sieht vor, innerhalb des ca. 3,7 ha grof3en Plangebietes, eine 3,4 ha groRRe Frei-
flachen-Photovoltaikanlage, auf einem ehemaligen Géartnereigeldnde mit Baumschulen, zu er-
richten. Zulassig sind Modultische mit Solarmodulen, sowie die fir den Betrieb der Anlage
notwendige Nebenanlagen (Transformatorstation, Wechselrichter). Die GRZ betragt 0,46 und
erlaubt eine zulassige Uberdeckung von 46%. Die maximal zulassigen Hohen der Module rei-
chen von 3 m bis 4 m. Im Nordwesten, Stidwesten und Osten des Plangebietes sind Fla-chen
vorgesehen, die von Bebauung freizuhalten sind. Im Westen resultiert die Festsetzung aus
einzuhaltenden Waldabstanden und im Osten aus einem Leitungsverlauf. Demzufolge wurden
im Osten Geh- Fahr- und Leitungsrechte festgelegt. Westlich davon ist eine Sicht-schutzhecke
geplant. Im Bereich des Feldgeholzes aus Uberwiegend heimischen Baumarten (BFX) im Wes-
ten des Plangebietes sind Gehdlze dauerhaft zu sichern und nachzupflanzen. Die Erschlie-
Rung erfolgt Uber den bereits vorhanden Wirtschaftsweg Richtung Norden. Die Anlage wird
eingezaunt.
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’ g / "flii( ' o Strauch
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Weitere Informationen zur Planung sind dem Punkt 1.1 ,Kurzdarstellung des Vorhabens® des
Umweltberichtes zu entnehmen.

6. RELEVANZPRUFUNG

6.1. Definition prufrelevanter Arten
Gegenstand der Artenschutzrechtlichen Prifung sind die durch Aufnahme in den Anhang IV
der FFH - Richtlinie streng geschitzten Pflanzen und Tierarten, sowie die europaischen Vo-
gelarten. Die in Mecklenburg-Vorpommern lebenden Nichtvogelarten wurden in der "Liste der
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in Mecklenburg-Vorpommern streng geschitzten Tier- und Pflanzenarten (ohne Vogel)" des
Landesamtes fur Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern vom
22.07.2015 erfasst. Durch Abgleichung der Lebensraumanspriiche dieser Arten mit der Le-
bensraumausstattung der Vorhabenflache werden die fur die Prufung relevanten Arten selek-
tiert.

6.2. Mogliche Betroffenheit von Vogelarten
Der gesamte Untersuchungsraum mit Intensivgrinland, Gehdlzen und Staudenflachen ist
nachgewiesener Lebensraum bzw. Nahrungshabitat fir Vogelarten. Die Brutplatzfunktion der
Flache wird im weiteren Verlauf des Beitrages naher betrachtet.

Gewégserrastgebietsfunktionsbewer’(ung: Stufe 2 -
KielnJceziencn regelmafig genutzte Nahrungs- und Ruhegebiete von
Rastgebieten verschiedener Klassen - mittel bis hoch

.GroR Teetzleben

Hohenmin
Kaluberhot N
N R
O\ Untersuchungsraum
N =
\\\ N Podewall 3ucht
Lebbin 3 Ne
N\ \ . N N\
N \Nr;uhumd;-rﬁ:\m(‘p(‘ N\
' .\ Landrastgebietsfunktionsbewertung: Stufe 2 -
A -\ regelmafig genutzte Nahrungs- und Ruhegebiete von
Woggersin \ \\Rastgebieten verschiedener Klassen - mittel bis hoch
: . . L & ~ X © 2006 LUNG
R R T

Abb. 4: Rastgebiete in der Umgebung des Plangebiet (Quelle © LUNG M-V, 2021)

6.3. Mogliche Betroffenheit von Flederméausen

Gebaude sind im Plangebiet nicht vorhanden. Die Gehdélze sind dinnstdmmig, ohne erkenn-
bare Hohlen und Spalten. Somit besteht fir Flederméuse kein Quartierspotential im Plange-
biet. Die Fledermause aus den umliegenden Biotopen kdnnten das Grinland im Plangebiet
als Jagdhabitat nutzen. Es wird allerdings aufgrund von regelmafiger Mahd nicht von einer
herausragenden Funktion der Flache als Jagdhabitat ausgegangen. Potentielle Leitlinien sind
derzeit nicht vorhanden. Die Modulzwischflachen stehen nach Bauende als Jagdhabitat wie-
der zur Verfugung. Eine erhebliche Beeintrachtigung von essentiellen Fledermaus-Jagdhabi-
taten kann ausgeschlossen werden. Die durch die Planung tUberdeckten Bereiche stellen le-
diglich einen Teil deutlich groRerer Jagdgebiete dar. Es liegt keine Betroffenheit vor. Die Pri-
fung endet hiermit.
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6.4. Mogliche Betroffenheit von Reptilien
Laut der Karten des Landesbohrdatenspeichers M-V besteht der nattrliche Baugrund im Un-
tersuchungsraum aus Sand und ist somit grabbar. Das Plangebiet weist aul3erdem geeig-
nete Strukturen (Ruderale Staudenflur, Geholze, Besonnung) auf, die fir Zauneidechsen po-
tentielle Habitate bieten. Die Grasnarbe des Griinlandes ist jedoch sehr dicht gewachsen
und Offenbodenbereiche fehlen. Aufgrund der vorherigen Nutzung des Gelandes als Baum-
schule, fand eine regelmafige Beunruhigung auf den Flachen statt.

,Bei den ausstehenden Begehungen im August und September konnten am 15.09.2022 finf
flichtende Jungtiere (Eidechsen) im sudlichen Teil des zu kartierenden Gebiets gesichtet
werden. Eine Bestimmung der Art war leider nicht méglich.” (Quelle: Kartierbericht)

Aufgrund des Fundplatzes der Eidechsen im Bereich der Fichtenpflanzung wird davon ausge-
gangen, dass es sich dabei um Waldeidechsen handelte. Diese sind im Gegensatz zur Zau-
neidechse feuchtigkeitsliebend. Die Niederungslage des Plangebietes im Zusammenhang mit
der ca. 500 m westlich verlaufenden Tollense sowie mit dem geringen Flurabstand des Grund-
wassers kann entsprechende Bedingungen bieten. Selbst in den Sommermonaten kommt es
im Bereich des Plangebietes regelmafiig zur Nebelbildung. Streng geschiitzte Reptilienarten
wurden im Plangebiet nicht festgestellt. Die Prifung endet hiermit.

T o s . s
‘MV_WSG 2345 01 S, % . -
= = = 4, ] Tollense, FlieRgewasser 1. Ordnung,
"Altentreptow WW I, Bereich 1 Puffer 50 ml cag480 e entart 9
Teetzleben" Schutzzone Ill, g’ \ —

ca. 500 mentfernt % |

nachstgelegenes Biberrevier
am Torfstich Bahnhof 7
Neddemin; ca. 485 m entfemnt -~ *

7//// / ' ////; /// 2 |

%/5/// 744 7/ /

G 54,

Abb. 5: Gewassernetz im Umfeld des Plangebietes (Quelle © LUNG M-V, 2022)

~_Plangebiet

“néchstgelegene Standgewasser, Torfstiche
‘bei Neddemin, Puffer 50 m, ca. 500 m entfernt

e . 2,

6.5. Magliche Betroffenheit von Amphibien
Bei Kartierungen des Landes im entsprechenden MTBQ 2345-4 wurden 2005 zwei Beobach-
tungen der Erdkréte, funf Griunfrésche, vier Knoblauchkréten, zehn Laubfrosche, ein
Moorfrosch und eine Rotbauchunke erfasst. Das Plangebiet beinhaltet keine Oberflachenge-
wasser und somit keine geeigneten Laichhabitate fur Amphibien (s. Abb. 5). Geeignete
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Gewasser befinden sich auRerhalb des Plangebietes. Im Bereich der Torfstiche bei Neddemin,
stidwestlich des Plangebietes, finden sich wertvolle Fortpflanzungs- und Landlebensraume.
Laut Kartierbericht konnten keine Individuen beobachtet werden. Es liegt keine Betroffenheit
vor. Die Prufung endet hiermit.

6.6. Mogliche Betroffenheit Ubriger Saugetiere
Laut Landesinformationssystem (Linfos M-V) wurden in dem entsprechenden Messtischblatt-
guadranten 2345-4 keine Hinweise auf Fischotteraktivitdten verzeichnet werden. Das nachst-
gelegene Biberrevier befindet sich ca. 485 m sudwestlich der Vorhabenflache, am Torfstich
Bahnhof Neddemin (s. Abb. 5). Das Plangebiet umfasst keine Wasserlebensraume und ist
eingezaunt. Biber und Fischotter kdnnen das Gelande nicht nutzen. Es liegt keine Betroffenheit
der Arten vor. Die Priifung endet hiermit.

6.7. Mogliche Betroffenheit von Kaferarten
Laut LUNG M-V konnten im Zeitraum von 1990 bis 2017 im MTBQ eine Beobachtung des
Eremiten kartiert werden. Der Eremit und der Heldbock bewohnen Hohlen in dickstammigen
Laubbaumen. Im Plangebiet sind derartige Gehélze nicht vorhanden. Wasserlebensraume fiir
weitere streng geschitzte Kaferarten bietet das Plangebiet nicht. Es liegt keine Betroffenheit
vor. Die Prufung endet hiermit.

6.8. Mogliche Betroffenheit von Falterarten
Fur prifrelevante Falterarten stehen im Plangebiet keine geeigneten Habitate zur Verfligung.
Es liegt keine Betroffenheit vor. Die Prufung endet hiermit.

6.9. Mogliche Betroffenheit von Pflanzenarten
Bei der Biotoptypenkartierung wurde keine streng geschiitzte Pflanzenart angetroffen.

6.10. Mdgliche Betroffenheit von Libellen, Fischen, Mollusken
Aufgrund fehlender permanent wasserfihrender Gewéasser und der intensiven Bewirtschaf-
tung der Flachen, ist mit einem Vorkommen streng geschitzter Arten o0.g. Artengruppen nicht
zu rechnen. Es liegt keine Betroffenheit vor. Die Priifung endet hiermit.

6.11. Ubersicht Relevanzpriifung
Tabelle 1: Auswahl der prifungsrelevanten Arten
wiss. Arthame dt. Arthame bevorzugter Lebensraum -
()
{5
£
S
g 2
S8
Farn-und Blutenpflanzen
Angelica palustris Sumpf-Engelwurz nasse Standorte nein
Apium repens Kriechender Sellerie feuchte/ Uberschwemmte Standorte nein
Botrychium multifidum Vierteiliger Rautenfarn | stickstoffarme saure Boden nein
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wiss. Arthame dt. Arthame bevorzugter Lebensraum c
g
©
< ¢
S
EE
s 8
Botrychium simplex Einfacher Rautenfarn feuchte, basenarme, sa. Lehmbdden | nein
Caldesia parnassifolia Herzléffel Wasser, Uferbereiche nein
Cypripedium calceolus Echter Frauenschuh absonnige karge Sand/Lehmstandorte | nein
Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte offene besonnte Sandflachen nein
Liparis loeselii Sumpf-Glanzkraut kalkreiche Moore, Stiimpfe, Steinbri- | nein
che
Luronium natans Schwimmendes Wasser nein
Froschkraut
Pulsatilla patens Finger-Kiichenschelle | offene besonnte stickstoffarme Fla- nein
chen
Saxifraga hirculus Moor-Steinbrech Moore nein
Thesium ebracteatum Vorblattloses Leinblatt | bodensaure und sommerwarme nein
Standorte in Heiden, Borstgrasrasen
oder Sandmagerrasen
Landsauger
Bison bonasus Wisent Walder nein
Canis lupus Wolf siedlungsferne Bereiche Heide- und nein
Waldbereiche
Castor fiber Biber ungestorte FlieBgewasserabschnitte | nein
mit Gehdlzbestand,
Cricetus cricetus Europdischer Feld- Ackerflachen nein
hamster
Felis sylvestris Wildkatze ungestorte Walder nein
Lutra lutra Eurasischer Fischotter | flache Flusse/ Graben mit zugewach- | nein
senen Ufern, Uberschwemmungsebe-
nen
Lynx lynx Eurasischer Luchs ungestorte Walder nein
Muscardinus avellanarius | Haselmaus Mischwalder mit reichem Buschbe- nein
stand (besonders Haselstrducher)
Mustela lutreola Europdischer Wildnerz | wassernahe Flachen nein
Sicista betulina Waldbirkenmaus feuchtes bis sumpfiges, deckungsrei- | nein
ches Gelande
Ursus arctos Braunbar ungestorte Walder nein
Fledermause
Eptesicus serotinus Breitfligelfledermaus Baumhdohlen, unterschiedliche Land- | nein
Myotis nattereri Fransenfledermaus schaftsstrukturen als Jagdhabitate nein
_ _ (Offenland, Wald, Waldrander) _
Myotis daubentonii Wasserfledermaus nein
Nyctalus noctula Grol3e Abendsegler nein
Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus nein
Pipistrellus pygmaeus Mickenfledermaus nein
Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus nein
Plecotus auritus Braunes Langohr nein
Myotis brandtii Grol3e Bartfledermaus nein
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http://de.wikipedia.org/wiki/Mischwald

wiss. Arthame dt. Arthame bevorzugter Lebensraum c
g
©
< ¢
S
=S
s 8
Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus nein
Myotis myotis Grol3es Mausohr nein
Myotis dasycneme Teichfledermaus nein
Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler Gebaudeteile, Baumhohlen, unter- nein
Barbastella barbastellus Mopsfledermaus schiedliche Landschaftsstrukturen als g
_ _ _ Jagdhabitate (Offenland, Laubwald _
Eptesicus nilssonii Nordfledermaus u.a. in Kombination mit nahrungsrei- | N€in
Plecotus austriacus Graues Langohr che Stillgewasser, FlieRgewassern), nein
Meeressauger
Phocoena phocoena Schweinswal Meer ‘ nein
Kriechtiere
Coronella austriaca Schlingnatter Moorrandbereiche, strukturreiche nein
Sandheiden und Sandmagerrasen,
Sanddiinengebiete
Emys orbicularis Europaische Sumpf- stille oder langsam flieRende Gewas- | nein
schildkrote ser mit trockenen, exponierten, be-
sonnten Stellen zur Eiablage
Lacerta agilis Zauneidechse Vegetationsarme, sonnige Trocken- nein
standorte; Flachen mit Geholzanflug,
bebuschte Feld- und Wegrander,
Réander lichter Nadelwalder
Amphibien
Hyla arborea Laubfrosch permanent wasserfihrende Gewas- nein
Pelobates fuscus Knoblauchkrote ser, in Verbindung mit Grinlandfla-
i . chen, gehdlzfreien Biotopen der
Triturus cristatus Kammmolch Siimpfe, Saumstrukturen und feuch-
ten Waldbereichen
Rana arvalis Moorfrosch wie oben sowie temporar wasserfiih- | nein
rende Gewasser
Bombina bombina Rotbauchunke wasserfihrende Gewéasser vorzugs- | nein
weise in Verbindung mit Grinland,
Saumstrukturen und feuchten Wald-
bereichen, auRerhalb des Verbrei-
tungsgebietes
Rana dalmatina Springfrosch lichte und gewasserreiche Laub- nein
Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch | mischwalder, Moorbiotope innerhalb  'qip
von Waldflachen, keine nachweise
aus der Region bekannt
Bufo calamita Kreuzkréte Bevorzugen vegetationslose / -arme, | nein
Bufo viridis Wechselkrote sonnenexponierte, schnell durch- nein
warmte Gewasser, Offenlandbiotope,
Trockenbiotope mit vegetationsarmen
bzw. freien Flachen
Fische
Acipenser oxyrinchus Atlantischer Stor Flusse nein
Acipenser sturio Europdischer Stor Flusse nein
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wiss. Arthame dt. Arthame bevorzugter Lebensraum c
3
S
E S
S8
Coregonus oxyrhinchus Nordseeschnépel Flusse nein
Falter
Euphydryas maturna Eschen-Scheckenfalter |feucht-warme Walder nein
Lopinga achine Gelbringfalter Waldlichtungen mit Fieder-Zwenke nein
oder Wald-Zwenke
Lycaena dispar Grol3er Feuerfalter Feuchtwiesen, Moore nein
Lycaena helle Blauschillernder Feuer- | Feuchtwiesen, Moore nein
falter
Maculinea arion Schwarzfleckiger Amei- | trockene, warme, karge Fléachen mit nein
sen-Blauling Ameisen und Thymian
Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwéarmer | Trockenlebensraume mit geeigneten | nein
Futterpflanzen (u.a. Oenothera bien-
nis)
Kéafer
Cerambyx cerdo GroRer Eichenbock, bevorzugen absterbende Eichen nein
Heldbock
Dytiscus latissimus Breitrand nahrstoffarme vegetationsreiche Still- | nein
gewdasser mit besonnten Flachwas-
serbereichen
Graphoderus bilineatus Schmalbindiger Breitfli- | Dystrophe Moor-/Heideweiher meist nein
gel-Tauchkafer mit Flachwasser;
Osmoderma eremita Eremit mulmgefillte Baumhohlen von Laub- | nein
baumen vorzugsweise Eiche, Linde,
Rotbuche, Weiden auch Obstbdume
Libellen
Aeshna viridis Grine Mosaikjungfer Gewasser mit Krebsschere nein
Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer | leicht schlammige bis sandige Ufer nein
Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle | Niedermoore und Seeufer; reich struk- | nein
turierte Meliorationsgraben
Leucorrhinia albifrons Ostliche Moosjungfer dystrophe Waldgewasser, Waldhoch- | nein
moore
Leucorrhinia caudalis Zierliche Moosjungfer | dystrophe Waldgewasser,; nein
Leucorrhinia pectoralis Grol3e Moosjungfer eu- bis mesotrophe, saure Stillgewas- | nein
ser
Weichtiere
Anisus vorticulus Zierliche Tellerschne- kleine Tumpel, die mit Wasserlinsen nein
cke (Lemna) bedeckt sind
Unio crassus Gemeine Bachmuschel |in klaren Bachen und Flissen nein
Avifauna
alle europaischen Brut- | boden- und gehdlzbewohnende Arten |ja
vogelarten
Zugvogelarten vom Landesamt fur Umwelt und Natur | nein
MV gekennzeichnete Rastplatze
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In Auswertung der oben stehenden Tabelle werden im weiteren Verlauf des Artenschutzfach-
beitrages folgende Arten bzw. Artengruppen néher auf Verbotstatbestande durch das
Vorhaben betrachtet.

O Avifauna

7. BESTANDSDARSTELLUNG UND BEWERTUNG DER BETROFFENEN ARTEN
7.1. Avifauna
7.1.1. Brutvogel

Im Rahmen der Erfassungen wurden im Untersuchungsraum neun Brutvogelarten geman der
Tabellen 2 bis 4 nachgewiesen. Die Arten sind in der folgenden Abbildung 6 dargestellt. Die
zwei laut Roter Liste Deutschlands oder M-V gefahrdeten Arten der Tabelle 2 werden in den
Anhangen 2.1 bis 2.2 in Formblattern einzeln besprochen. Die besonders geschiitzten Arten
der Tabellen 3 (Baumbirtter) und 4 (Hohlenbriter) sind im Anhang 2.3 und 2.4 detailliert auf-
gefuhrt.

Revierkartierung Neddemin
Brutreviere

Amsel

Blaumeise

Bluthanfling

Buchfink

Gimpel

Griinfink

Kohlmeise

Singdrossel

Stieglitz

[ Grenze Untersuchungsgebiet

®@ @ © © O © ® ©

BV = Brutverdacht

0 25  50m

|
Abb. 6: Reviere der Brutvogelarten im Plangebiet (A. Haselroth)
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Tabelle 2: Festgestellte gefahrdete Brutvogelarten

v = =
2 = I 5
[ 1) c o '.('-5‘ 0 un
3 = > (2|2 |2 |58 o £
() c = 110 |® N © = ]
a o o Z = Tl |lc 5 o = <
25 85 |3 |4l5|2 |25 5 g
oz =5 x |S]o|o = Z =
Bluthanfling (1) Carduelis | 3/V Ba, [1/1 | S, | V1,V2,V3
cannabina Bu
Gimpel (1) Pyrrhula */3 Ba [1/1 |S,Kn, O, V1,V2,V3
pyrrhula
Abkirzungsverzeichnis im Anhang 1
Tabelle 3: besonders geschiitzte Baumbriter
I . C c 9O <t
- IS
5 5 2 > |E|=|8 |88 EZES
< 0 g < | T |35 © N =) £ = T
5} = = 1 {0 | ® N © = S 8 S o
f 9 o = 3 19 | < 5 5 = cC e g o
= = 83 S lal2|2 |88 5 §3%%
oz =5 T |>]d|o 0z z ST o>
Amsel (1) Turdus me- | */* Ba, Bu |[1}/1 |A V1,V2,V3
rula
Buchfink (1) Fringilla coe- | */* Ba [1y1 |O,S,I,Sp |V1,V2,V3
lebs
Grinfink (1) Carduelis *[* Ba [1)/1 |S,Kn,O, I [V1,V2,V3
chloris
Singdrossel (2) Turdus philo- | */* Ba [1/1 |W, I, Schn, |V1, V2,V3
melos 0
Stieglitz (1) Carduelis *[* Ba [1)/1 |S,1 V1,V2,V3
carduelis
Abkirzungsverzeichnis im Anhang
Tabelle 4: besonders geschiitzte Hohlen- und Nischenbriter
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Blaumeise (1) Parus caeru- | */* H [2)2 |1, Sp, S, N, |V1,V2,V3
leus Kn
Kohlmeise (2) Parus major | */* H 212 |I,A V1,Vv2,V3
Abkurzungsverzeichnis im Anhang
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7.1.2. Nahrungsgéaste und Durchztgler
Wahrend und aufRerhalb der Brutzeit fanden sich die 16 Vogelarten der Tabelle 5 zur Nah-
rungsaufnahme im Untersuchungsraum ein. Eine genaue Verortung der Nahrungsgaste und

Durchzugler fand nicht statt.

Tabelle 5: Festgestellte Nahrungsgaste

—_— < @
. ~ |8 S
© 2 2|5 =
£ S < E %
S E = | £ Z
e %] < o < i) © o e
O c = | [@)) 8 © N c ©
0 O o = = > =
= 7)) o) o C = e > =
> n E ) o ®© "5' c c 2
[0} < @ — 0wl s2Z2 |2 [3) [ [
o =z @ S | o | a ) z =
Bachstelze Motacilla alba *[* N,H, [[2)/3 |I, Schn, |V4
B Sp
Dorngrasmiicke | Sylvia communis | */* Bu [}y1 |1, Sp, V4
Schn, O
Goldammer Emberiza citrinella | VIV Bu [1)/1 |S, Sp, | \Z3
Haussperling Passer domesticus | VIV H [2)/3 |S, |, (A) \Z3
Hausrotschwanz | Phoenicurus *[* Gb [21/3 |1, Sp, \Z3
ochruros Schn, W
Heidelerche Lullula arborea A/ X B [41/3 |1, Sp, \Z3
Schn, W,
S, Pf, Kn
Monchsgrasmi- | Sylvia atricapilla *[* B,Bu |[1)/1 |[I,SpO, \Z3
cke Kn
Neuntoter Lanius collurio *N | Bu [41/3 |I,Ks, Ap, |V4
R, Sp, W
Rauchschwalbe | Hirundo rustica VIV N [1, I V4
3)/2
Rotkehlchen Erithacus rubecula | */* Ba, Bu |[1)/1 |I, Sp, W, |V4
0,S
Rotmilan Milvus milvus VIV |1 X Ho [1a]/3, | Ks, V, M1
W3 | Aa, (F, I,
w)
Sommergold- Regulus ignicapil- | */* Ba [ay1 |1, Sp V4
héhnchen lus
Star Sturnus vulgaris 3/* H [2)/2 |A,O V4
Sumpfmeise Parus palustris *[* H [y1 |1, Sp, S V4
Wintergoldhahn- | Regulus regulus *[* Ba [1)/1 |1, Sp V4
chen
Zilpzalp Phylloscopus col- | */* Ba [1/1 |1,0 V4
lybita

Abkurzungsverzeichnis im Anhang 1
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Die Modulzwischflachen stehen den Nahrungsgéasten der Tabelle 5 weiterhin zur Verfligung.
Zusatzlich wird zur multifunktionalen Kompensation des Eingriffs die Entwicklung von Offen-
land gefordert (Realkompensation/ Okopunkte).

7.1.3. Umgang mit den Verbotstatbestdnden bezogen auf die Avifauna

Aus den detaillierten Besprechungen in den Formblattern der Anhénge 2.1 bis 2.4, sowie aus
zuvor erfolgter Auseinandersetzung mit der Nahrungshabitatfunktion, resultiert folgender Ar-
tenschutzrechtlicher Bezug fur Vogelarten:

Umgang mit dem To6tungs- und Verletzungsverbot nach 8§ 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG bezogen auf die Projektwirkungen:
Baubedingt: Das Plangebiet wird nach Genehmigung der Planung einem zeitlich be-
grenzten Baugeschehen unterworfen sein. Die Gehdlze entlang der westlichen Plan-
gebietsgrenze sind von der Planung nicht betroffen und bleiben erhalten. Zwischen
Gehdlzen und Baufeld wird ein 15 m breiter Streifen freigehalten. Die Geholze im Be-
reich der Baumschule werden entfernt. Es erfolgen Neuanpflanzungen im Bereich der
Sichtschutzhecken und des westlichen Feldgeholzes. Die Bauarbeiten werden tags-
Uber Larm erzeugen. Weiterhin werden Maschinen, Menschen und Anlieferfahrzeuge
durch Bewegung visuelle Reize erzeugen, die das Gelande beunruhigen. Vorgenannte
Wirkungen der Bauarbeiten verursachen keine Toétungsgefahr bei Nahrungsgasten, da
diese verscheucht werden, kénnen aber ggf. zur Tétung und Verletzung britender In-
dividuen und derer Entwicklungsformen einerseits durch direkte Einwirkung in Brut-
platze, andererseits durch Verlassen der Gelege durch die Altvégel fihren. Um dem zu
begegnen, sind die Fallungen aulRerhalb der Brutzeiten vorzunehmen.

MaRRnahme: V1, V2
Anlagebedingt: nicht relevant - keine Tétungsgefahr durch Vogelschlag
Betriebsbedingt: Der Betrieb der Solaranlage birgt nicht die Gefahr der Tétung oder
Verletzung da die zu erwartenden betriebsbedingte Wirkungen &uRRerst gering sind.

Bei Umsetzung der 0.g. MaBhahme kénnen Toétungen und Verletzungen durch das
Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht
erforderlich.

Umgang mit dem Stérungsverbot nach 8 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG bezogen auf
die Projektwirkungen: Eine erhebliche Stdérung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population einer Art fihren. Als
lokale Population gilt die Anzahl von Brutpaaren in den betreffenden Messtischblatt-
quadranten 2345-4. Das heif3t alle Handlungen welche zur Minimierung des Bestandes
an Brutpaaren filhren, sei es durch Tétung von Individuen oder durch die gravierende
Verschlechterung der Lebensbedingungen der jeweiligen Art stellen einen Stérungstat-
bestand dar.

Baubedingt: Der Tétung und Verletzung ausschlief3lich britender Individuen und de-
rer Entwicklungsformen, einerseits durch vorgenannte direkte Einwirkung auf
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Bruthabitate, andererseits durch Verlassen der Gelege durch die Altvégel aufgrund von
Beunruhigung, wird durch eine zeitliche Festlegung der Gehdélzfallungen und durch Er-
haltungsfestsetzungen begegnet.

MalRnahme: V1, V2,
Die Beunruhigung von Habitaten auf3erhalb des Plangebietes wirkt fir die Dauer der
Bauzeit auf Brutvogel und Nahrungsgaste. Die temporére Beeintrachtigung fiihrt nicht
zur Aufgabe der Fortpflanzungs- und Ruhestatten.
Anlagebedingt: Auf Griinland (ca. 1,7 ha) und mit Gehdlzen bepflanzten Flachen von
Baumschulen (ca. 1,6 ha) entstehen ca. 3,4 ha Modulflachen mit vernachlassigbaren
Versiegelungen, Uberdeckungen von max.46% und maximalen Hohen von 3 m bis 4 m
Uber Gelande. Der vorhandene Wirtschaftsweg (ca. 0,07 ha) wird zukunftig als Zufahrt
genutzt. Im Westen werden ca. 0,2 ha Geholze zur Erhaltung bzw. Anpflanzung fest-
gesetzt. Weiterhin werden im Osten Sichtschutzhecken gepflanzt. Die Silhouettenver-
anderung wird nicht dazu fuhren, dass im Umfeld anséssige Arten die bisherigen Fort-
pflanzungs- und Ruhestatten aufgeben. Die Durchgangigkeit des Plangebietes ist fir
alle Vogelarten weiterhin gewahrleistet. Module kénnen nicht zur Toétung von Tieren
durch Vogelschlag fuhren. Ein Verlust von Habitaten in Form fehlender Brutplatze, ver-
minderter Nahrungsverfugbarkeit und Einschrankung von Ruhephasen tritt nicht ein,
da Geholze erhalten bleiben, neue Habitate durch Neupflanzungen entstehen, das ent-
stehende extensive Grinland als Nahrungsflache dienen wird und zusatzlich aul3er-
halb des Plangebietes Offenland durch Entwicklung aus Acker oder den Kauf von Oko-
punkten geftrdert wird.

MaRnahme: V2, V3, V4, M1, CEF 1
Betriebsbedingt: Im Rahmen von Wartungsarbeiten ist mit verschwindend geringen
Immissionen zu rechnen. Die Beunruhigung wirkt nicht funktionsmindernd auf die Ha-
bitate im Plangebiet und im Umfeld.

Bei Umsetzung der o0.g. MalBhahmen kdnnen Populationsgefahrdungen durch das
Vorhaben vermieden werden. Eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht
erforderlich.

e Umgang mit dem Schadigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zer-
storung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten) bezogen auf die Projektwirkun-
gen:

Baubedingt: Infolge der Umsetzung vorgenannter Planung werden im Bereich der Mo-
dulflachen Bruthabitate, sowie Aufenthalts- und Nahrungsflachen unbrauchbar ge-
macht. Die temporére Beunruhigung des Plangebietes zur Bauzeit fuhrt nicht zur dau-
erhaften Meidung von Ruhe- und Fortpflanzungsstatten im Plangebiet und dessen Um-
feld.

Anlagebedingt: Die Silhouettenveranderung wird die Funktionen der umliegenden Le-
bensrdume nicht beeintrdchtigen. Die Durchgéangigkeit des Plangebietes ist, fur alle
Vogelarten des Umlandes weiterhin gewéhrleistet. Es besteht nicht die Gefahr des Vo-
gelschlags. Ein Verlust von Habitaten in Form fehlender Brutplatze und verminderter
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Nahrungsverfligbarkeit tritt nicht ein, da das entstehende extensive Grinland und die
von Bebauung freizuhaltenden Flachen diese Habitatfunktionen iibernehmen. Habitate
fur die ausschlieBlich gehdlzbewohnenden Arten werden teilweise erhalten oder neu
gepflanzt.
MaRnahme: V2, V3, V4, M1, CEF 1

Betriebsbedingt: Im Rahmen von Wartungsarbeiten ist mit verschwindend geringen
Immissionen zu rechnen. Die Beunruhigung wirkt nicht funktionsmindernd auf die Ha-
bitate im Plangebiet und im Umfeld.

Bei Umsetzung der Malinahmen kann der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhe-
statten durch die Wirkungen des Vorhabens kompensiert und das Zusammenspiel
von erforderlichen Habitaten im raumlichen Zusammenhang weiterhin gewéhrleistet
werden. Eine Ausnahme nach 8 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich.

8. ZUSAMMENFASSUNG

Fur die oben aufgefiihrten Tierarten gilt die Einhaltung der Verbote des § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis
3 BNatSchG. Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt kein Versto3 gegen die Verbote zum Schutz
der européischen Vogelarten (alle im Plangebiet festgestellten Arten) und der Tierarten nach
Anh. IV FFH-RL (keine) vor, soweit die 0kologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen
Fortpflanzungs- und Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang weiterhin erftllt wird. Werden
alle nachfolgenden Auflagen umgesetzt, werden die Verbote des § 44 Abs. 1 des BNatSchG
durch die Planung nicht beruhrt.

Die folgenden Vermeidungsmafinahmen wirken dem laut § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BNatSchG
definierten T6tungs- und Verletzungsverbot und dem Tatbestand der erheblichen Stérun-
gen wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten
entgegen.

VermeidungsmalRnahmen

V1 Geholzbeseitigungen sind aulRerhalb der Brutzeiten vom 01. Oktober bis zum 28. Feb-
ruar durchzufuhren.

V2 Im Bereich der Erhaltungsfestsetzung ist das Feldgeholz wiederherzustellen und dau-
erhaft zu erhalten. Ausfall ist durch heimische standortgerechte Laubb&dume zu erset-
zen. Es sind eine Mittereihe Heister im 10 m Abstand und westlich bzw. ¢stlich davon
je 1 Reihe niedriger bzw. héherer Strducher im 2 m Abstand zu pflanzen. Folgende
Pflanzen kénnen verwendet verwenden:

Artenliste 1: niedrige Strducher Hohe 20-100 cm

Brombeere - Rubus fruticosus

Hundsrose - Rosa canina

Rote Heckenkirsche - Lonicera xylosteum

Bibernellrose - Rosa pimpinellifolia

Artenliste 2: hohere Straucher H6he 60-100 cm, 3-triebig

Schlehe - Prunus spinosa

Strauchhasel - Corylus avellana
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V3

V4

V5
V6

Weil3dorn - Crataegus laevigata

Schneeball - Viburnum opulus
Pfaffenhitchen - Euonymus europaeus
Artenliste 3: Heister 150 bis 200 cm hoch

Stieleiche - Quercus robur
Vogelkirsche - Prunus avium
Eberesche - Sorbus aucuparia
Wildbirne - Pyrus communis
Holzapfel - Malus sylvestris

Innerhalb der Flachen fir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schadlichen Umwelteinwirkungen (im Sudwesten und Osten) sind 3 m breite Sicht-
schutzhecken zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es werden folgende Pflanzen
empfohlen: Heister der Arten Traubeneiche, Vogelkirsche, Holzbirne, Holzapfel, Eber-
esche, Schlehe, Pfaffenhitchen, Schneeball, WeiRdorn, Strauchhasel. Ein Rickschnitt
der Straucher auBerhalb der Brutzeit, nach vorheriger Beantragung und Genehmigung
durch die untere Naturschutzbehdrde (uNB), ist zulassig, wenn die Leistung der PV-
Anlage durch die Gehdlze beeintrachtigt wird.

Die Modulrand- und Zwischenflachen dirfen nur aufRerhalb des Zeitraumes vom
01.Marz bis 01. August mit Balkenmahern, unter Beseitigung des Mahdgutes gemaéht
werden. Die Schnitth6he darf 10 cm nicht unterschreiten. Das Mulchen des Aufwuch-
ses ist nicht zulassig. Auf DUngung, Pestizid- und Herbizideinsatz ist zu verzichten.
Alternativ ist eine Schafbeweidung maglich.

Eine Bewachung der Anlage durch Hunde ist zu unterlassen.

Zaune sind mit Bodenfreiheit zu errichten.

Die folgenden Kompensations- und CEF — MaflinahmenmalRnahmen wirken dem laut § 44
Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG definierten Schadigungstatbestand der Zerstérung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestétten entgegen.

KompensationsmafRnahmen

M1

Zur Deckung des Kompensationsbedarfes sind MalBhahmen zu realisieren, die den
Wert von 9.637 Kompensationsflachenaquivalenten erreichen und die sich in der Land-
schaftszone ,Riickland der Mecklenburgischen Seenplatte® befinden. Als Ersatz der
Nahrungshabitatfunktion der Flache sind entweder Offenland aus ca. 0,25 ha Ackerfla-
che zu schaffen oder 9.637 Kompensationsflachenaquivalente einer Okokontomaf-
nahme zu erwerben, die Offenland entwickelt. Hierfiir steht z.B. folgendes Okokonto
zur Verfugung: VG 019 Kontakt Frau Dr. Hennicke 03834/83229 ,Wiedervernassung
des Gelliner Bruches®. Der Reservierungsbescheid ist vor Satzungsbeschluss vorzule-
gen. Bevor der B-Plan rechtskraftig wird, ist der verbindliche Abbuchungsnachweis vor-
zulegen.

CEF- MaRnahmen

CEF 1 Der Verlust von Brutmdglichkeiten fur Hohlenbriter ist zu ersetzen. 1 Ersatzquartier

ist vor Beginn von Fall- und Abrissmafinahmen im Plangebiet installieren. Die Umset-
zung der MafRnahme ist durch eine fachkundige Person zu planen und zu begleiten.
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Diese hat nach Abschluss der Arbeiten einen Tatigkeitsbericht zu verfassen und an
uNB, Bauherrn, Stadt/Gemeinde weiterzuleiten sowie eine Abnahme mit der uNB und
anderen Beteiligten zu organisieren. Die Person Ubernimmt samtliche Kommunikation
zwischen uNB, Bauherrn und anderen Beteiligten.

1 Nistkasten Kohlmeise g 32 mm

mit ungehobelten Brettern und leicht beweglicher Reinigungs- und Kontrollklappe ent-
sprechend Montageanleitung Abbildung 7 des AFB alternativ Fa. Schwegler

Abb. 7: Héhlenbriter — Nistkasten (Quelle © NABU)
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9. QUELLEN

LEITFADEN ARTENSCHUTZ in Mecklenburg-Vorpommern Hauptmodul Planfeststellung / Ge-
nehmigung Buro Froelich & Sporbeck Potsdam, Landesamt fir Umwelt, Naturschutz
und Geologie M-V, 20.09.2010¢

BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG — BARTSCHV, Verordnung zum Schutz wild lebender Tier-
und Pflanzenarten vom 16. Februar 2005 (BGBI. | S. 258, 896), geandert durch Artikel
10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBI. | S. 95)

EU-VOGELSCHUTZRICHTLINIE — Richtlinie 209/147/EG des Rates vom 30. November 2009
Uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010)
FAUNA-FLORA-HABITAT-RICHTLINIE — Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der natirlichen Lebensraume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, zu-
letzt geéndert durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 zur
Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des Beitritts der Repub-

lik Kroatien (ABI. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193 — 229)

GESETZ UBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (Bundesnaturschutzgesetz -
BNatSchG) Ausfertigungsdatum: 29.07.2009 (BGBI. | S. 2542) in Kraft seit: 1.3.2010,
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.August 2021 (BGBI. | S. 3908) geéan-
dert worden ist
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0017
https://de.wikipedia.org/wiki/Amtsblatt_der_Europ%C3%A4ischen_Union

GESETZ DES LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN zur Ausfilhrung des Bundesnaturschutz-
gesetzes (Naturschutzausfihrungsgesetz — NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010
GVOBI. M-V 2010, S. 66), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli
2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228),

VERORDNUNG (EG) NR. 338/97 DES RATES vom 9. Dezember 1996 tber den Schutz von Exemp-
laren wildlebender Tier-und Pflanzenarten durch Uberwachung des Handels (VO (EG)
Nr. 338/97), Abl. L 61 S. 1, zuletzt geandert am 07.August 2013 durch Verordnung (EG)
Nr. 750/2013

VOKLER, HEINZE, SELLIN, ZIMMERMANN (2014): Rote Liste der Brutvogel Mecklenburg-
Vorpommerns, Ministerium fir Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz
Mecklenburg-Vorpommern, Paulshéher Weg 1, 19061 Schwerin

BAUER, H. BEZZEL, E. & W.; FIEDLER (2005): Das Kompendium der Vogel Mitteleuropas — Wie-
belsheim

FLADE, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands: Grundlagen flr
den Gebrauch vogelkundlicher Daten in der Landschaftsplanung. — Eching

FUKAREK, F. & H. HENKER (2005): Flora von Mecklenburg-Vorpommern — Farn- und
Blutenpflanzen. Herausgegeben von Heinz Henker und Christian Berg. Weissdorn-
Verlag Jena

BERGER, G., SCHONBRODT, T., LAGER, C. & H. KRETSCHMER (1999): Die Agrarlandschaft der
Lebusplatte als Lebensraum flr Amphibien. RANA Sonderheft 3. S. 81 — 99,

GUNTHER, R. (Hrsg.) (1996): Amphibien und Reptilien Deutschlands, Jena; Stuttgart

TEUBNER, J., TEUBNER, J., DOLCH, D. & G. Heise (2008): Saugetiere des Landes Branden-
burg- Teil 1: Fledermause. In: LUA (Hrsg.): Naturschutz und Landschaftspflege in Bran-
denburg Heft 2, 3: S. 191

DIETZ, C.; V. HELVERSEN, O. & D. NiLL (2007): Handbuch der Fledermause Europas und
Nordwestafrikas. Stuttgart

VOKLER Zweiter Brutvogelatlas des Landes Mecklenburg — Vorpommern 2014

LUNG M-V LINFOS light, Landesamt fir Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal
Umwelt M-V,

LUNG M-V Angaben zu den in Mecklenburg-Vorpommern heimischen Vogelarten Landesamt
fur Umwelt, Naturschutz und Geologie Fassung vom 08. November 2016,

BFN — SKRIPTEN 247, 2009, Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freiland-
photovoltaikanlagen- Endbericht Stand Januar 2006 Bundesamt fur Naturschutz.
ZEITSCHRIFT VOGELWELT AUSGABE 134 aus dem Jahr (2013) hier ,Die Brutvogel grof’-

flachiger Photovoltaikanlagen in Brandenburg®

10. ANHANG 1 — ABKURZUNGSVERZEICHNIS

Nahrung A = Allesfresser; Aa = Aas; Am = Ameisen; Ap = Amphien; F = Fische; Ff = Feldfrichte; | = Insekten; K =
Krustentiere; Kn = Knospen, Nektar, Pollen; Ks = Kleinsauger; Mu = Muscheln; N = Nisse; O = Obst,
Fruchte, Beeren; R = Reptilien; P = vegetative Pflanzenteile; S = Sémereien; Sp = Spinnen; Schn = Schne-
cken; V = Vogel; W = Wirmer, (in Ausnahmefallen), [Spezifizierung]

Habitate B=Boden, Ba=Baum, Bu=Busch, Gb=Gebaude, Sc=Schilf, N=Nischen, H=H6hlen, Wg=Wintergast
BArtSchv = Bundesartenschutzverordnung Spalte 3 (bg = besonders geschiitzt, sg = streng geschiitzt)
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VRL

RLD

RL MV

Nistplatz

= Anhang | der EU-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG (1) oder in M-V schutz- und managementrelevante

Arten gemaf Art. 4 Abs. 2 VS-RL (Il)
= Rote Liste Deutschland

= Rote Liste Meck.-Vp.

geschitztes Areal

Erléschen des Schutzes

(1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefahrdet, 3 = gefahrdet,
V=Vorwarnliste = noch ungefahrdet, (verschiedene Faktoren kénn-
ten eine Gefahrdung in den nachsten zehn Jahren herbeifiihren)

1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark geféhrdet,

3 = gefahrdet, 4= potenziell gefahrdet, Vorwarnliste

= noch ungeféhrdet

[1] = Nest oder - sofern kein Nest gebaut wird — Nistplatz

[1a] = Nest (Horst) mit 50 m stérungsarmer Umgebung; bei Arten ge-
maf § 23 Abs. 4 NatSchAG M-V werden 100m stérungsarme Umge-
bung als Fortpflanzungsstétte gewertet (Horstschutzzone)

[1b] = gutachtlich festgelegtes Waldschutzareal bzw. Brutwald

[2] = System mehrerer i.d.R. jahrlich abwechselnd genutzter Nes-
ter/Nistplatze; Beeintrachtigung eines o. mehrerer Einzelnester au-
Berhalb der Brutzeit fuhrt nicht zur Beeintréachtigung der Fortpflan-
zungsstatte

[2a] =i.d.R. System aus Haupt- und Wechselnest(ern); Beeintrachti-
gung (= Beschadigung oder Zerstérung) eines Einzelnestes fuhrt
i.d.R. zur Beeintrachtigung der Fortpflanzungsstétte

[3] =i.d.R. Brutkolonie oder im Zusammenhang mit Kolonien anderer
Arten; Beschadigung oder Zerstérung einer geringen Anzahl von Ein-
zelnestern der Kolonie (< 10%) auRerhalb der Brutzeit fihrt i.d.R. zu
keiner Beeintrachtigung der Fortpflanzungsstatte

[4] = Nest und Brutrevier

[5] = Balzplatz

1 = nach Beendigung der jeweiligen Brutperiode

2 = mit der Aufgabe der Fortpflanzungsstéatte

3 = mit der Aufgabe des Reviers (Abwesenheit fiir 1-3 Brutperioden
je nach Ortstreue und 6kologischer Flexibilitat der Art)

4 = funf Jahre nach Aufgabe des Reviers

5 = zehn Jahre nach Aufgabe des Reviers

W x = nach x Jahren (gilt nur fur Standorte ungenutzter Wechsel-
horste in besetzten Revieren)

o

~———r
KuNBHART
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11. ANHANG 2 - FORMBLATTER BRUTVOGEL

11.1. Anhang 2.1 — Bluthéanfling

Bluthanfling (1) (Carduelis cannabina)

Schutzstatus
RL MV: V X Européische Vogelart gemaR Art.1 Vogelschutzrichtlinie
RL D: 3 O streng geschitzte Art
O MV besondere Verantwortung

Bestandsdarstellung

Angaben zur Autbkologie:

Besiedelt sonnige, offene bis halboffene Landschaften mit niedrigen Hecken und Buschen mit nicht
zu hochwiichsiger Krautschicht. Bevorzugt junge Nadelbaumkulturen, Kahlschlage, Baumschulen,
verbuschte Halbtrockenrasen, Ruderalfluren, stadtrandnahe Friedhtfe. Baum- und Geblischbriter in
dichtem Gebusch und jungen Koniferen. Sehr kleines Nestrevier (< 300 m2). Schutz der Fortpflan-
zungsstatte nach § 44 Abs. 1 BNatSchG durch Nest oder Nistplatz. Der Schutz erlischt nach Been-
digung der jeweiligen Brutperiode. Erndhrt sich von Pflanzensamen, kleinen Insekten und Spinnen.
Die Fluchtdistanz betragt < 10 - 20 Meter (Flade, 1994).

Vorkommen in M-V:

Mit hoher Stetigkeit in M-V verbreitet. Allerdings im Vergleich zu vorausgegangenen Kartierungen
stark abnehmende Bestande. Im gesamten Mecklenburg-Vorpommern umfasst der Bestand 13.500-
24.000 BP (Vokler, 2014).

Gefahrdungsursachen:

Wesentliche Ursache fur den Bestandsriickgang ist der mit dem Einsatz von Herbiziden in der in-
dustriellen Landwirtschaft verbundene Verlust artenreicher Krautséume. In Ortschaften verschwin-
den Nahrungsflachen, durch zunehmende Bebauung, Gartennutzung und zu intensive Pflegemal3-
nahmen. Aufforstungsflachen fehlen in Waldern (Vokler, 2014).

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen O potenziell vorkommend
Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: 1 Brutverdacht innerhalb der Baumschule
(Nadelbaume) im Suden des Plangebietes

Lokale Population nach Vokler, 2014: Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 konnten im
Untersuchungsgebiet des Messtischblattquadranten 2345-4 etwa 8-20 Brutpaare festgestellt wer-
den.

Prifung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmaflnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmalRnahmen (CEF):
Auflistung der MaBnahmen:
- V1,Vv2,V3

Prognose und Bewertung des Tétungs- und Verletzungsverbotes gem. 8 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG (ausgenommen sind Tétungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestétten):

Verletzung oder Tétung von Tieren, Beschadigung oder Zerstdrung ihrer Entwicklungsfor-
men

O Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhéht sich fur die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-
schadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an
Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhéht sich fur die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

Beschadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an
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Die Gefahr Vogel zu verletzen oder zu téten besteht fiir briitende Tiere. Wéhrend der Kartierung zum Vorha-
ben wurde Brutverdacht des Bluthanflings in der Baumschule (Nadelbaume) im Stiden des Plangebietes aus-
gemacht. Die Baume der Baumschule werden beseitigt. Bruthabitate gehen somit verloren. Mit Hilfe der zeitli-
chen Festlegung fur die Gehélzbeseitigungen entsteht nicht die Gefahr briitende Végel zu verletzen oder zu
toten und damit wird kein Schédigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG ausgelést.

Prognose und Bewertung des Storungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG
Erhebliches Stoéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinte-
rungs- und Wanderungszeiten

O Die Stérung fihrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Storungen fuhren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population einer Art fihren. Die Fortpflanzungsstatte wird beseitigt. Mithilfe der zeitlichen Festlegung fir die
Gehdlzbeseitigungen, der Erhaltungsfestsetzungen und der Pflanzungen im Bereich des Feldgehélzes und der
Sichtschutzhecken kdnnen erhebliche Stérungen ausgeschlossen werden. Die lokale Population ist nicht ge-
fahrdet. Es entsteht kein Stérungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG.

Prognose und Bewertung der Schadigungsbestande gem. 8 44 Abs. 1 Nr. 3i. V. m. Abs. 5
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tétungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG
(Toétungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstdérung von Fortpflanzens- oder Ruhestatten)

X Beschéadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten

O Totung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten
nicht auszuschliel3en

O Vorgezogene Ausgleichsmafinahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu
vermeiden

O Beschadigung oder Zerstdrung (ggf. im Zusammenhang mit T6tung), 6kologische Funktion wird im

raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Das Bruthabitat wird entfernt und damit verringert sich auch das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestétten
im Untersuchungsraum. Die bestehenden Gehélze im Westen bleiben erhalten. Es erfolgen Anpflanzungen von
Hecken, die neue Bruthabitate bieten. Die vorhandenen und die geplanten Strukturen sind geeignet, um die
6kologische Funktion der Fortpflanzungsstéatten im raumlichen Zusammenhang weiterhin zu erfiillen. Damit ent-
steht kein Schadigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG.

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestédnde nach § 44 Abs.1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
O Treffen zu Darlegung der Griinde fir Ausnahme erforderlich
Treffen nicht zu artenschutzrechtliche Prifung endet hiermit

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fir eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7
BNatSchG

Wahrung des Erhaltungszustandes
Die Gewahrung einer Ausnahme fiihrt zu:

O Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen
O Keiner Verschlechterung des derzeit ungiinstigen Erhaltungszustandes der Populationen
O Kompensatorische MalRnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich

Auflistung der MaBnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement
Begrundung, dass EHZ gewabhrt bleibt
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11.2. Anhang 2.2 - Gimpel

Gimpel (1) (Pyrrhula pyrrhula)

Schutzstatus
RL MV: 3 X Européische Vogelart gemaR Art.1 Vogelschutzrichtlinie
RL D: * O streng geschitzte Art
MV besondere Verantwortung

Bestandsdarstellung

Angaben zur Autbkologie:

Der Gimpel besiedelt Wélder, vor allem Nadel- und Mischwélder mit stufigem Aufbau, auch Fichten-
aufforstungen, Parks, Friedhdfe und strauchbestandene, gebischreiche Agrarlandschaften. Aber
auch in Garten und in Siedlungsgebieten. Es handelt sich um eine baum- und strauchbriitende Vo-
gelart. Die Art erndhrt sich von Wirmern, Sonnenblumenkernen, Niissen, Beeren und Samen ver-
schiedener Pflanzen. (URL: https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/portraets/gimpel/) Nach
§ 44 BNatSchG betrifft der Schutz der Fortpflanzungsstatte das Nest. Dieser Schutz erlischt nach
Beendigung der jeweiligen Brutperiode.

Vorkommen in M-V:

In Mecklenburg-Vorpommern weit verbreitet, mit Ausnahme waldarmer Regionen. Unbesiedelt sind
Teile Rugens, auf Usedom am Achterwasser, auf Poel, in Teilen der norddstlichen Lehmplatten, im
Siiden der Uckermiinder Heide, im kuppigen Uckermarkischen Lehmgebiet sowie in den siidwestli-
chen Talsandniederungen mit Elde, Sude und Régnitz, der westlichen Prignitz und dem oberen
Warnow-Elde Gebiet. Im Vergleich zu vorausgegangenen Kartierungen sind die Bestandszahlen als
sehr rlicklaufig einzuschatzen. Im Jahr 2009 wurde der Bestand in M-V auf 4.500-8.000 BP ge-
schatzt. (Vokler, 2014).

Gefahrdungsursachen:

Nicht genau bekannt

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen O potenziell vorkommend
Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: 1 Brutverdacht innerhalb der Gehélze ent-
lang der westlichen Plangebietsgrenze

Lokale Population nach Vokler, 2014: Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 konnten im
Untersuchungsgebiet des Messtischblattquadranten 2345-4 etwa 2-3 Brutpaare festgestellt werden.

Prifung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmaflnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmalRnahmen (CEF):
Auflistung der MaBnahmen:
- V1,Vv2,V3

Prognose und Bewertung des Tétungs- und Verletzungsverbotes gem. 8 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG (ausgenommen sind Tétungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestétten):

Verletzung oder Totung von Tieren, Beschadigung oder Zerstorung ihrer Entwicklungsfor-
men

O Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhéht sich fur die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-
schéadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an
Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhéht sich fur die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

Beschadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an
Die Gefahr Vogel zu verletzen oder zu téten besteht fur briitende Tiere. Wahrend der Kartierung zum Vorha-
ben wurde ein Brutverdacht des Gimpels in den Gehdlzen entlang der westlichen Plangebietsgrenze festge-
stellt. Die Gehdlze wurden zur Erhaltung festgesetzt und mit einem 15 m breiten Freihaltestreifen in Richtung
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Bauflache versehen. Sie sind somit von den Bauarbeiten nicht betroffen. So besteht nicht die Gefahr briitende
Voégel zu téten oder zu verletzen und kein Schadigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG.

Prognose und Bewertung des Storungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG
Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinte-
rungs- und Wanderungszeiten

O Die Stérung fihrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Stérungen fuhren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population einer Art fihren. Mithilfe der Erhaltungsfestsetzung und Abstandsfestlegungen kénnen Tétungen
oder Verletzungen von Tieren ausgeschlossen werden. Die Fortpflanzungsstatte bleibt erhalten. Die lokale Po-
pulation wird nicht gefahrdet. Es entsteht kein Stérungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG

Prognose und Bewertung der Schadigungsbestande gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3i.V. m. Abs. 5
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Totungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG
(Totungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von Fortpflanzens- oder Ruhestatten)

O Beschadigung oder Zerstérung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten

O Totung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten
nicht auszuschlief3en

O Vorgezogene Ausgleichsmafinahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu
vermeiden

O Beschadigung oder Zerstorung (ggf. im Zusammenhang mit T6tung), 6kologische Funktion wird im

raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Das Bruthabitat und damit das Angebot an Fortpflanzungs- und Ruhestétten bleibt erhalten. Die vorhandene
Struktur ist geeignet die 6kologische Funktion der Fortpflanzungsstétten im rdumlichen Zusammenhang weiter-
hin zu erflllen. Damit entsteht kein Schadigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG.

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestédnde nach § 44 Abs.1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
O Treffen zu Darlegung der Griinde fur Ausnahme erforderlich
Treffen nicht zu artenschutzrechtliche Priifung endet hiermit

Darlegung der naturschutzfachlichen Grinde fir eine Ausnahme nach 8§ 45 Abs. 7
BNatSchG

Wahrung des Erhaltungszustandes
Die Gewahrung einer Ausnahme flihrt zu:

O Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen
O Keiner Verschlechterung des derzeit ungiinstigen Erhaltungszustandes der Populationen
O Kompensatorische MalRnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich

Auflistung der MaBnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement
Begrundung, dass EHZ gewabhrt bleibt
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11.3. Anhang 2.3 — ungefahrdete Baumbruiter

besonders geschitzte Baumbriter

Amsel (1) (Turdus merula), Buchfink (1) (Fringilla coelebs), Grunfink (1) (Carduelis
chloris), Singdrossel (2) (Turdus philomelos), Stieglitz (1) (Carduelis carduelis),

Schutzstatus

X Européische Vogelarten gemaf Art.1 Vogelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung

Angaben zur Autdkologie:

Die Arten beanspruchen die Vorhabenflache als Revier und begeben sich hier auf Nahrungssuche. Als anpas-
sungsfahige Kulturfolger beanspruchen sie kleine Reviere und weisen geringe Fluchtdistanzen auf. Sie sind in
der Lage Ausweichhabitate zu nutzen. Der Schutz der Fortpflanzungsstétte erlischt bei allen Arten nach Been-
digung der jeweiligen Brutperiode. Die im Untersuchungsgebiet vorkommenden Baum- und Gebuschbriter sind
in M-V teilweise weit verbreitet mit regionalen Bestandsliicken. Es handelt sich um Brutvdgel lichter Wélder und
des Ubergangs zur halboffenen Landschaft. Die Nester werden jéhrlich neu angelegt. Die Arten sind nicht an
vorherige Brutplatze gebunden.

Vorkommen in M-V:

Die Arten weisen hohe Bestandsdichten auf und sind nicht gefahrdet.

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen | potenziell vorkommend
Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: In den Laubgehélzen in den Gehdlzen entlang der
westlichen Plangebietsgrenze und in den Laubgehdlzen im Nordosten der Baumschule

Lokale Population nach Vokler, 2014: stabil und flachendeckend vorkommend

Prifung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmaflnahmen sowie vorgezogene AusgleichsmalRnahmen (CEF):
Auflistung der MaBnahmen:
- Vi,v2,Vv3

Prognose und Bewertung des Tétungs- und Verletzungsverbotes gem. 8 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG (ausgenommen sind Totungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten):

Verletzung oder Tétung von Tieren, Beschadigung oder Zerstérung ihrer Entwicklungsfor-
men

O Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhéht sich fur die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-
schadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an
Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhéht sich fur die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

Beschadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an
Die Gefahr Vdgel zu verletzen oder zu téten besteht fiir briitende Tiere. Die Gehélze im Westen bleiben erhal-
ten. Die Geholze im Bereich der Baumschule werden entfernt. Die zeitlichen Festlegungen fir Fallungen und
die teilweise Erhaltung der Gehdélze sind zwingend einzuhalten. So besteht nicht die Gefahr britende Végel zu
téten oder zu verletzen und kein Schadigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG.

Prognose und Bewertung des Storungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG
Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinte-
rungs- und Wanderungszeiten

O Die Storung fuhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Storungen fuihren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population einer Art fihren. Es liegt keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes vor, da die meisten Arten
in hoher Anzahl an Brutpaaren in den entsprechenden MTBQ vorkommen. Tétungen und Verletzungen werden
vermieden. Die Gehdlze werden teilweise erhalten. Ersatzhabitate werden durch Neupflanzungen geschaffen.
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Die lokalen Populationen werden somit nicht geféahrdet und es entsteht kein Stérungstatbestand nach § 44 Abs.
1 Nr. 2 BNatSchG.

Prognose und Bewertung der Schadigungsbestande gem. 8§ 44 Abs. 1 Nr. 3i. V. m. Abs. 5
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tétungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG
(Toétungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstdérung von Fortpflanzens- oder Ruhestatten)

X Beschadigung oder Zerstdrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten

O Totung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten
nicht auszuschlief3en

O Vorgezogene AusgleichsmalBnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu
vermeiden

O Beschadigung oder Zerstérung (ggf. im Zusammenhang mit Tétung), 6kologische Funktion wird im

Zusammenhang nicht gewahrt
Gehdlze werden teilweise entfernt bzw. erhalten. Ersatzhabitate werden durch Neupflanzungen geschaffen. Die
Arten sind nicht an Nester gebunden und legen diese jedes Jahr neu an. Die vorhandene und geplante Struktur
ist geeignet die 6kologische Funktion der Fortpflanzungsstétten im rdumlichen Zusammenhang weiterhin zu er-
fullen. Damit entsteht kein Schadigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG.

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestédnde nach § 44 Abs.1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
O Treffen zu Darlegung der Griinde fur Ausnahme erforderlich
Treffen nicht zu artenschutzrechtliche Priifung endet hiermit

Darlegung der naturschutzfachlichen Grinde fir eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7
BNatSchG

Wahrung des Erhaltungszustandes
Die Gewahrung einer Ausnahme flihrt zu:

O Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen
O Keiner Verschlechterung des derzeit ungiinstigen Erhaltungszustandes der Populationen
O Kompensatorische MaRnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich

Auflistung der MaRBnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement
Begrundung, dass EHZ gewabhrt bleibt
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11.4. Anhang 2.4 — ungefahrdete Hohlenbriter

besonders geschitzte Hohlen- und Nischenbriter

Blaumeise (1) (Parus caeruleus), Kohlmeise (2) (Parus major),

Schutzstatus

X Européische Vogelarten gemaf Art.1 Vogelschutzrichtlinie

Bestandsdarstellung

Angaben zur Autékologie:

Die Arten beanspruchen die Vorhabenflache als Revier und begeben sich hier auf Nahrungssuche. Als anpas-
sungsfahige Kulturfolger beanspruchen sie kleine Reviere und weisen geringe Fluchtdistanzen auf. Sie sind in
der Lage Ausweichhabitate zu nutzen. Fir beide Arten ist ein System mehrerer jahrlich abwechselnd genutzter
Nester gesetzlich als Fortpflanzungsstétte geschiitzt. Der Schutz der Nester erlischt mit der Aufgabe des Fort-
pflanzungsstatte.

Vorkommen in M-V:

Die Arten weisen hohe Bestandsdichten auf und sind nicht gefahrdet.

Vorkommen im Untersuchungsraum

nachgewiesen O potenziell vorkommend

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum: Fir die Blaumeise besteht Brutverdacht in den Gehdl-
zen entlang der westlichen Plangebietsgrenze. Firr die Kohlmeise besteht ebenfalls in diesem Bereich, sowie
im Osten innerhalb der Baumschule mit Laubgehélzen Brutverdacht.

Lokale Population nach Voékler, 2014: stabil und flachendeckend vorkommend

Bei einer Kartierung im Zeitraum von 2005-2009 konnten im Untersuchungsgebiet des Messtischblattquadran-
ten 2345-4 fur die Blaumeise und Kohlmeise etwa 151-400 (Datensatz modelliert) Brutpaare festgestellt wer-
den.

Prifung des Eintretens der Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

Artspezifische Vermeidungsmalnahmen sowie vorgezogene Ausgleichsmaflinahmen (CEF):
Auflistung der MaRnahmen:
- V1,V2,V3,CEF1

Prognose und Bewertung des Tétungs- und Verletzungsverbotes gem. 8§ 44 Abs. 1 Nr. 1
BNatSchG (ausgenommen sind Totungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von
Fortpflanzungs- und Ruhestatten):

Verletzung oder Tétung von Tieren, Beschadigung oder Zerstérung ihrer Entwicklungsfor-
men

O Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhéht sich fur die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Be-
schéadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen (Eier) steigt signifikant an
Das Verletzungs- und Tétungsrisiko erhéht sich fur die Individuen nicht signifikant und das Risiko der

Beschadigung oder Zerstérung von Entwicklungsformen (Eier) steigt nicht signifikant an
Die Gefahr Vogel zu verletzen oder zu tdten besteht fur briitende Tiere. Die Geholze im Westen wurden zur
Erhaltung festgesetzt und mit einem 15 m breiten Freihaltestreifen in Richtung Baufléache versehen. Sie sind
somit von den Bauarbeiten nicht betroffen. Die Gehdlze im Bereich der Baumschule werden gefallt. Mithilfe der
zeitlichen Festlegung fur Fallungen, besteht nicht die Gefahr briitende Végel zu téten oder zu verletzen und
somit kein Schadigungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG

Prognose und Bewertung des Storungsverbotes gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG
Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinte-
rungs- und Wanderungszeiten

O Die Storung fuhrt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population

Die Storungen fuihren zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population
Eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn Eingriffe zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen
Population einer Art fihren. Es liegt keine Verschlechterung des Erhaltungszustandes vor, da die Arten in hoher
Anzahl an Brutpaaren im entsprechenden MTBQ vorkommen. Tétungen und Verletzungen werden durch die
Bauzeitenregelung vermieden. Die Gehdlze und damit Bruthabitate werden teilweise erhalten. Fir das
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Kohlmeisenpaar welches im Bereich der Baumschule briitet wird ein Ersatznistkasten installiert. Die lokalen
Populationen werden somit nicht gefahrdet und es entsteht kein Stérungstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 2
BNatSchG.

Prognose und Bewertung der Schadigungsbestande gem. 8§ 44 Abs. 1 Nr. 3i. V. m. Abs. 5
BNatSchG sowie ggf. der Verletzungs- und Tétungsverbotes gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG
(Toétungen/ Verletzungen in Verbindung mit Zerstérung von Fortpflanzens- oder Ruhestatten)

O Beschadigung oder Zerstdrung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten

O Totung von Tieren im Zusammenhang mit der Schadigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestatten
nicht auszuschlief3en

Ul Vorgezogene AusgleichsmalRnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu
vermeiden

O Beschadigung oder Zerstérung (ggf. im Zusammenhang mit Tétung), 6kologische Funktion wird im

raumlichen Zusammenhang nicht gewahrt
Geholze werden teilweise entfernt und erhalten. Ein Ersatznistkasten wird installiert. Beide Arten legen ein Sys-
tem mehrerer i.d.R. jahrlich abwechselnd genutzter Nester oder Nistplatze an, wobei die Beeintrachtigung eines
0. mehrerer Einzelnester au3erhalb der Brutzeit, nicht zur Beeintrachtigung der Fortpflanzungsstatte fihrt. Die
vorhandenen und geplanten Strukturen sind geeignet die dkologische Funktion der Fortpflanzungsstatten im
raumlichen Zusammenhang weiterhin zu erfiillen. Damit entsteht kein Schadigungstatbestand nach § 44 Abs. 1
Nr. 3 BNatSchG.

Zusammenfassende Feststellung der artenrechtlichen Verbotstatbestande

Die Verbotstatbestédnde nach § 44 Abs.1i. V. m. Abs. 5 BNatSchG
] Treffen zu Darlegung der Griinde fur Ausnahme erforderlich
Treffen nicht zu artenschutzrechtliche Prifung endet hiermit

Darlegung der naturschutzfachlichen Griinde fur eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7
BNatSchG

Wahrung des Erhaltungszustandes
Die Gewahrung einer Ausnahme fiihrt zu:

O Keiner Verschlechterung des derzeitigen Erhaltungszustandes der Populationen
O Keiner Verschlechterung des derzeit ungiinstigen Erhaltungszustandes der Populationen
O Kompensatorische MalRnahmen zur Wahrung des Erhaltungszustandes sind erforderlich

Auflistung der MaRnahmen mit Angaben zu Monitoring/ Risikomanagement
Begrindung, dass EHZ gewabhrt bleibt
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1. ANHANG 3 - FOTOANHANG

Bild 01 Plangebiet vom Norden

Etwaiger Verlauf der Flurstiicksgrenze N .
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Bild 02 Flache Feldgehdlz auRerhalb Einfriedung
“ AFB zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 ,Photovoltaikanlage nérdlich des Bahnhofs*, Ge-
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Bild 03 Flache Feldgeholz innerhalb Einfriedung

Vs ‘l"‘ . ¥ "_v
2GR SRS

Bild 04 Baumschulflache
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Bild 05 Plangebiet vom Westen/ Nadelbdaume entlang der LandesstralRe -Erhaltung

2. ANLAGE 1 - KARTIERBERICHT
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VoRstralle 10, 177033 Neubrandenburg. Tel.: 015773158821. Mail: anna.haselroth@t-online.de

Kunhart Freiraumplanung
Kerstin Manthey-Kunhart
Gerichtsstralie 3

17033 Neubrandenburg

Neubrandenburg, 17.08.2022
Sehr geehrte Frau Manthey-Kunhart,

flr das Projekt Neddemin habe ich die von Ihnen beauftragte Kartierung der Avifauna abgeschlossen. Die acht
Begehungen fanden am 30.03., 08.04., 21.04, 13.05., 10.06., und 18.07. jeweils zu Sonnenaufgang und am
07.07. und 09.06. nachts statt. Nachtaktive Arten wie Rallen oder Eulen konnten dabei nicht festgestellt
werden.

Wie den Unterlagen zu den einzelnen Begehungen zu entnehmen ist, habe ich an den beiden letzten Terminen
Neuntoter, ein Mannchen und ein warnendes Weibchen beobachten kdnnen. Nach Stidbeck et. al. (2005) sind
diese Beobachtungen nicht ausreichend fir einen Brutverdacht, das Gebiet eignet sich aufgrund der
vorhandenen Strukturen mit Baumen und kleineren Blschen sowie kurzrasiger Vegetation potenziell als
Brutgebiet.

Die ebenfalls beauftragte Kartierung der Amphibien ist bereits abgeschlossen, dabei wurden keine Individuen
beobachtet.

Fir die Kartierung der Reptilien stehen noch je eine Begehung im August und September an, bislang konnten
auch hier keine Reviere festgestellt werden.

Die Unterlagen zu den einzelnen Begehungen tberreiche ich im Original in Papierform. Eine Zusammenstellung
der Kartierergebnisse mit Artenliste und Auswertung der Papierreviere finden Sie im Anhang.

Bei Nachfragen stehe ich gern zur Verflgung.

Freundliche Grufie,
Anna Haselroth
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Ergebnisse der Kartierung

Abkiirzung Artname

A Amsel

Bm Blaumeise
Ha Bluthanfling
Bf Buchfink

Gi Gimpel

Gf Grinfink

K Kohlmeise
Singdrossel Sd

Sti Stieglitz

Nahrungsgdste/Durchziigler:

e Bachstelze

e Dorngrasmiicke

e Goldammer

e Hausrotschwanz

e Haussperling

e Heidelerche

e Monchsgrasmiicke

e Neuntoter

e Rauchschwalbe

e Rotkehlchen

e Rotmilan

e Sommergoldhdhnchen
e Star

e Sumpfmeise

e Wintergoldhdhnchen
e Zilpzalp

Anzahl Reviere

1

=S NN = ma A A A

Gesamt: 11
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VoRstralle 10, 177033 Neubrandenburg. Tel.: 015773158821. Mail: anna.haselroth@t-online.de

Kunhart Freiraumplanung
Kerstin Manthey-Kunhart
Gerichtsstralie 3

17033 Neubrandenburg

Neubrandenburg, 10.10.2022
Sehr geehrte Frau Manthey-Kunhart,
fir das Projekt Neddemin habe ich die von Ihnen beauftragte Kartierung der Reptilien abgeschlossen. Bei den
ausstehenden Begehungen im August und September konnten am 15.09.2022 funf flichtende Jungtiere
(Eidechsen) im stdlichen Teil des zu kartierenden Gebiets gesichtet werden. Eine Bestimmung der Art war
leider nicht moglich.

Bei Nachfragen stehe ich gern zur Verfigung.

Freundliche GriilSe,
Anna Haselroth
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Satzung der Gemeinde Neddemin tber den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4
,Photovoltaikanlage nordlich des
Bahnhofs*

FFH-Vorprifung

GGB DE 2245-302 ,,Tollensetal mit Zuflussen"

Bearbeiter:

Kunhart Freiraumplanung
.1 Bianka Siebeck (B.Sc. Naturschutz und
KUNHART Landnutzungsplanung)
rrrEammEnammEe Gerichtsstralle 3
17033 Neubrandenburg
Tel: 03954225110

KUNHART FREIR/?U!"'!PLANUNG

@ 0170 740 9941, 034906 422 51 10 Fax: 0395 42 10

e-mail: kuhnhart@gmx. net

K. Manthey-Kunhart Dipl.-Ing. (FH) Neubrandenburg, den 26.10.2022
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1. Anlass und Ziele

Die Planung beabsichtigt die Errichtung einer ca. 3,7 ha grol3en Photovoltaikanlage
einschlie3lich Nebenanlagen. Dazu werden Flachen bereits gestérte Flachen tberplant und
Geholze beseitigt. Etwa 10 m westlich des Plangebietes erstreckt sich das Gebiet von
gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) DE 2245-302 ,Tollensetal mit Zuflissen®.
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Abb. 1: Natura-Gebiete in der Umgebung des Vorhabens (Quelle: © LINFOS/M-V; 2022)

Entsprechend Artikel 6 Absatz 3 der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) zur Erhaltung
der natirlichen Lebensraume und der Habitate der Arten erfordert die vorliegende Planung,
welche nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Natura - Gebietes in Verbindung steht und

3
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hierfur nicht notwendig ist, das Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen
Planen und Projekten erheblich beeintrachtigen kénnte, eine Prifung auf Vertraglichkeit mit
den fur die beiden GGB festgelegten Erhaltungszielen.

Dies erfolgt zunachst im Rahmen vorliegender FFH-Vorprifung auf Grundlage vorhandener
Unterlagen. Sind im Ergebnis der FFH-Vorprifung erhebliche Beeintrachtigungen nachweis-
lich auszuschliel3en, so ist eine vertiefende FFH-Vertraglichkeitsprifung nicht erforderlich. Be-
steht dagegen bereits die Mdglichkeit einer erheblichen Beeintrachtigung, 16st dies die Pflicht
zur Durchfihrung einer FFH-Vertraglichkeitshauptpriifung aus.

Unter Berlcksichtigung der Ergebnisse der Vertraglichkeitsprifung und vorbehaltlich des Ab-
satzes 4 (Durchflihrung trotz negativer Ergebnisse aus Grinden offentlichen Interesses, mit
notwendigen Ausgleichsmalinahmen) stimmen die zusténdigen einzelstaatlichen Behdrden
der Planung nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeintrach-
tigt wird und nachdem sie gegebenenfalls die Offentlichkeit angehort haben.

2. Gesetzliche Grundlagen

Die europdische Grundlage der FFH-Prifungen ist die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur Er-
haltung der natirlichen Lebensraume und der Habitate der Arten (RL 92/43/EWG), FFH-Richt-
linie genannt, welche seit dem 5. Juni 1992 in Kraft ist und die Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie
2009/147/EG des Rates der europdischen Gemeinschaften vom 30.November 2009 Uber die
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) in ihre Bestimmungen einschlief3t.

Im Artikel 3 der FFH-Richtlinie heil3t es:

(1) Es wird ein koharentes europaisches dkologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit der
Bezeichnung ,Natura 2000 errichtet. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die natiirlichen
Lebensraumtypen des Anhangs | sowie die Habitate der Arten des Anhang Il umfassen und
muss den Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines ginstigen Erhal-
tungszustandes dieser natlrlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem natirli-
chen Verbreitungsgebiet gewéhrleisten. Das Netz ,Natura 2000“ umfasst auch die von den
Mitgliedstaaten aufgrund der Richtlinie 79/409/EWG ausgewiesenen besonderen Schutzge-
biete.

Die Pflicht zur Prifung der Natura-Gebiete ergibt sich aus Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie:

(3) Plane oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung
stehen oder hierflir nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusam-
menwirkung mit anderen Planen und Projekten erheblich beeintrachtigen konnten, erfordern
eine Prifung auf Vertraglichkeit mit den fir dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter
Bertcksichtigung der Ergebnisse der Vertraglichkeitspriifung und vorbehaltlich des Absatzes
4 stimmen die zustandigen einzelstaatlichen Behtérden dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn
sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeintrachtigt wird, und nachdem sie
gegebenenfalls die Offentlichkeit angehort haben.

3. Vorgehensweise

Nachfolgend werden die einzelnen Schritte der Prifung des Vorhabens erlautert:

4
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1.Schritt

Dieser ist die Prifung des Vorhabens auf Wirkfaktoren, welche Beeintrachtigungen eines Na-
tura 2000-Gebietes auslosen kdnnten.

2. Schritt

Hier erfolgt die Konkretisierung der Art und Intensitat der Wirkfaktoren sowie die Bestimmung
der im Natura 2000-Gebiet zu schiitzenden Lebensraumtypen, der Lebensraumarten und de-
rer Habitate welche gegentiber den Wirkfaktoren empfindlich sein kénnten.

3. Schritt

Es wird geprift ob die Mdglichkeit besteht, dass eine erhebliche Beeintrachtigung der im Na-
tura 2000-Gebiet zu schitzenden Lebensraumtypen oder Arten erfolgen kann.

Wird als Ergebnis des 3. Schrittes die Mdéglichkeit einer erheblichen Beeintrachtigung ausge-
schlossen, ist das Vorhaben durchfuhrbar. Kann die Mdglichkeit einer erheblichen Beeintrach-
tigung nicht ausgeschlossen werden ist das Vorhaben abzulehnen.

Zum Verstandnis der Ausfiihrungen werden nachfolgend wichtige Begriffe erlautert:

Erhebliche Beeintrachtiqung

Beeintrachtigungen naturlicher Lebensrdume nach Anhang | der FFH-Richtlinie oder der Ha-
bitate der Arten nach Anhang I, die nach den gebietsspezifischen Erhaltungszielen zu bewah-
ren oder zu entwickeln sind, sind erheblich, wenn diese so verédndert oder gestért werden,
dass diese ihre Funktion entsprechend den Erhaltungszielen nicht mehr vollumfanglich bzw.
ausreichend, sondern nur noch eingeschrankt erfillen kénnen oder der Erhaltungszustand der
fur sie charakteristischen Arten nicht mehr giinstig ist.

Erhebliche Beeintrachtigungen von Natura 2000-Gebieten kdnnen nicht nur durch Vorhaben
die innerhalb der Gebiete vorgesehen sind hervorgerufen werden, sondern auch von solchen
aul3erhalb dieser Gebiete, indem aus solchen Vorhaben entsprechende Auswirkungen auf die
Gebiete mit ihren fur die Erhaltungsziele maRRgeblichen Bestandteile resultieren. Dies kdnnen
vor allem Wirkungen Uber den Luft und Wasserpfad sowie Barrierewirkungen sein, die zu St6-
rungen von funktionalen Beziehungen (z. B. zwischen Lebensrdumen einer Art inner- und au-
Rerhalb eines Natura 2000-Gebietes) fiihren oder Zerschneidungs-bzw. Fallenwirkungen, die
auch auBerhalb der Gebietskulisse Individuenverluste / Mortalitdtserhéhung der im Gebiet sie-
delnden Population hervorrufen.

Erhaltungsziele

Erhaltungsziele sind grundsétzlich die Erhaltung oder Wiederherstellung eines giinstigen Er-
haltungszustandes der Lebensrdume nach Anhang | FFH-Richtlinie und der Arten nach An-
hang Il FFH-RL und derer Habitate. Zum Teil sind fur die Natura 2000-Gebiete die jeweiligen
Erhaltungsziele gebietsspezifisch im Standard - Datenbogen festgelegt.

Bezugsraum

Bezugsraum zur Ermittlung der Beeintrachtigungen, ist das entsprechend den Erhaltungszie-
len zu sichernde oder wiederherzustellende Vorkommen im betroffenen Natura 2000-Gebiet,
einschlieB3lich seiner lokalen Vernetzung, nicht jedoch das nationale oder européische
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Verbreitungsgebiet. Dabei sind erforderlichenfalls etwaige Differenzierungen innerhalb des
Gebietes zu berlcksichtigen (z. B. bei einem Gebiet, das aus funktional getrennten oder nur
bedingt zusammengehdrigen Teilgebieten besteht). Insbesondere bei mobilen oder regelméa-
Big wandernden Arten ist allerdings festzuhalten, dass Beeintrachtigungen der Population des
betroffenen Natura 2000-Gebietes auch aul3erhalb dieses Gebietes stattfinden und z. B. Gber
dort erhohte Individuenmortalitdt auf den gebietsbezogenen Erhaltungszustand der betroffe-
nen Arten riickwirken kénnen.

/ ~—
GGB DE 2245-302 -
"Tollensetal mit Zuflissen” 7o i~
/ | ) —
/ ¢ ]\ Plangebiet
[ . £ /!\\'\\,

I [ Holz

Abb. 2: Lage des GGB zum Plangebiet (Quelle: © GeoBasis-DE/M-V; 2022)

4. Projektbeschreibung

Die Planung sieht vor innerhalb des insgesamt ca. 3,7 ha grof3en Plangebietes eine 3,4 ha
groR3e Freiflachen-Photovoltaikanlage zu errichten. Zulassig sind Modultische mit Solarmodu-
len, die fir den Betrieb der Anlage notwendige Nebenanlagen (Trafo) und die Einfriedung.
Aul3erhalb des Zeitraumes vom 01. Marz bis 01. August darf unter den Modulen geméaht wer-
den. Die GRZ betragt 0,46 und erlaubt eine zulassige Uberdeckung von 46%.

Im Nordwesten und Stdwesten und Osten des Plangebietes liegen Flachen, die von Bebau-
ung freizuhalten sind. Innerhalb der im Osten freizuhaltenden Flache ist die Anpflanzung einer
Sichtschutzhecke geplant. Im Bereich des Feldgehdlzes aus Uberwiegend heimischen Baum-
arten (BFX) im Westen des Plangebietes sind Geholze zu erhalten und anzupflanzen. Die
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Modulzwischen- und Randflachen werden fiir die Befahrung der PV- Anlage genutzt. Ver-
kehrsflachen sind nicht vorgesehen.

: Verkehsflache LEGENDE

" Anschluss - Untersuchungsraum
I8 Wirtschaftsweg [WWRSCRREREEERR | Bestand
“LSRichtung Norden

[:J OVU Wirtschaftsweg, nicht oder teilversiegelt

:] AGB Baumschule (Tannen)

:| GIM  Intensivgriinland auf Mineralstandorten

- RHU Ruderale Staudenflur

- BFX§ Feldgehélz aus iberwiegend heimischen Baumarten
o Strauch

®§ gesetzlich geschitzter Baum § 18 NatSchAG M-V

Konflikt

m Bauflache Solarmodule
M Verkehrsflache

SOPvA Sondergebiet Photovoltaik
GRZ 0,49 zulassige Uberbauung 49 %

Baugrenzen
private Grunflachen

Sichtschutzhecke

Erhaltung von Gehdlzen

Flachen von Bebauung freizuhalten

Geh-, Fahr- und Leitungsrechte

e unterirdische Stromkabel

Grundlage: © GeoBasis-DE/M-V 2022 “am . ‘} ) Abgrenzung MaR der Nutzung

Abb. 3: Biotoptypen und Planung (Quelle: © Geobasis-DE/M-V 2022; Konfliktplan)

Tabelle 1. Wirkungen des Vorhaben auf die Natura-Gebiete
Art der Wirkung Wirkintensitat auf die Natura-Gebiete
@
g
2
£3g ¢
g2 a
a) anlagebedingte Wirkungen
Flachenversiegelung Uberbauung/ Versiegelung
Flachenumwandlung Veranderung des Bodens bzw. Untergrundes
Veranderung der morphologischen Verhéltnisse
Verénderung der hydrologischen/ hydrodynami-
schen Verhéltnisse
Veranderung der hydrochemischen Verhaltnisse
(Beschaffenheit)
Nutzungsénderung Direkte Veranderung von Vegetations- / Biotopstruk-
turen
Verlust/Anderung charakteristischer Dynamik
Intensivierung der land-, forst- oder fischereiwirt-
schaftlichen Nutzung
7
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Art der Wirkung Wirkintensitat auf die Natura-Gebiete
o
=4
2
S35 e
S E 2 a
Kurzzeitige Aufgabe habitatpragender Nutzung/
Pflege
(Langer) andauernde Aufgabe habitatpragender
Nutzung/ Pflege
Gewasserausbau
Zerschneidung, Arealverkleine- | anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ Indivi-
rung, Kollision duenverlust
b) betriebsbedingte Wirkungen
Zerschneidung, Arealverkleine- | betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ Indi-
rung, Kollision viduenverlust
Mechanische Einwirkung (z.B. Tritt, Luftverwirbe-
lung, Wellenschlag)
Erschitterungen/ Vibrationen
stoffliche Emissionen Stickstoff- und Phosphatverbindungen/ Nahrstoffein-
trag
Organische Verbindungen
Schwermetalle
Sonstige durch Verbrennungs- und Produktionspro-
zesse entstehende Schadstoffe
Salz
Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub/
Schwebstoffe und Sedimente)
Olfaktorische Reize (Duftstoffe, auch: Anlockung)
Arzneimittelrickstédnde und endokrin wirkende Stoffe
Sonstige Stoffe
Einleitungen in Gewasser
Grundwasser u.a. Wasser-
standséanderungen
akustische Wirkungen Schall
optische Wirkungen Bewegung, Sichtbarkeit, Licht (auch: Anlockung) X
Veranderungen des Mikro- und | Veranderung der Temperaturverhaltnisse
Mesoklimas
Veranderung anderer standort-, vor allem klimarele-
vanter Faktoren (z.B. Belichtung, Verschattung)
Strahlung Nichtionisierte Strahlung/ Elektromagnetische Felder
lonisierte/ Radioaktive Strahlung
Gezielte Beeinflussung von Ar- | Management gebietsheimischer Arten
ten und Organismen
Forderung/ Ausbreitung gebietsfremder Arten
Bekdmpfung von Organismen (Pestizide u.a.)
Freisetzung gentechnisch neuer bzw. veréanderter
Organismen
¢) baubedingte Wirkungen
Baustral3e, Lagerplatze etc.
Bauzeiten (Gesamtzeitraum u.
tageszeitlich)
8
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Art der Wirkung Wirkintensitat auf die Natura-Gebiete

c
(]
(@]
C
>
=
O —
g o g g
o & 8§ o
ol £ & m

Zerschneidung, Arealverkleine- | Baubedingte, Barriere- oder Fallenwirkung/ Individu-
rung, Kollision enverlust

Sonstige

5. Beschreibung des Untersuchungsraumes.

Das ca. 3,7 ha groR3e Plangebiet befindet sich auf dem Geldnde einer ehemaligen Gartnerei
mit Baumschule, liegt etwa 1,3 km sidwestlich von Neddemin und etwa 1,4 km nordwestlich
von Podewall. Unmittelbar nérdlich grenzt die Bebauung der ehemaligen Gartnerei mit Baum-
schule (Gewéachshaus) an, etwa 140 m sidlich beginnt die Wohnbebauung von Neddemin
Bahnhof. Etwa 315 m stidlich, durch Gehdlzbestand und Bebauung von Plangebiet getrennt,
erstreckt sich das Gelande des Mischwerks Neddemin. Unmittelbar 6stlich des Untersu-
chungsraumes verlauft die LandstraRe L35 und westlich die Bahnlinie Neubrandenburg —
Stralsund. Das Plangebiet ist durch Immissionen der vorhergehenden Nutzung, sowie seitens
der Landesstral3e und der Bahnlinie vorbelastet. Durch das Plangebiet zieht sich von Suden
nach Norden ein unversiegelter Wirtschaftsweg, der die ErschlieBung der Flache ermdglicht.
Aufgrund der vorherigen Nutzung als Baumschule und aufgrund der Einfriedung weist das
Plangebiet keine Erholungsfunktion auf.

Die vorhandene Vegetation im Plangebiet ist gepragt durch die menschliche Nutzung. Das
Feldgehdlz aus Uberwiegend heimischen Baumarten am westlichen Plangebietsrand war zum
Zeitpunkt der Aufnahme beseitigt, vermutlich infolge von Baumfallungen an der Bahntrasse,
die samtliche Gehdlze zwischen Gleisen und Einfriedung betraf. Da die Einfriedung der Baum-
schule ca. 5 m o6stlich der Flurstiicksgrenze steht, wurde damit auch in den Gehdlzbestand
des Plangebietes eingegriffen. Von der Planung betroffen sind ausschlie3lich gestoértes Inten-
sivgrinland und Baumschulflachen aus Laub- und Nadelgehdlzen, die im Zuge des Gartnerei-
betriebes angepflanzt wurden. Im Sidosten des Plangebietes befinden sich Einzelbaume mit
einer dichten Ruderalen Staudenflur.

Laut der Karten des Landesbohrdatenspeichers M-V besteht der nattirliche Baugrund im Un-
tersuchungsraum aus Sand, z.T. mit Grundwassereinfluss. Der Boden ist aufgrund der vorhe-
rigen Nutzung gestort. Das Plangebiet beinhaltet keine Oberflachengewasser. Das Grundwas-
ser steht mit mehr als 2 m bis 5 m unter Flur an. und ist aufgrund seiner Mé&chtigkeit vor ein-
dringenden Fremdstoffen vermutlich geschiitzt. Das Untersuchungsgebiet liegt aul3erhalb von
Trinkwasserschutzgebieten. Weniger als 500 m westlich verlauft die Tollense. Das Plangebiet
liegt im Einfluss gemagigten Klimas, welches durch geringe Temperaturunterschiede zwi-
schen den Jahres- und Tageszeiten und durch Niederschlagsreichtum gekennzeichnet ist. Die
kleinklimatischen Bedingungen im Plangebiet sind durch den Gehélzbestand, die
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umgebenden Infrastrukturen und die Nahe zu Gewdassern gepragt. Die Geholze Uben eine
wirksame Sauerstoffproduktions-, Windschutz- und Staubbindungsfunktion aus. Die Luftrein-
heit ist aufgrund der umgebenden Infrastrukturen vermutlich eingeschrankt.

Gemal dem Kartierbericht von Anna Haselroth vom 17.08.22 wurden keine Amphibien fest-
gestellt:

6. Beschreibung der Natura - Gebiete

6.1 Beschreibung des Gebietes von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB)
DE 2245-302 ,,Tollensetal mit Zuflissen*

Prifgegenstand

Gegenstand der FFH-Vertraglichkeitsprifung sind die in der aktuellen Fassung vom Marz
2018 der Natura 2000-LVO M-V fiir das jeweilige Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung
aufgefuhrten Arten und Lebensraumtypen.

Erhaltungsziel:

Im Standard - Datenboden ist als Erhaltungsziel der ,Erhalt und teilweise Entwicklung einer
Flusstalmoorlandschaft mit Gewasser-, Griinland-, Moor- und Waldlebensraumen sowie einer
gro3en Zahl von FFH-Arten, teilweise Wiederherstellung und Sicherung der Nutzung bzw.
Pflege von Grunlandlebensraumen® angegeben.

10
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Tabelle 2: Beeintrachtigung der Lebensrdume und Arten nach Anhang | bzw. Il der FFH — Richtlinie

LRT und Arten

Beschreibung der Lebensraumtypen nach Anhang | und der Lebensraumanspriiche der
Arten nach Anhang Il

Lebensraumes auf der Vorhabenflache

Vorhandensein eines solchen

Beeintrachtigung eines vorhanden
Lebensraumes durch die Wirkfaktoren
des Vorhabens dass er seine Funktion
entsprechend den Erhaltungszielen

nicht mehr /nur teilweise erfillen kann

91D0 Moorwalder

Durch gemeine Kiefer und Moorbirke gepragte Walder auf nassen und sehr nassen
Moorstandorten mit permanent hohem Wasserstand der oligotroph-sauren, mesotroph-
sauren und mesotroph-subneutralen bzw. kalkreichen Mooren. Auf basenreichen- und
kalkreichen Moorstandorten zuséatzliches Vorkommen von Kreuzdorn, lebensraumtypi-
sche Bodenvegetation (inkl. Torfmoose), lebensraumtypische Gehdlzarten in der
Baumschicht, stehendes und liegendes Totholz, lebenraumtypisches Tierarteninventar.

Nein

Z
)
5

6430 Feuchte Hochstaudenflu-
ren der planaren und montanen
Stufe bis alpinen Stufe

Von hochwichsigen Pflanzen gepragte Hochstaudenfluren und -sdaume feuchter bis fri-
scher, nahrstoffreicher Standorte an Ufern von Flie3gewassern, in Auen sowie an Ran-
dern von Waldern und Gehdlzen, Madesu3-Staudenfluren sickerfeuchter Standorte,
Zaunwinden-MadesuR-Staudenfluren an Ufern von FlieRgewassern, Zaunwinden-Stau-
denfluren-Basalgesellschaft in feuchten Senken und an Ufern mit tibermaRigem Uber-
flutungseinfluss oder Staunasse, Nelkenwurz-Knoblauchsrauken-Basalgesellschaft an
Waldsaumen, lebensraumtypisches Tierarteninventar, Ubergangs- und Randbereiche
vorzugsweise mit Gehdlzen, Brachflachen, Grinland, Mooren oder Wald

Nein

Nein
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3140 oligo-bis mesotrophe kalk- | Oligotrophe bis mesotrophe, durch Zustrom kalkreichen Grundwassers gespeiste Nein Nein
haltige Gewasser mit benthi- Quell- und Durchstromungsseen mit dauerhafter oder temporéare Wasserfihrung, sub-
scher Vegetation aus Armleuch- | Merse Armleuchteralgen-Grundrasen, lebensraumtypische Ufer-Verlandungsvegeta-
tion, lebensraumtypisches Tierarteninventar, Ubergangs- und Randbereiche mit geeig-
teralgen neten standortabhéngigen Pufferbereichen zum Schutz vor Nahrstoffeintragen, be-
grenzt auf das unbedingt erforderliche Mindestmal
6230 artenreiche montane Bors- | Offene, niedrigwiichsige Rasen auf nahrstoffarmen, trockenen bis maRig feuchten Nein Nein
tgrasrasen (und submontan auf | Standorten mit Dominanz des Borstgrases und lebensraumtypischem Pflanzen- und
dem europaischen Festland) auf Tierarteninventar, auf sauren, Frockenen bis frischen Sandb_dden mit Ieben_sraumtypi-
. N schen Pflanzen- und Tierarteninventar. Auf feuchten berwiegend anmoorigen und z.T.
Silikatboden sandigen Standorten in grundwassernahen Sandgebieten der Ostseekiiste mit lebens-
raumtypischem Pflanzen- und Tierarteninventar, Ubergangs- und Randbereiche mit ge-
eigneten standortabhangigen Pufferbereichen zum Schutz vor Nahrstoffeintragen be-
grenzt auf das unbedingt erforderliche Mindestmal3.
7140 Ubergangs- und Nahrstoffarmere Moore mit Nassstellen (Schlenken), offenen Torf- und /oder Schlamm- | Nein Nein
Schwingrasenmoore flachen sowie offenen Wasserflachen, oberflachennah anstehendes Grundwasser, le-
bensraumtypische Vegetationsstruktur mit Torf- und/oder Braunmoosen, lebensraumty-
pisches Tierarteninventar, Ubergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortab-
héngigen Pufferbereichen zum Schutz vor Nahrstoffeintragen, begrenzt auf das unbe-
dingt erforderliche Mindestmal3.
4030 trockene européische Hei- | Baumfreie oder teilweise mit lichten Geholzbestédnden bewachsene, von Zwergstrau- Nein Nein
den chern dominierte méafig trockene bis trockene Heiden auf nahrstoffarmen, silikatischen
Standorten, standort- und nutzungsbedingtes Mosaik unterschiedlicher Altersstadien
(von Pionier- bis Degenerationsstadien), lebensraumtypische Vegetationsstruktur und
lebensraumtypisches Pflanzen- und Tierarteninventar, vegetationsfreie Rohbdden,
Ubergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhangigen Pufferbereichen
zum Schutz vor Nahrstoffeintragen, begrenzt auf das unbedingt erforderliche Mindest-
mafd
91E0 Auen-Walder mit Alnus Bewaldete Ufer entlang von Flissen und Bachen im Beeinflussungsbereich der Fliel3- | Nein Nein

glutinosa und Fraxinus excelsior

gewasser und intakte Quellstandorte mit stetig sickerndem abflieRendem Grundwasser
mit Roterle und gemeiner Esche als vorherrschende Baumarten, Weiden- und
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(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

Auengebiische im direkten, regelméRig tberflutetem Uferbereich und Auwald aus Sil-
berweide auf héher gelegenen, weniger tberstromten, feinkdrnigen Auenbdden, struk-
turreiche Besténde, unterschiedliche Waldentwicklungsphasen mit einem hinreichend
hohen Anteil der Reifephase im FFH-Gebiet, lebensraumtypische Gehdlzarten in der
Baumschicht, lebensraumtypisches Arteninventar in der Krautschicht, hinreichend ho-
her Anteil an Biotop- und Altbdumen, stehendem und liegendem Totholz, lebensraum-
typisches Tierarteninventar

6210 naturnahe Kalk-Trocken-
rasen und deren Verbuschungs-
stadien (Festuco-Brometalia)

Naturliche oder durch geeignete Nutzung offen gehaltene Halbtrockenrasen mit subme-
diterraner und/oder subkontinentaler Pragung auf kalk- und basenreichen Boden mit
Lesesteinen oder grolReren Gesteinsbrocken und eingestreuten Gehoélzen, wiesenha-
fer-Zittergras-Halbtrockenrasen auf lehmigen und lehmig-sandigen Boden mit lebens-
raumtypischen Pflanzen- und Tierarteninventar, Steppenlieschgras-Halbtrockenrasen
auf basenreichen, sandig-lehmigen Boden mit lebensraumtypischem Pflanzen- und
Tierarteninventar, Ubergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhangigen
Pufferbereichen zum Schutz vor Nahrstoffeintragen, begrenzt auf das unbedingt erfor-
derliche Mindestmal

Nein

Nein

3260 Flusse der planaren bis
montanen Stufe mit Vegetation
des Ranunculion fluitanis und
des Callitricho-Batrachion

FlieRgewasser mit lebensraumtypischem Langs- und Querprofil, entsprechend der Soh-
len- und Uferstrukturen sowie Abflussregime, lebensraumtypische submerse Vegeta-
tion, lebensraumtypisches Tierarteninventar, Ubergangs- und Randbereiche mit geeig-
neten standortabhéngigen Pufferbereichen zum Schutz vor Nahrstoffeintragen, be-
grenzt auf das unbedingt erforderliche Mindestmal

Nein

Nein

7230 kalkreiche Niedermoore

Nicht oder nur schwach entwésserte Quell- und Durchstrémungsmoore im Bereich der
Talmoore, Verlandungsbereiche und Absenkungsterrassen der oligo- bis mesotroph-
kalkreichen Seen, lebensraumtypische Vegetationsstruktur, lebensraumtypisches
Pflanzen- und Tierarteninventar, Ubergangs- und Randbereiche mit geeigneten stand-
ortabhangigen Pufferbereichen zum Schutz vor Nahrstoffeintrdgen, begrenzt auf das
unbedingt erforderliche Mindestmal

Nein

Nein

9130 Waldmeister-Buchenwald
(Asperulo- Fagetum)

Krautreiche Buchenwalder auf kalkhaltigen bis mafiig sauren, teilweise nahrstoffrei-
chen, oft lehmigen Béden mit Naturverjingung, strukturreiche Bestande, unterschiedli-
che Waldentwicklungsphasen mit einem hinreichend hohen Anteil der Reifephase im
FFH-Gebiet, lebensraumtypische Gehdlzarten in der Baum- und Strauchschicht,

Nein

Nein

13
a 3 Satzung der Gemeinde Neddemin liber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 ,Photovoltaikan-
BONEART lage nérdlich des Bahnhofs* FFH-Vorpriifung fir das GGB DE 2245-302 , Tollensetal mit Zufliissen"

Seite 160 von 167




hinreichend hoher Anteil an Biotop- und Altbdumen, stehendem und liegendem Totholz,
lebensraumtypisches Arteninventar in der Krautschicht, lebensraumtypisches Tierarten-
inventar

9160 subatlantischer oder mit- | Artenreiche, meist stieleichengepréagte Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwalder auf Nein Nein
teleuropaischer Stieleichenwald | semi-vollhydromorphen, durch Grundwasserbeeinflussten kréftigen bis reichen Stand-
oder Eichen-Hainbuchenwald orten (flache lehmige Grundmorane mit hoch anstehendem Stauwasser, Talsandge-
. . biete mit nahrstoffreichem, hochanstehendem Grundwasser), verschiedene Waldent-
(Capinion betuli) wicklungsphasen, strukturreiche Bestande, lebensraumtypische Gehdlzarten in der
Baumschicht, hinreichend hoher Anteil an Biotop- und Altbdumen, stehendem und lie-
gendem Totholz, lebensraumtypisches Arteninventar in der Krautschicht, lebensraumty-
pisches Tierarteninventar
3150 naturliche eutrophe Seen | Natirliche und naturnahe eutrophe basen- und/ oder kalkreiche Stillgewéasser, sub- Nein Nein
mit einer Vegetation des Mag- | merse Laichkrautvegetation, Schwebematten, Schwimmblattfluren, Schwimmdecken,
nopotamions oder Hydrochariti- lebensraumtypische Ufer-Verlandungsvegetation, lebensraumtypisches Tierarteninven-
tar, Ubergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhéangigen Pufferbereichen
ons zum Schutz vor Nahrstoffeintrdgen, begrenzt auf das unbedingt erforderliche Mindest-
mafd
6410 Pfeifengraswiesen auf Pfeifengraswiesen mit lebensraumtypischen Arteninventar auf nahrstoffarmen, basen- | Nein Nein
kalkreichem Boden, torfigen und | Pis kalkreichen und sauren, organischen oder mineralischen, feuchten Standorten mit
tonig schiuffigen Boden (Moli- grund- oder sickerwasserbestimmten Béden, Wechsel von Nassstellen und Flutmulden
. mit trockenen und frischen Bereichen, lebensraumtypische Vegetationsstruktur mit jun-
hion caeruleae) gen Brachestadien lebensraumtypisches Pflanzen- und Tierarteninventar, Ubergangs-
und Randbereichen mit geeigneten standortabhéngigen Pufferbereichen zum Schutz
vor Nahrstoffeintragen, begrenzt auf das unbedingt erforderliche Mindestmal
6510 magere Flachland-Mah- arten- und blutenreiche, durch geeignete Nutzung entstandene Frischwiesen und junge | Nein Nein

wiesen (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Brachestadien auf frischen bis méaRig feuchten und maRig trockenen mineralischen
Standorten sowie im Ubergangsbereich zu Mooren , in Flusstalern und Niederungen
wechselnde Grundwasserverhaltnisse, lebensraumtypisches Pflanzen- und Tierartenin-
ventar, Ubergangs- und Randbereiche mit geeigneten standortabhéngigen
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Pufferbereichen zum Schutz vor Nahrstoffeintragen, begrenzt auf das unbedingt erfor-
derliche Mindestman

Kriechender Sellerie
Apium repens

Grinland mit einer Auspragung insbesondere als artenreiche Tritt- oder Flutrasen,
Zweizahn- und Zwergbinsengesellschaften, ausdauernde Pioniergesellschaften); geeig-
net genutztes Grinland (vorzugsweise mit lickiger Vegetation) mit geringem Anteil von
Sukzessionszeigern, maRig nahrstoff- und basenreiche, humose Fein- und Mittelsande
sowie Antorfe, z.T. tiefgrindige Torfe, feuchte bis nasse und zeitweise Giberschwemmte
oder quellig durchsickerte Standorte in Uferzonen von stehenden und flieenden Ge-
wassern (auch Graben), temporére Neubildung vegetationsfreier bzw. -armer Offenbo-
den- und Pionierstandorte, z. B. durch Uferabbriiche, Uberschwemmung, Beweidung,
Tritt

Nein

Nein

Rapfen
Asppius aspius

gréRere Bache, Fliisse und an FlieRgewasser angebundene Seen sowie Astuare als
Lebensraume fir juvenile und adulte Tiere, strotmungsreichere FlieRgewasserab-
schnitte mit kiesigen Substraten als Laichhabitat, stromungsarme und strukturreiche
Uferbereiche als Larvalhabitate, durchgangige Wanderwege zu den Laichhabitaten

Nein

Nein

Mopsfledermaus
Barbastella barbastellus

Wochenstubenquartiere in stehendem Totholz ausreichender Dicke, BA&umen mit abste-
hender Borke, Spalten und anderen Quartiersstrukturen in Waldern, Winterquartiere in
unterirdischen Bunker- und Kelleranlagen, Laubwalder mit hinreichend hohen Anteilen
der Reifephase im FFH-Gebiet, hinreichend hoher Anteil an Biotopb&umen und stehen-
dem Totholz ausreichender Dicke, feuchte Walder bzw. Laubwald/Feuchtgebietskom-
plexe, parkartige Landschaften, Waldrander, Baumreihen, Feldhecken, Wasserlaufe
oder baumgesaumte Feldwege, arten- und individuenreiche Nahrungsvorkommen (ins-
besondere Klein- und Nachtschmetterlinge), Wanderkorridore zwischen den Teillebens-
raumen mit Baumreihen, Feldhecken und Wasserlaufen

Nein

Nein

Rotbauchunke
Bombina bombina

flache und stark besonnte, fischfreie bzw. - arme Reproduktionsgewasser mit vorzugs-
weise dichtem sub- und emersen Makrophytenbestand, Komplex von rdumlich benach-
barten Gewassern zur Sicherung von stabilen lokalen Populationen, Feuchtbrachen
und Stillgewéasser mit fortgeschrittenen Sukzessionsstadien als Nahrungshabitate, ge-
eignete Winterquartiere (strukturreiche Gehdélzlebensraume, Lesesteinhaufen u. 4.) im

Nein

Nein
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Umfeld der Reproduktionsgewasser, geeignete Sommerlebensraume, durchgangige
Wanderkorridore zwischen den Teillebensraume

Biber langsam flieBende oder stehende Gewésser mit ausreichender Wasserfiihrung und an- | Nein Nein (Gelande
Castor fiber grenzenden Gehdlzbestanden, Ufersaume mit strukturreicher Geholzbestockung, See- eingezaunt

rosen, submersen Wasserpflanzen und Weichhdlzern (Pappel- und Weidenarten) als kein Transfer-

regenerationsfahige Winternahrung, Biberburgen und Biberdamme, Wanderkorridore

zwischen den Gewassersystemen, raum)
Steinbeil3er langsam flieBende und stehende Gewdasser mit sandigen bis feinsandigen aeroben Se- | Nein Nein
Cobitis taenia dimenten in Uferndhe, flache, strémungsberuhigte Abschnitte zur Eiablage, lockere Be-

siedlung mit emersen und submersen Makrophyten
Griines Besenmoos dichte, schattige Buchenwalder kraftiger bis reicher Nahrkraft mit dauerhaft hoher Luft- | Nein Nein
Dicranum viride feuchtigkeit (insbesondere an Bachtalern und in Gelandesenken mit Eschen); silikati-

sche Findlinge und Blockpackungen ohne Lageveranderung, standortabhéangige Wald-

pufferbereiche zur Sicherung des Mesoklimas und zum Schutz vor Nahrstoffeintragen
Flussneunaue FlieRgewasserabschnitte mit sehr guter Struktur und physikalisch-chemischer Wasser- | Nein Nein
Lampetra fluviatilis gute, kiesige Substrate als Laichhabitat, Abschnitte mit bevorzugt feinsandigem Sub-

strat und mafRigem Detritusanteil als Querderhabitat, durchgéangige FlieRgewasserab-

schnitte zwischen den Laichplatzen und den Querderhabitaten sowie zwischen Teilpo-

pulationen, barrierefreie Wanderstrecken zwischen den Reproduktionspléatzen in den

FlieRgewassern und den marinen Fresshabitaten
Bachneunauge FlielRgewasserabschnitte mit guter bis sehr guter Struktur und physikalisch-chemischer | Nein Nein
Lampetra planeri Wassergute, kiesige Substrate als Laichhabitat, Abschnitte mit bevorzugt feinsandigem

Substrat und maRigem Detritusanteil als Querderhabitat, durchgangige FlieRgewasser-

abschnitte zwischen den Laichplatzen und Querderhabitaten sowie zwischen Teilpopu-

lationen
Sumpf-Glanzkraut offene bis halboffene, mesotroph-kalkreiche Niedermoorstandorte oder basenhaltige Nein Nein

Liparis loeselii Rohbdden (Sand) mit nur geringer organogener Auflage ohne bzw. mit geringem Anteil
von Sukzessionszeigern, braunmoosreiche, vor allem niedrigwiichsige Kopfbinsen- und
Seggen-Riede bzw. Pfeifengras-Wiesen mit geeigneter Nutzung sowie Kleinseggen-
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und Simsen-Rasen, sehr nasse his nasse Standorte mit nur geringen Wasserstands-
schwankungen in Seerandbereichen bzw. mit stabilem Quellwasserzustrom

Fischotter
Lutra lutra

Gewassersysteme mit kleinrAumigem Wechsel verschiedener Uferstrukturen wie Flach-
und Steilufer, Uferunterspilungen und -auskolkungen, Bereiche unterschiedlicher
Durchstromungen, Sand- und Kiesbénke, Altarme an FlieRgewassern, Rohricht- und
Schilfzonen, Hochstaudenfluren sowie Baum- und Strauchsdume, ausreichendes Nah-
rungsangebot und geringe Schadstoffbelastung (wie z.B. Schwermetalle und PCB),
nicht unterbrochene Uferlinien von FlieRgewassern mit durchgangigen Uferbdschun-
gen, groRrAumige, miteinander in Verbindung stehende Gewassersysteme als Wander-
korridore

Nein

Nein (Gelande
eingezaunt
kein Transfer-
raum)

Européaischer Schlammpeitzger
Misgurnus fossilis

stehende oder schwach stromende verschlammte Gewéasser mit hohem Deckungsgrad
emerser und submerser Makrophyten, Uberwiegend aerobe, organisch gepragte
Feinsedimente hoher Auflagendicke, mindestens mittlere Gewassergtte, barrierefreie
Wanderstrecken zum Hauptgewdasser sowie innerhalb der Grabensysteme

Nein

Nein

Teichfledermaus
Myotis dasycneme

Wochenstubenquartiere in Wohn- und Stallgebauden, Winterquartiere in frostfreien Kel-
lern und Bunkern, gro3flachige Stillgewasser mit naturnahen, unverbauten Uferberei-
chen und offenen Wasserflachen bzw. breite, langsam flieRende Gewasser, arten- und
individuenreiches Insektenangebot Uber offenen Wasserflachen, Wanderkorridore zwi-
schen den Teillebensraumen mit Baumreihen, Feldhecken und Wasserlaufen

Nein

Nein

Eremit
Osmoderma eremita

Brutbdume mit mdglichst groRen Stamm- und Asthéhlen mit Mulmkdrper im Stammin-
neren, mdglichst sonnenexponiert, besiedelbare und zukiinftig besiedelbare Baume in
naherer Umgebung zur Sicherung der Brutbaumkontinuitat (Altbaumbesténde, v.a. Ei-
chen, Linden, Buchen, (Kopf-) Weiden, Pappeln und andere Laubb&dume, an sonnenex-
ponierten Standorten, keine die Art gefahrdenden Insektizid Anwendungen

Nein

Nein

Bitterling
Rhodeus amarus

stehende und langsam flieRende sommerwarme Gewasser mit moglichst guter bis sehr
guter physikalisch-chemischer Wassergtte, Vorkommen submerser Vegetation sowie
vorwiegend aerober Sedimente, Vorkommen von Groldmuschelbestéanden als Wirtstiere
fur die Eiablage

Nein

Nein

Nordlicher Kammmolch

ausreichend besonnte, fischfreie bzw. - arme Stillgewasser mit Wasserfihrung i.d.R.
bis mindestens August, Komplex von Gewdassern mit stabilen lokalen Populationen, gut

Nein

Nein

17
a 3 Satzung der Gemeinde Neddemin liber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 ,Photovoltaikan-
BONEART lage nérdlich des Bahnhofs* FFH-Vorpriifung fir das GGB DE 2245-302 , Tollensetal mit Zufliissen"

Seite 164 von 167




Triturus cristatus

entwickelte Submersvegetation und strukturreiche Uferzonen, geeignete Sommerle-
bensrdume, geeignete Winterquartiere (Béschungen, gréere Lesesteinhaufen, Tot-
holzansammlungen u.&.) im Umfeld der Reproduktionsgewésser und Sommerlebens-
raume, durchgéngige Wanderkorridore zwischen den Teillebensrdumen

Schmale Windelschnecke feuchte Lebensrdume, v. a. Seggenriede, Schilfréhrichte, Pfeifengraswiesen, feuchte Nein Nein
Vertigo angustior Hochstaudenfluren und Extensivgriinland, gut ausgepragte Streuschicht mit hohem
Laubmoosanteil (Nahrungsbiotop und Aufenthalts- und Fortpflanzungsraum), ganzjah-
rig oberflachennaher Grundwasserspiegel ohne Uberstau, im Kiistenbereich meso- bis
xerothermophile Hangwélder, Rasen- und Gebiuschkomplexe am Steilufer und Diinen
Bauchige Windelschnecke Uberwiegend nahrstoffreiche, basische bis leicht saure Moore mit Gro3seggenrieden Nein Nein

Vertigo moulinsiana

und Rohrichten im Uberflutungsbereich an See- und Flussufern, Vorhandensein zu-
sammenhangen der Habitatstrukturen (mindestens mehrere hundert Quadratmeter) zur
Auspragung der spezifisch erforderlichen mikroklimatischen Habitatbedingungen (ins-
besondere konstante Feuchtigkeitsverhaltnisse), ganzjéahrig hoher Grundwasserstand

18

a 3 Satzung der Gemeinde Neddemin Uber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 ,Photovoltaikan-

———r
KuNHART

lage nordlich des Bahnhofs* FFH-Vorprifung fir das GGB DE 2245-302 ,Tollensetal mit Zufliissen"

Seite 165 von 167




7. Zusammenfassung

Ein Projekt ist unzulassig, wenn es zu erheblichen Beeintrachtigungen eines ,Natura 2000*
Gebietes in seinen fur die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maRgeblichen Bestandteilen
fuhren kann.

Das Plangebiet liegt nicht im GGB DE 2245-302 ,Tollensetal mit Zuflissen" und bt daher
keine unmittelbare Wirkung auf dieses aus.

Die Gehdlze im Plangebiet weisen keine erkennbaren Hohlen oder Spalten auf und bieten
damit kein Quatrtierspotential fur die hdhlenbewohnenden Zielarten Mopsfledermaus, Teichfle-
dermaus und Eremit. Das Gelande ist aufgrund seiner Ausstattung und der Einz&unung nicht
als Lebensraum fur die wassergebundenen Zielarten, Rapfen, Biber, Steinbeil3er, Flussneun-
aue, Bachneunauge, Fischotter, Européischer Schlammpeitzger, Bitterling, Schmale Windel-
schnecke, Bauchige Windelschnecke, geeignet. Die Zielarten der Artengruppe Amphibien,
Rotbauchunke und Kammmolch sowie die Zielarten der Pflanzen, Kriechender Sellerie, Gri-
nes Besenmoos und Sumpf-Glanzkraut, wurden nicht festgestellt. Somit ist die Beeintrachti-
gung von Zielarten und derer Lebensraume auf3erhalb des GGB ebenfalls nicht gegeben.

Die tatsachlichen Lebensraume der Arten des Anhang Il werden durch das geplante Vorhaben
nicht beeintrachtigt, da dessen geringe Wirkungen diese Lebensraume nicht erreichen.

Lebensraumtypen nach Anhang | werden durch die Planung nicht berthrt.

Die Erhaltungsziele des Natura - Gebietes werden durch das Vorhaben nicht beeintrachtigt.
Die Erhaltung eines kohéarenten europaischen dkologischen Netzes besonderer Schutzgebiete
ist nicht gefahrdet.
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zum Teil Fachkonventionen, Schlussstand Juni 2007. —im Aurag des Bundesamtes flr
Naturschutz - FKZ 804 82 004 [unter Mitarb. von K. KOCKELKE, R. STEINER, R.
BRINKMANN, D. BERNOTAT, E. GASSNER & G. KAULE]. — Hannover, Filderstadt

e Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 4.Mérz 2020 (BGBI. | S. 440) ge&ndert worden ist,

o Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfihrung des Bundesnatur-
schutzgesetzes (Naturschutzausfihrungsgesetz — NatSchAG M-V) vom 23. Februar
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Juli 2018 (GVOBI. M-V S. 221, 228)

e Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten (Bundesartenschutz-
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Uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Amtsblatt L 20, S. 7, 26.01.2010,
kodifizierte Fassung)

¢ Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie: Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der nattrlichen Lebensraume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen,
zuletzt geandert durch Artikel 1 der Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013
zur Anpassung bestimmter Richtlinien im Bereich Umwelt aufgrund des Beitritts der
Republik Kroatien (ABI. L 158 vom 10. Juni 2013, S. 193-229)

o LINFOS light, Landesamt fir Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V, Kartenportal
Umwelt M-V

e Landesverordnung Utber die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Na-
tura 2000-Gebiete-Landesverordnung - Natura 2000-LVO M-V) vom 12. Juli 2011,
(GVOBI. M-V 2011, S. 462) letzte beriicksichtigte Anderung: Anlage 5 sowie Detail-
karten geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 5. Marz 2018 (GVOBI. M-V S.
107, ber. S. 155)

20

a 3 Satzung der Gemeinde Neddemin liber den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 4 ,Photovoltaikan-
BONHART lage nérdlich des Bahnhofs* FFH-Vorpriifung fir das GGB DE 2245-302 , Tollensetal mit Zufliissen"

Seite 167 von 167



	Vorlage
	Anlage  1 Anlage 1 - Abwägungstabelle anonymisiert
	Anlage  2 Anlage 2 - Planentwurf
	Anlage  3 Anlage 3 - Begründung
	Anlage  4 Anlage 4 - Artenschutzfachbeitrag
	Anlage  5 Anlage 5 - FFH-Vorprüfung

